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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

Ministerium für Umwelt. Landwirtschaft. Natur- und Verbraucherschutz NRW - 40190 Düsseldorf 

Präsident des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Entwurf des Haushaltsplans 2020; 
Erläuterungsband des Einzelplans 10 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die Beratungen des Haushaltsplanentwurfs 2020 

im Haushalts- und Finanzausschuss sowie 
im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Ver
braucherschutz 

übersende ich 53 Exemplare des Erläuterungsbandes zum Entwurf des 
Einzelplanes 10. 

Ich bitte Sie, die Unterlagen an die Mitglieder der Ausschüsse weiter
zuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Heinen-Esser 

Ursula Heinen-Esser 

02./JI. 2019 
Seite 1 von 1 

Aktenzeichen IX - 1 /2 .3.5 
bei Antwort bitte angeben 

Otto Apel 
Telefon : 0211 4566-207 
Telefax: 0211 4566-941 
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Umsatzsteuer 
IO-Nr.: OE 306 505 705 

Oienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
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Telefax 0211 4566-388 
poststelle@mulnv.nrw.de 
www.umwelt.nrw.de 
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Haltestelle Kennedydamm oder 
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Ausgaben im Bereich des Ministeriums für 

Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz, und Verbraucherschutz  
(MULNV) 

 
 
 

– Einführung – 
 

 

Nordrhein-Westfalen ist unsere Heimat mit hoher Umwelt- und Lebensqualität. Wir 

nehmen die Stärken und Chancen unseres Bundeslandes in den Blick. Dass rund die 

Hälfte der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt und ein Drittel von NRW von Wäl-

dern bedeckt wird, ist prägend für unsere vielfältigen Kultur- und Naturlandschaften. 

Zugleich ist Nordrhein-Westfalen zentraler europäischer Wirtschaftsstandort mit dichten 

Ballungsräumen und Industriestrukturen, mit einem hohen Maß an Mobilität und Flä-

chenkonkurrenz. Vor diesem Hintergrund können gerade in NRW viele innovative Lö-

sungen entwickelt werden, um Antworten auf drängende Zukunftsfragen zu finden. 

 

Wenn wir die hohe Lebensqualität in NRW erhalten und verbessern wollen, dann müs-

sen wir die ökonomische Vernunft mit ökologischer und sozialer Verantwortung verbin-

den. Unser Leitbild ist eine nachhaltige Politik, die von dem Einsatz vieler Menschen für 

den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen lebt. Der Schutz unserer natürlichen 

Lebensgrundlagen ist unsere Zukunftsaufgabe. Die Wertschätzung von Natur, Umwelt 

und Nahrung – diese zu erhalten und zu verbessern, dafür setzen wir uns mit hohem 

Engagement ein. Hierzu gehört es auch die zunehmenden Folgen des Klimawandels 

ernst zu nehmen und Handlungsoptionen zur Anpassung an den Klimawandel in Nord-

rhein-Westfalen zu entwickeln, um NRW resilienter zu gestalten. 

 

Die regionalen Antworten, die wir in Nordrhein-Westfalen entwickeln, spiegeln sich im 

breiten Themenspektrum des MULNV wieder. Aktiver Umweltschutz und Bewahrung 

des Naturerbes, gesunde Ernährung und umweltschonende Landwirtschaft,  nachhalti-

ges  Wirtschaften und effizienter Verbraucherschutz - jeder dieser Bereiche des Minis-

teriums ist eng mit dem wirtschaftlichen und sozialen Alltag in Nordrhein-Westfalen 

verwoben.  
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Wir werden nach besten Kräften dazu beitragen, neues Wachstum für Umwelt und 

Wirtschaft zu befördern. Die Mittel für zukunftsfähige politische Schwerpunkte des Ein-

zelplans 10 wurden so geplant, dass sie den vielfältigen öffentlichen Erwartungen ge-

recht werden.  

 

Ökosystemleistungen umfassen alle den Menschen Nutzen stiftenden Leistungen öko-

logischer Systeme. Sie stellen einen enormen ökonomischen Wert dar, der verstärkt 

erfasst und in volks- und betriebswirtschaftlichen Rechnungen und Entscheidungspro-

zesse seinen Eingang finden muss sowie marktfähig gemacht werden sollte. 
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Im Diagramm 1 sind die vorgenannten Veränderungen gegenüber 2019 dargestellt. 

 
 

Gesamtansätze 2020 des Einzelplanes 10 
im Vergleich zu 2019 in Mio. EUR 
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Die Mittelveränderungen der unterschiedlichen Ausgabenbereiche stellen sich wie folgt 

dar: 

 

Ansätze 2020 der einzelnen Ausgabenbereiche des Einzelplanes 10 
im Vergleich zu 2019 in Mio. EUR 
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Die wichtigen Veränderungen einzelner Förderprogramme sind in dem Diagramm 3 

aufgeführt. Hierzu Folgendes: 

 

− Die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Agrarwirtschaft und 

des Küstenschutzes (GAK) wurden von 98,22 Mio. EUR auf 90,05 Mio. EUR ab-

gesenkt. 

− Die Mittel für die EU-Programme außerhalb der GAK wurden von 174,7 Mio. 

EUR auf 161,9 Mio. EUR abgesenkt.. 

− Für die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale werden die Mittel für 

die Verbraucherschutzförderung von 15,78 Mio. EUR auf 16,14 Mio. EUR er-

höht. 

− Zur Sicherung der Förderungen im Naturschutz und insbesondere der Biologi-

schen Stationen liegt der Ansatz bei 36,93 Mio. EUR. 

− Zur Umsetzung des Maßnahmeprogramms bei der EU-Wasserrahmenrichlinie 

(WRRL) steht ein Ansatz in Höhe von 74,25 Mio. EUR zur Verfügung. Zusätzlich 

werden 0,75 Mio. EUR für Sachaufwand veranschlagt.  Insgesamt werden die 

Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt zweckgebunden genutzt. 

− Für die Maßnahmen zum Hochwasserschutz (außerhalb der GAK) sind Haus-

haltmittel in Höhe von 56,7 Mio EUR vorgesehen.  

− Die Einnahmen aus der Abwasserabgabe werden entsprechend der Ist-

Entwicklung angepasst und die hieraus resultierenden zweckgebundenen Aus-

gaben sind in Höhe von 52,0 Mio. EUR etatisiert worden. 

− Die Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt und die hieraus resultieren-

den zweckgebundenen Ausgaben sind in Höhe von 74,25 Mio. EUR etatisiert 

worden. 
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Veränderungen einzelner Programme im Einzelplan 10 
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Schwerpunkt des Einzelplanes 10 bilden die Transferausgaben, also die Mittel, die 

aufgrund freiwilliger oder gesetzlicher Regelungen an Dritte verausgabt werden, insbe-

sondere Fördermaßnahmen. Insgesamt sind im Haushalt 2020 hierfür Mittel mit einem 

Volumen von 854,0 Mio. EUR eingestellt, das ist ein Anteil von 81,8 v. H. der Gesamt-

ausgaben. Die Transferausgaben teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche auf: 

 

Aufteilung der Transferausgaben 2020 des Einzelplanes 10

EU-Programme außerhalb 
der GAK

19%

Landesbetriebe
8%

Landesförderprogramme
20%

Bundesgesetzliche 
Ausgaben

1%

Landesgesetzliche 
Ausgaben

24%

Vollumfänglich aus 
Einnahmen finanzierte 
zweckgebundene Mittel

17%

Gemeinschaftsaufgabe
11%
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Gesamtüberblick der Ausgaben des Einzelplanes 10 

in den Jahren 2019 und 2020, 
sowie in der mittelfristigen Finanzplanung. 

 
 

 

 Aufgrund der mittelfristigen 
Finanzplanung 

2019 2020 2021 2022 2023 

- Mio. EUR - 

Personalausgaben 170,2 178,2 179,5 179,6 180,0 

Sächliche Verwaltungs-
ausgaben 103,7 104,6 104,5 104,3 104,5 

Zuweisungen und Zu-
schüsse (konsumtiv) 489,1 519,2 523,3 525,1 523,8 

Investive Ausgaben 330,3 277,4 275,4 274,9 291,0 

Besondere Finanzie-
rungsausgaben -37,3 -35,8 -35,8 -35,8 -35,8 

Insgesamt: 1.055,9 1043,6 1.046,9 1.048,1 1.063,5 

 
 



                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haushaltsentwurf 2020 – Teil I 
 
Erläuterungen zum Personalhaushalt 
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A. Allgemein 
 
 

1. Die Landesregierung hat der Konzeption für die Aufstellung des Entwurfs 
des Haushaltsgesetzes 2020 gemäß der Kabinettvorlage des Ministeriums 
der Finanzen vom 5. Juli 2019 zugestimmt. Für den Einzelplan 10 bedeutet 
das: 

 

− 1 neue Planstelle für Grundsatzfragen im Kapitel 10 010. 

− 1 neue Planstelle befristet bis zum 31.12.2022 für die Koordination des 
Umzugs des MULNV im Kapitel 10 010. 

− 1 neue Planstelle für den Bereich Klimaanpassung im Kapitel 10 010. 

− 8 neue Stellen für Tarifbeschäftigte zur Entfristung von befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen im Kapitel 10 010. 

− 4 neue Planstellen als Perspektivstellen befristet bis zum 31.12.2024 im 
Kapitel 10 260. 

− 4 zusätzliche Einstellungsermächtigungen für Forstreferendarinnen und 
Forstreferendare befristet bis zum 31.12.2024 im Kapitel 10 260. 

− 8 neue Planstellen im Kapitel 10 400 in Umsetzung des PwC-Gutachtens 
2016 (2. Tranche). 

− 1 neue Stelle für Tarifbeschäftigte Fachinformationssysteme befristet bis 
zum 31.12.2024 im Kapitel 10 400. 

− 1 neue Stelle für Tarifbeschäftigte Artenschutz (Wolf) im Kapitel 10 400. 

− 1 neue Stelle für Tarifbeschäftigte (ASP-Vorsorge) im Kapitel 10 400. 

− Wegfall von 6 Stellen für Tarifbeschäftigte im Kapitel 10 410. 

− 1 neue Stelle für Tarifbeschäftigte Einhaltung Tierwohl im Kapitel 10 460. 
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2. Der Einzelplan 10 weist für das Haushaltsjahr 2019 einen Stellenbestand 
von 3.083 aus (ohne Auszubildende und Beamtinnen und Beamte im Vor-
bereitungsdienst). 

 

Die einzelnen kapitelbezogenen Stellenveränderungen sind in der 
Gesamtübersicht über die Aufgliederung des Personals dargestellt 
(s. Seite 18). 

3. Im Rahmen der Einführung neuer Steuerungsinstrumente sind die 
Personalausgaben ab dem Haushaltsjahr 2006 flächendeckend zu 
budgetieren (§ 7 a Abs. 1 HHG 2004/2005). 

 

Die Budgetierung eröffnet mehr Freiräume für einen effizienten 
Personaleinsatz und eine bessere Steuerung des Personalhaushaltes. Mit 
dem Haushaltsgesetz wird zugelassen, dass bis zu 10 v. H. der im 
Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungsgruppe in Plan-
stellen der nächsthöheren Wertigkeit umgewandelt werden können, soweit 
andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Stellen für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden abweichend von 
§ 17 Abs. 6 LHO in Gruppen ausgewiesen. Die ausgewiesenen Stellen für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl 
verbindlich. 

 

4. Im Rahmen der Umstellung des Einzelplans 20 auf die Bewirtschaftung im 
Verfahren EPOS.NRW sind die Bezüge des Ministerpräsidenten, der 
Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs 
für besondere Regierungsaufgaben in den jeweiligen Ministerialkapiteln 
verlagert worden. Die Bezüge der Mitglieder der Landesregierung sind 
gemäß im Kapitel 10 010 veranschlagt worden. 
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B. Realisierung von kw-Vermerken 
 
 
Von den im Haushaltsplan 2019 bereits ausgebrachten kw-Vermerken werden haus-
haltsmäßig in 2020 realisiert: 
 
 
Kapitel 10 010 
– Ministerium – 
 
Realisierung von kw-Vermerken zum 31.12.2019: 
 
Planstellen 2 
insgesamt 2  
 
 
Kapitel 10 040: 
- Verbraucherschutz – 
 
Realisierung von kw-Vermerken zum 31.12.2019: 
 
Planstellen 1 
insgesamt 1  
 
 
Kapitel 10 400 
- Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz –  
 
Durch Änderungen der Zuständigkeiten sind beim LANUV die Einnahmen aus den Gebüh-
ren für die Überwachung tierärztlicher Hausapotheken sowie aus weiteren Überwachungs-
gebühren weggefallen. Als Folge sind die kw-Vermerke der aus diesen Gebühren finanzier-
ten Planstellen und Stellen zu realisieren: 
 
Planstellen 7 
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12 
insgesamt 19  
 
 
Gesamtsumme 22   
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C. Erläuterungen zu den Veränderungen im Personalhaushalt 
 
 
1. Für alle Kapitel geltende Erläuterungen 
 
1.1 An Leerstellen werden im Jahr 2020 68 Stellen ausgewiesen. 
 
1.2 Die Zahl der Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst ist im 

Jahre 2020 durch Bereitstellung von 4 bis zum 31.12.2024 befristete Stellen für 
Forstreferendarinnen und Forstreferendare auf 156 Stellen erhöht worden. 

 
1.3 Für 3 Beschäftigte, die im Rahmen der Vereinbarung nach § 7 Abs. 7 PEMG 

NRW eine Altersteilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen, sind Altersteilzeitplan-
stellen und Altersteilzeitstellen eingerichtet worden. 

 
 
 
2. Erläuterungen der Änderungen im Einzelnen (nach Kapiteln) 
 
 
2.1 Kapitel 10 010 
 

Minis ter ium 

 
Planstellen 
 Zugang 

1 Planstelle Besoldungsgruppe A 15 Grundsatzfragen Lauf-
bahngruppe 2.2 

  
Begründung: 
Notwendige Verstärkung des Bereichs Grundsatzfragen (MB). 
 

 
 Zugang 

1 Planstelle Besoldungsgruppe A 15 Umzugskoordination 
Laufbahngruppe 2.2 (kw zum 31.12.2022) 
 
Begründung: 
Aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses des Ministeri-
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ums zum 31.12.2021 wird eine Planstelle zur Koordination des 
Umzugs des Ministeriums in ein neues Dienstgebäude benötigt. 
 
 

 Zugang 
1 Planstelle Klimaanpassung Besoldungsgruppe A 13 (BA) 
Laufbahngruppe 2.1 
 
Begründung: 
Notwendige Verstärkung der Aufgaben im Bereich Klimaanpas-
sung. 
 

 
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 Zugang 

8 Stellen Entfristung Laufbahngruppe 2.2 
 
Begründung: 
Zur Entfristung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen werden 8 un-
befristete Stellen eingerichtet. Durch die Umschichtung der erforderlichen 
Personalausgaben aus dem Titel „Entgelte für Aushilfsangestellte“ ist die 
Einrichtung dieser Stellen budgetneutral. 
 

 
 
 
2.2 Kapitel 10 260 
 

Landesforstverwal tung 

 
Planstellen 
 Zugang 

2 Planstellen Perspektivstellen Besoldungsgruppe A 13 (EA) 
Laufbahngruppe 2.2 (kw zum 31.12.2024) sowie 
2 Planstellen Perspektivstellen Besoldungsgruppe A 11 Lauf-
bahngruppe 2.1 (kw zum 31.12.2024) 

 
Begründung: 
Die Planstellen sind notwendig, um den durch den demographi-
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schen Wandel drohenden Fachkräftemangel in der Landesforst-
verwaltung entgegenzuwirken. 
 
 

 
2.3 Kapitel 10 400 
 

Landesamt für  Natur ,  Umwel t  und Verbraucherschutz 
 

 
Planstellen 
 Zugang 

4 Planstellen Organisationsuntersuchung 2. Tranche Besol-
dungsgruppe A 15 Laufbahngruppe 2.2 sowie 
4 Planstellen Organisationsuntersuchung 2. Tranche Besol-
dungsgruppe A 14 Laufbahngruppe 2.2 
 
Begründung: 
Notwendige Verstärkung (2. Tranche) zur Umsetzung des PwC-
Gutachtens 2016 zur Organisationsuntersuchung der Abteilung 8 
– Verbraucherschutz, Tierschutz, Tiergesundheit, Agrarmarkt – 
des LANUV.  
 

 
 
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 Zugang 

1 Stelle Fachinformationssysteme Laufbahngruppe 2.2 (kw zum 
31.12.2024) 
 
Begründung: 
Die Stelle wird zur Bereitstellung von Fachinformationssystemen (Infor-
mationssystem Stoffe und Anlagen – ISA –, Betriebliche Umweltdatenbe-
richterstattung – BUBE – und Emissionsschutzkataster Luft – EKL –) beim 
LANUV benötigt. 
 

 

 Zugang 
1 Stelle Artenschutz Wolf Laufbahngruppe 2.2  
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Begründung: 
Die Stelle ist für die Bewältigung der neuen und zusätzlich anstehenden  
Aufgaben im Zusammenhang mit der Thematik Artenschutz Wolf (Monito-
ring, Kommunikation, Managementkonzeption) erforderlich. 

 
 

 Zugang 
1 Stelle ASP-Vorsorge Laufbahngruppe 2.1 
 
Begründung: 
Eine Stelle ASP-Vorsorge Laufbahngruppe 2.1. Diese Stelle ist notwen-
dig, um sowohl die jagdlichen Aspekte bei der Vorbereitung auf die Afri-
kanische Schweinepest (ASP) stärker zu berücksichtigen zu können.  

 
 
 
2.4 Kapitel 10 410 
 

Integrier te  Untersuchungsansta l ten 
 

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 Wegfall 

4 Stellen Laufbahngruppe 2.1 
2 Stellen Laufbahngruppe 1.2 
 
Begründung: 
Es handelt sich um Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
im Rahmen der Gestellung bei den Integrierten Untersuchungsanstalten 
beschäftigt werden. Aufgrund der Gestaltung der Gestellungsverträge 
werden freiwerdende Stellen nicht nachbesetzt. 
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2.5 Kapitel 10 460 
 

Nordrhein-Westfä l isches Landgestüt  
 
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 Zugang 

1 Stelle Tierwohl Laufbahngruppe 1.2 
 
Begründung: 
Die Stelle ist notwendig, um die tägliche Bewegung aller Hengste auf den 
Paddocks, auch an den Wochenenden, zu gewährleisten. Dieser Auf-
wand zur Einhaltung des Tierwohls kann mit dem vorhandenen Personal 
nicht geleistet werden. 
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  Titel 1) Titel   Titel 1)

422 01 422 02 428 01

10 010 303 - 129 432   423 2) 9
 

10 011 - - 33 33 33 0
 

10 040 0 - 6 6 7 -1

10 260 533 78    521 3) 1.132 1.123 9
 

10 261   0 4) -   0 4) 0 16 -16

10 400   410 4) 78   908 4) 1.396 1.389 7
 

10 410 - - 180 180 186 -6
 

10 460 39 - 21 60 59 1
 

Insgesamt 1.285 156 1.798 3.239 3.236 3

Vorjahr 1.280 152 1.804 3.236

 +/- zum Vorjahr 5 4 -6 3

1) einschließlich Titelgruppen.

2) Das Soll 2019 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug gemäß § 50 Abs.1.4 LHO aus dem 
Kapitel  03 310 Titel 428 70.

3) Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind bei Titel 682 12 ausgebracht.

4) Als Folge des Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung anderer Vorschriften vom 
26.02 2019 sind 5 Planstellen und 11 Stellen aus dem Kapitel 10 261 in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 75 verlagert 
worden. 

Beamtinnen
und

Beamte

Beamtinnen
und Beamte

im Vorb.-Dienst

Arbeitnehme-
rinnen und

Arbeitnehmer

Einzelplan 10

Aufgliederung

des Personals 2020 gegenüber 2019

Kapitel Gesamt
2020

Gesamt
2019  +/-
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AT 2.2 2.1 1.2 1.1 2020 2019

Beamtinnen und Beamte  - 215 87 1 0 303 302 1
 
Arbeitnehmerinnen 1 27 34 62 5 129   121 1) 8
und Arbeitnehmer

Titelgruppen:

Beamtinnen und Beamte  - - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen  - - - - - - - -
und Arbeitnehmer

Insgesamt 1 242 121 63 5 432 423 9

Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst - - -

Auszubildende 12 12 -

1) Das Soll 2019 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug gemäß § 50 Abs.1,4 LHO aus 
dem Kapitel 03 310 Titel 428 70.

Laufbahngruppe

Kapitel 10 010

+/-
Insgesamt

Ministerium
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Anlage 1
 

1 2 3 4 5 7

B 10 Staatssekretär/-in 1 1 1 -
B  7 Ministerialdirigent/-in 7 7 5 2
B  4 Ltd. Ministerialrat/-rätin 10 10 4 4
B  3 Ministerialrat/-rätin 7 7 5 2
B  2 Ministerialrat/-rätin 51 42 38 4
A 16 Ministerialrat/-rätin 38 47 23 19
A 15 Reg.direktor/-in pp. 45 44 38 6
A 14 Oberreg.rat/-rätin pp. 38 32 28 3
A 13 Reg.rat/-rätin pp. (EA) 18 18 11 6

Summe
Laufbahngruppe 2.2 215 208 153 46

A 13 Reg.rat/-rätin (BA) 50 56 46 9
A 12 Amtsrat/-rätin 25 25 10 15
A 11 Reg.amtmann/-frau pp. 12 12 3 6

Summe 
Laufbahngruppe 2.1 87 93 59 30

A 8 Reg.h.sektr./-h.sekretärin pp. 1 1 - 1

Summe 
Laufbahngruppe 1.2 1 1 - 1

Insgesamt 303 302 212 77

Kapitel 10 010

Ministerium

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2019 mit

Übersicht

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2020

Bes.Gr. Amtsbezeichnung planmäßigen
Beamtinnen

und Beamten

Arbeitnehmer-
innen und

Arbeitnehmern
2020 2019
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Anlage 2

planmäßigen Arbeitnehmerinnen
2020 2019 Beamtinnen und Arbeitnehmern

und Beamten

A 15 12 12 6 4

A 14 1 1 - -

A 13 g.D. 6 6 1 -

A 12 1 1 - 1

A 11 1 1 - -

Summe 21 21 7 5

Istbesetzung am 01.07.2019 mit

Bes.Gr.

Stellen

Kapitel 10 010

Ministerium

Übersicht

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2020
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Anlage 3

2020 2019
1 2 3 4

AT 1 1 1

2.2 27 19 18

2.1 34   34 1) 34

1.2 62 62 59

1.1 5 5 4

Insgesamt 129 121 116

Auszubildende 12 12 7

 
 

1) Das Soll 2019 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug 
gemäß § 50 Abs.1,4 LHO aus dem Kapitel 03 310 Titel 428 70.

Kapitel 10 010

Ministerium

Übersicht

Laufbahngruppe

Stellen für 
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer

Istbesetzung
am 01.07.2019

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2020
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2.2 2.1 1.2 1.1 2020 2019

Beamtinnen und Beamte - -  - - - - -
 
Arbeitnehmerinnen 1 24 8 - 33 33 0
und Arbeitnehmer

Titelgruppen:

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer

Insgesamt 1 24 8 0 33 33 0

Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst - - -

Auszubildende  -  - -

Kapitel 10 011

+/-
Insgesamt

Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen

Laufbahngruppe
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Anlage 3

2020 2019
1 2 3 4

2.2 1 1 1

2.1 24 24 24

1.2 8 8 8

1.1  -  -  -

Insgesamt 33 33 33

Auszubildende  -  -  -

 

 
 

Kapitel 10 011

Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen

Übersicht

Laufbahngruppe

Stellen für 
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer

Istbesetzung
am 01.07.2019

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
für das Haushaltsjahr 2020
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2.2 2.1 1.2 1.1 2020 2019

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -
 
Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer

Titelgruppe 71:

1)
Beamtinnen und Beamte 0 0 0 0 0 0 0

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer

Insgesamt - - 0 - - - -

2)

0 0 0

Auszubildende - - -

*2) Stellen mit Budget verlagert nach Einzelplan 03. 

 

*1) Im Rahmen der Umsetzung von EPOS.NRW ist die Planstelle in 2019 mit der Titelgruppe 71 in 
das 
Kapitel 10 040 verlagert worden.

Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst

Kapitel 10 020

+/-
Insgesamt

Allgemeine Bewilligungen

Laufbahngruppe



           

         Erläuterungen zum Einzelplan 10  Seite 26 

Anlage 1

1 2 3 4 5 7

A 15 Reg.direktor/-in pp. 0 0  -  -

Summe LG. 2.2 0 0 0 0

Insgesamt 0 0 0 0

Im Rahmen der Umsetzung von EPOS.NRW ist die Planstelle in 2019 mit der Titelgruppe 71
in das Kapitel 10 040 verlagert worden. 

Kapitel 10 020

Allgemeine Bewilligungen

Übersicht

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2019

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2019 mit

2020 2019
planmäßigen
Beamtinnen

und Beamten

Arbeitnehmer-
innen und

Arbeitnehmern

Bes.Gr. Amtsbezeichnung
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2.2 2.1 1.2 1.1 2020 2019

Beamtinnen und Beamte - -  -  - 0 1 -1
   
Arbeitnehmerinnen 3 3  -  - 6 6 -
und Arbeitnehmer

Titelgruppen

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer

Insgesamt 3 3 0 0 6 7 -1

Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst  -  -  -

Auszubildende  -  - -

Laufbahngruppe

Kapitel 10 040

Verbraucherschutz

Insgesamt
+/-
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Anlage 1

1 2 3 4 5 7

A 15 Reg.direktor/-in pp. 0 1 1  -

Summe LG. 2.2 0 1 1 0

Insgesamt 0 1 1 0

Kapitel 10 040

Verbraucherschutz

Übersicht

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2020

Istbesetzung am 01.07.2019 mit

2020 2019
planmäßigen
Beamtinnen

und Beamten

Arbeitnehmer-
innen und

Arbeitnehmern

Bes.Gr. Amtsbezeichnung

Planstellen
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Anlage 2

planmäßigen Arbeitnehmerinnen
2020 2019 Beamtinnen und Arbeitnehmern

und Beamten

 - entfällt - 

Summe 0 0 0 0

Kapitel 10 040

Verbraucherschutz

Übersicht

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2020

Bes.Gr.

Stellen Istbesetzung am 01.07.2019 mit
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Anlage 3

2020 2019
1 2 3 4

2.2 3 3 -

2.1 3 3 -

1.2 - - -

1.1 - - -

Insgesamt 6 6 0

Auszubildende - - -

 

Kapitel 10 040

Verbraucherschutz

Übersicht

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2020

Laufbahngruppe

Stellen für 
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer

Istbesetzung
am 01.07.2019
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2.2 2.1 1.2 1.1 2020 2019

Beamtinnen und Beamte 110 421 2 - 533 529 4
   
Arbeitnehmerinnen 3 74 444 - 521 520 1
und Arbeitnehmer

Titelgruppen:

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer

Insgesamt 113 495 446 0 1.054 1.049 5

Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst 78 74 4

Auszubildende 154 154 -

Kapitel 10 260

+/-
Insgesamt

Landesforstverwaltung

Laufbahngruppe
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Anlage 1

1 2 3 4 5 7

B  5 Leiter/-in Landesbetrieb 1 1 1 -
B  2 Abteilungsdirektor/-in 6 6 4 -
A 16 Ltd. Forstdirektor/-in pp. 12 12 11 -
A 15 Reg.direktor/-in pp. 44 44 38 4
A 14 Oberreg.rat/-rätin pp. 38 38 33 3
A 13 Reg.rat/-rätin pp.(EA) 9 7 3 4

Summe
Laufbahngruppe 2.2 110 108 90 11

A 13 Reg.rat/-rätin pp.(BA) 37 37 33 4
A 12 Reg.amtsrat/-rätin pp. 92 92 89 2
A 11 Reg.amtmann/-frau pp. 211 209 200 8
A 10 Reg.oberinsp./-in pp. 81 81 42 38
A  9 Reg.inspektor/-in pp.  -  - -  -

Summe 
Laufbahngruppe 2.1 421 419 364 52

A  9 Forstamtsinspektor/-in 2 2 2  -

Summe
Laufbahngruppe 1.2 2 2 2 0

Insgesamt 533 529 456 63

Bes.Gr. Amtsbezeichnung
2020 2019

planmäßigen
Beamtinnen

und Beamten

Kapitel 10 260

Landesforstverwaltung

Arbeitnehmer-
innen und

Arbeitnehmern

Übersicht

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2019 mit

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2020
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Anlage 2

planmäßigen Arbeitnehmerinnen
2020 2019 Beamtinnen und Arbeitnehmern

und Beamten

 - entfällt -  

Summe 0 0 0 0

Istbesetzung am 01.07.2019 mit

Kapitel 10 260

Landesforstverwaltung

Übersicht

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2020

Bes.Gr.

Stellen
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Anlage 3

2020 2019
1 2 3 4

2.2 3 3 3

2.1 74 63 62

1.2 444 454 451

Insgesamt 521 520 516

Auszubildende 154 154   105 1)

1)   Die Istbesetzung der Auszubildenden ist durch den Prüfungsmonat Juni/Juli 
geringer als im Jahresschnitt.

Laufbahngruppe
Stellen für Arbeiterinnen

und Arbeitnehmer Istbesetzung
am 01.07.2019

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2020

Kapitel 10 260

Landesforstverwaltung

Übersicht
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2.2 2.1 1.2 1.1 2020 2019

Beamtinnen und Beamte - - - - 0 5 -5
  
Arbeitnehmerinnen - - - - 0 11 -11
und Arbeitnehmer   

Titelgruppen: - - - - - - -

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer  

 

Insgesamt 0 0 0 0 0 16 -16

Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst - - -

Auszubildende - - -

Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens,  
Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung 

Kapitel 10 261

+/-
InsgesamtLaufbahngruppe

Als Folge des Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur 
Änderung anderer Vorschriften vom 26.02.2019 sind die Planstellen und Stellen in 
das Kapitel 10 400 Titelgruppe 75 verlagert worden. 
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Anlage 1

Übersicht

1 2 3 4 5 7

A 15 Reg.direktor/-in 0 1 1 -
A 14 Oberreg.rat/-rätin 0 2 - 1

Summe
Laufbahngruppe 2.2 0 3 1 1

A 12 Reg.amtsrat/-rätin pp 0 1 1 -
A 11 Reg.amtmann/-frau 0 1 - 1

Summe
Laufbahngruppe 2.1 0 2 1 1

Insgesamt 0 5 2 2

 
 

 
 

Bes.Gr. Amtsbezeichnung
2020 2019

planmäßigen
Beamtinnen

und Beamten

Als Folge des Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung anderer 
Vorschriften vom 26.02.2019 sind die Planstellen in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 75 verlagert 
worden. 

Kapitel 10 261

Arbeitnehmer-
innen und

Arbeitnehmern

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2019 mit

Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens,  
Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung 

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2020
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Anlage 2

planmäßigen Arbeitnehmerinnen
2020 2019 Beamtinnen und Arbeitnehmern

und Beamten

 
 - entfällt -   

Summe     

Bes.Gr.

Kapitel 10 261
Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens,  

Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung 

Stellen

Übersicht

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2020

Istbesetzung am 01.07.2019 mit
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Anlage 3

2020 2019
1 2 3 4

2.2 0 2 2

2.1 0 2 2

1.2 0 7 6

Insgesamt 0 11 10

Auszubildende  -  - -

  

 
 

Übersicht

Kapitel 10 261
Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens,  

Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung 

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2020

Laufbahngruppe
Stellen für Arbeiterinnen

und Arbeitnehmer Istbesetzung
am 01.07.2019

Als Folge des Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur 
Änderung anderer Vorschriften vom 26.02.2019 sind die Stellen in das Kapitel 10 
400 Titelgruppe 75 verlagert worden. 
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2.2 2.1 1.2 1.1 2020 2019

Beamtinnen und Beamte 231 126 8 - 365 364 1
 
Arbeitnehmerinnen 82 342 440 2 866 876 -10
und Arbeitnehmer

Titelgruppen:

Beamtinnen und Beamte 3 2 40 -   45 1) 40 5
  

Arbeitnehmerinnen 2 2 38  -   42 1) 31 11
und Arbeitnehmer

Insgesamt 318 472 526 2 1.318 1.311 7

Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst 78 78 -

Auszubildende 179 179 -

1) Als Folge des Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung anderer 
Vorschriften vom 26.02 2019 sind 5 Planstellen und 11 Stellen aus dem Kapitel 10 261 in das Kapitel 
10 400 Titelgruppe 75 verlagert worden. 

Kapitel 10 400

+/-
Insgesamt

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Laufbahngruppe
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Anlage 1

Übersicht

1 2 3 4 5 S

B  5 Präsident/-in des LANUV 1 1 1 -
B  2 Abteilungsdirektor/-in pp. 8 8 6 2
A 16 Ltd. Reg.direktor/-in 32 24 18 13
A 15 Reg.direktor/-in   78 1) 76 55 14
A 14 Oberreg.rat/-rätin   80 1) 82 60 12
A 13 Reg.rat/-rätin (EA) 35 39 23 12

Summe
Laufbahngruppe 2.2 234 230 163 53

A 13 Reg.rat/-rätin (BA) 26 23 19 4
A 12 Reg.amtsrat/-rätin pp.   36 1) 34 28 6
A 11 Reg.amtmann/-frau 40 40 22 17
A 10 Reg.oberinsp./-in   22 1) 25 8 14
A  9 Reg.inspektor/-in 4 4 1 2

Summe
Laufbahngruppe 2.1 128 126 78 43

A  9 Reg.amtsinspektor/-in 22 21 2 1
A  8 Reg.hauptsekretär/-in 12 12 2 2
A  7 Reg.obersekretär/-in 12 13 - 1
A  6 Reg.sekretär/-in 2 2 - -

Summe
Laufbahngruppe 1.2 48 48 4 4

Insgesamt 410 404 245 100
1) Als Folge des Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung 
anderer Vorschriften vom 26.02 2019 sind 5 Planstellen (1 x Bes.Gr. A 15, 2 x Bes.Gr. A14, 1 x 
Bes.Gr. A 12 und 1 x Bes.Gr. A 11) aus dem Kapitel 10 261 in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 75 
verlagert worden. 

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2019 mit

Kapitel 10 400

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2020

Bes.Gr. Amtsbezeichnung
2020 2019

planmäßigen
Beamtinnen

und Beamten

Arbeitnehmer-
innen und

Arbeitnehmern
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Anlage 2

planmäßigen Arbeitnehmerinnen
2020 2019 Beamtinnen und Arbeitnehmern

und Beamten

A 15 2 2  -  -

A 13 1 1  -  -

Summe 3 3 0 0

Istbesetzung am 01.07.2019 mit

Bes.Gr.

Stellen

Kapitel 10 400

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Übersicht

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2020
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Anlage 3

2020 2019
1 2 3 4

2.2   84 1) 85 78

2.1   344 1) 346 319

1.2   478 1) 474 414

1.1 2 2 2

Insgesamt 908 907 813

Auszubildende 179 179 104

1) Als Folge des Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur 
Änderung anderer Vorschriften vom 26.02 2019 sind 11 Stellen (2 x Lauf-
bahngruppe 2.2, 2 x Laufbahngruppe 2.1 und 7 x Laufbahngruppe 1.2) aus dem 
Kapitel 10 261 in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 75 verlagert worden. 

Kapitel 10 400

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Übersicht

Laufbahngruppe
Stellen für Arbeiterinnen

und Arbeitnehmer Istbesetzung
am 01.07.2019

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2020
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2.2 2.1 1.2 1.1 2020 2019

Beamtinnen und Beamte - - - - 0 0 0
  
Arbeitnehmerinnen 21 35 124 - 180 186 -6
und Arbeitnehmer        

Titelgruppen:
 

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer

Insgesamt 21 35 124 - 180 186 -6

Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst  -  - -

Auszubildende  -  -  -

 Integrierte Untersuchungsanstalten

Kapitel 10 410

+/-
InsgesamtLaufbahngruppe
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Anlage 1

Übersicht

1 2 3 4 5 7

A 16 Ltd. Reg.direktor/-in pp.  -  -  -  -
A 15 Reg.direktor/-in pp.  -  -  -  -
A 14 Oberreg.rat/-rätin pp.  -  -  -  -
A 13 Reg.rat/-rätin pp.  -  -  -  -

Summe 
Laufbahngruppe 2.2 0 0 0 0

A 10 Reg.oberinsp./-in  -  -  -  -
A  9 Reg.inspektor/-in  -  -  -  -

Summe 
Laufbahngruppe 2.1 0 0 0 0

Insgesamt 0 0 0 0

Kapitel 10 410
Integrierte Untersuchungsanstalten

Bes.Gr. Amtsbezeichnung
2020 2019

planmäßigen
Beamtinnen

und Beamten

Arbeitnehmer-
innen und

Arbeitnehmern

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2019 mit

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2020
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Anlage 2

Arbeitnehmerinnen
2020 2019 Beamtinnen und Arbeitnehmern

und Beamten

 
 - entfällt -   

Summe     

Kapitel 10 410

 Integrierte Untersuchungsanstalten

Bes.Gr.

Übersicht

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2020

Istbesetzung am 01.07.2019 mitStellen
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Anlage 3

2020 2019
1 2 3 4

2.2 21 21 19

2.1 35 39 31

1.2 124 126 100

1.1 - - -

Insgesamt 180 186 150

Auszubildende  -  -  -

 

 
 

 Integrierte Untersuchungsanstalten

Laufbahngruppe
Stellen für Arbeiterinnen

und Arbeitnehmer Istbesetzung
am 01.07.2019

 

Übersicht

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2020

Kapitel 10 410
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2.2 2.1 1.2 1.1 2020 2019

Beamtinnen und Beamte 2 2 35 - 39 39 -
   
Arbeitnehmerinnen 1 2 17 1 21 20 1
und Arbeitnehmer

Titelgruppen:

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer

Insgesamt 3 4 52 1 60 59 1

Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst - - -

Auszubildende 22 22 -

Laufbahngruppe

Kapitel 10 460

+/-
Insgesamt

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt
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Anlage 1

Übersicht

1 2 3 4 5 7

A 16 Ltd. Reg.direktor/-in pp. 1 2 1 1
A 15 Reg.direktor/-in 1 1 - 1

Summe 
Laufbahngruppe 2.2 2 3 1 2

A 12 Amtsrat/-rätin 1 1 1 -
A 11 Reg.amtfrau/mann 1 - - -

Summe 
Laufbahngruppe 2.1 2 1 1 0

A  9 Reg.amtsinspektor/-in pp. 2 2 2 -
A  8 Reg.hauptsekretär/-in pp. 1 1 1 -
A  7 Obersattelmeister/-in 11 11 11 -
A  6 Obersattelmeister/-in 21 21 13 7

Summe 
Laufbahngruppe 1.2 35 35 27 7

Insgesamt 39 39 29 9

Bes.Gr. Amtsbezeichnung
2020 2019

planmäßigen
Beamtinnen

und Beamten

Arbeitnehmer-
innen und

Arbeitnehmern

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2019 mit

Kapitel 10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2020
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Anlage 2

planmäßigen Arbeitnehmerinnen
2020 2019 Beamtinnen und Arbeitnehmern

und Beamten

 
 - entfällt -   

Summe     

Übersicht

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2020

Istbesetzung am 01.07.2019 mitStellen

Bes.Gr.

Kapitel 10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt
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 Anlage 3

  

2020 2019
1 2 3 4

2.2 1 0 -

2.1 2 3 1

1.2 17 16 16
  

1.1 1 1 1

Insgesamt 21 20 18

Auszubildende 22 22 19

 

 
 

Kapitel 10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Übersicht

Laufbahngruppe

Stellen für
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer

Istbesetzung
am 01.07.2019

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2020



                                        

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Haushaltsentwurf 2020 – Teil II 
 
Erläuterungen zum Sach- und Förderhaushalt 
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 Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 531 11 
Zweckbestimmung: Öffentlichkeitsarbeit 
   
Haushaltsansatz 2020: 497.500 EUR  

 
 
Die Mittel sind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Erarbeitung, Herstellung 
und Distribution von Print-, audiovisuellen und elektronischen Informations-
medien bestimmt. Sie dienen vorrangig dazu, die allgemeine Öffentlichkeit über 
die zentralen Themen und Maßnahmen des Ministeriums zur Umweltpolitik, zur 
Agrar- und Ernährungspolitik, zum Verbraucherschutz und zum Naturschutz 
schnell, verständlich und kompetent zu informieren. Die Mittel werden 
außerdem verwendet für die Veröffentlichung von Fachbroschüren, die den 
Fachzielgruppen einfach und in der Praxis nachvollziehbar Hinweise zu ihrem 
Arbeitsbereich geben. Die Spannbreite der verwendeten Medien reicht von 
Faltblättern und Broschüren, über Plakate und Ausstellungsbeiträge bis zum 
täglich aktualisierten Web-Angebot. Das Informationsangebot des Ministeriums 
wird mit Hilfe der Mittel beständig aktualisiert und für die unterschiedlichen 
Zielgruppen aufbereitet.  
 
Die Mittel werden nicht nur für neue Informationen eingesetzt, sondern auch für 
den Nachdruck bestehender Veröffentlichungen, die stark nachgefragt werden. 
 
Die  Mittel sind im Einzelnen bestimmt für: 
 
- Basis- und Hintergrundinformation zu den zentralen Themen des 

Ministeriums, 
 
- Ratgeber zu Landesprogrammen, für die das Ministerium zuständig ist,  
 
- Publikationen von Best-Practice-Beispielen bei der Verwirklichung der 

betreffenden Landesprogramme, 
 
- Veröffentlichung von zielgruppenspezifischen Informations- und 

Arbeitshilfen. 
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Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 539 00 
Zweckbestimmung: Umweltpreise 
   
Haushaltsansatz 2020: 10.000 EUR  

 
 
Umweltpreise dienen dazu, herausragendes Handeln im Umweltbereich anzu-
regen und mit öffentlicher Anerkennung zu versehen. Die Kosten entfallen auf 
Preisgelder, Beauftragung Dritter mit Organisation und Durchführung, Insertion, 
Reisekosten und Aufwandsentschädigungen von Jurymitgliedern. 
 
Vorgesehen ist die Preisauslobung für den Sonderpreis Umwelt im Rahmen von 
Landeswettbewerben "Schüler experimentieren" und "Jugend forscht".  
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Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 541 00 
Zweckbestimmung: Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. 
   
Haushaltsansatz 2020: 516.800 EUR  

 
 
Die Mittel dienen der Finanzierung folgender Maßnahmen: 
 
 
Veranstaltungen, Tagungen und Workshops 
 
Mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit werden eine Reihe von Tagungen, 
Veranstaltungen und Workshops zu den aktuellen Themen des Hauses 
durchgeführt. Hierzu gehören Verbraucherschutzthemen wie z. B. digitaler 
Verbraucherschutz, Wertschätzung von Lebensmitteln und gesunde Ernährung, 
Themen der Landwirtschaft, der Umwelt- und Naturschutzpolitik mit den 
Schwerpunkten Umweltwirtschaft, Lärmschutzpolitik, Hochwasser- und 
Bodenschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft, Luftreinhaltepolitik, Anpassung an 
den Klimawandel und Flächenverbrauch sowie Naturparke und Biodiversität. 
Einen weiteren Veranstaltungsbereich bilden der jährliche Erntedankempfang, 
Auszeichnungen und Wettbewerbe, wie "Meister.Werk.NRW", Sonderpreis des 
MULNV "Jugend forscht" und "Unser Dorf hat Zukunft". Zu den 
Fachpräsentationen zählt ferner die Beteiligung am regelmäßig stattfindenden 
NRW-Tag. 
 
 
Messen und Ausstellungen im In- und Ausland 
 
Die Agrarmesse "BioFach Nürnberg" (jährlich im Februar) ist die weltweit größte 
Leistungsschau der Biobranche. Das Land Nordrhein-Westfalen organisiert 
einen Firmengemeinschaftsstand, um nordrhein-westfälischen Produzenten und 
Vertreibern von Bio-Lebensmitteln den Aufbau von Handelskontakten zu 
erleichtern und vor allem die Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen in 
Nordrhein-Westfalen zu stärken. 
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Die Fachmesse "anuga" ist die Leitmesse der weltweiten Ernährungswirtschaft. 
Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich daran mit anderen Bundesländern 
und dem Bund im Rahmen einer Gemeinschaftsschau Die 
Gemeinschaftsbeteiligung ermöglicht insbesondere den kleinen und 
mittelständischen Unternehmen die Produktpräsentation gegenüber dem 
Handel sowie dem Großverbraucher- und Gastronomiebereich. Die Messe 
findet im 2-jährlichen Rhythmus statt.  
 
Die REHACARE ist die internationale Fachmesse für Rehabilitation, Prävention, 
Inklusion und Pflege und findet jährlich statt. Hier beteiligt sich das Ministerium 
am Gemeinschaftsstand der Landesregierung und bietet fachliche 
Informationen rund um das Thema "Naturerleben für alle". 
 
Die Information der Öffentlichkeit erfolgt zudem durch die Organisation von 
themenbezogenenen regionalen und überregionalen Einzelausstellungen und 
Wanderausstellungen. 
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Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 541 11 
Zweckbestimmung: Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und 

Arbeitsgemeinschaften 
   
Haushaltsansatz 2020: 285.600 EUR  

 
 
Veranschlagt sind die Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausrichtung der 
regelmäßigen Konferenzen, Veranstaltungen und Sondersitzungen der 
Agrarminister und Amtschefs stehen. Ebenfalls veranschlagt sind hier 
anfallende Kosten, begründet durch die von Bund und Ländern 
gemeinschaftlich eingerichteten Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. 
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 Kapitel 10  010 Ministerium 

Titel: 631 00 
Zweckbestimmung: Erstattung von Verwaltungsausgaben an den 

Bund 
   
Haushaltsansatz 2020: 253.700 EUR  

 
 
Die Verwaltungsausgaben ergeben sich  im Wesentlichen aus: 
 
- dem Übereinkommen zum Schutze des Rheins für die Internationale 

Kommission zum Schutze des Rheins (IKSR), 
 
- dem Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von 

Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI), 
 

- dem Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern  
bei Weiterentwicklung, Betrieb und Nutzung des Fachportals WasserBLIcK 
der "Bund/Länder-Informations- und Kommunikationsplattform Wasser-
BLIcK" 

 
- der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Bund und den Ländern über 

die Entsendung und Finanzierung deutscher Experten zur Mitarbeit bei der 
Aktualisierung von BVT-Merkblättern, 

 
- der Neuprogrammierung (aus Sicherheitsgründen) und Pflege von Software 

für das Umweltinformationssystem BUBE (Betriebliche Umweltdaten 
Berichtserstattung / VV KoopUIS), Überführung in das neue Portal Thru 
und Programmierung eines Auswertetools für das Anlagenkataster(KaVKA) 
zur Umsetzung der 42. BImSchV (Legionellen) sowie Betrieb von BUBE, 
Thru und KaVKA, 

 
- Forschungsinformationssystem Agrar (FiSA). 
 

 
 
 



 

 
Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 59 

 

Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 632 00 
Zweckbestimmung: Erstattung von Verwaltungsausgaben an die 

Länder 
   
Haushaltsansatz  2020: 1.725.300 EUR  

 
 
Die Verwaltungsausgaben ergeben sich im Wesentlichen aus bestehenden 
Staatsverträgen bzw. Verwaltungsvereinbarungen mit anderen Bundesländern 
in den Bereichen: 
 
-  Hochwassermeldedienst am Rhein, 
 
-  Länderfinanzierungsprogramm "Wasser, Boden und Abfall" (LAWA), 
 
-  Flussgebietsgemeinschaft Rhein, 
 
-  Geschäftsstelle Ems, 
 
-  Flussgebietsgemeinschaft Weser, 
 
-     ASYS/GADSYS / Betrieb der ZKS, eAEV und eEfb, 
 
-  Gemeinsame Stelle Abfallrückführung, 
 
-  Betreuung, Pflege und Fortentwicklung der Datenbank ReSyMeSa 

(Recherche-System Messstellen und Sachverständige), Anteil NRW 
nach Königsteiner Schlüssel, 

 
-  Kosten für Fachministerkonferenzen sowie 
 
- Gemeinsame Servicestelle "Koordinierung von Aufgaben der Stofflichen     

Marktüberwachung". 
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Das Land hat mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) eine Vereinbarung über 
Inhalt und Umfang der Trägerschaften einschließlich finanzieller Ausgleichs-
regelungen gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über den Regionalverband 
Ruhr geschlossen. Auf dieser Grundlage werden dem RVR von 2017 bis 2026 
jährlich 2,5 Millionen EUR zur Qualitätssicherung im Emscher Landschaftspark 
gewährt, die dieser in Zusammenarbeit mit den örtlichen (in der Regel kom-
munalen) Trägern insbesondere auf folgenden Standorten gewährleistet:  
 

1. Emscher Park Radwege, 
2. Landschaftspark Duisburg-Nord, 
3. Garten der Erinnerung im Innenhafen Duisburg, 
4. Parklandschaft Haus Ripshorst: mit Gehölzgarten und Gleispark in Essen 

und Oberhausen, 
5. Tetraeder-Halde, Bottrop,  
6. Haldenlandschaft Schurenbach in Essen, 
7. Nordsternpark Gelsenkirchen, 
8. Halde Großes Holz in Bergkamen,  
9. Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen,  
10. Westpark in Bochum, 
11. Bergpark Lohberg in Dinslaken,  
12. Stadtteilpark Akademie Mont Cenis in Herne, 
13. Kokerei Hansa in Dortmund, 
14. Welterbe Zollverein (Zollverein Park) in Essen, 
15. Landschaftspark Hoheward in Herten und Recklinghausen. 

 

Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 637 00 
Zweckbestimmung: Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für 

Pflege und Unterhaltung im Emscher  
Landschaftspark 

   
Haushaltsansatz 2020: 2.500.000 EUR  



 

Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 61 

Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 685 00 
Zweckbestimmung: Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung 

Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 
   
Haushaltsansatz 2020 7.394.300 EUR  

 
 
Der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege flie-
ßen als Destinatär anteilig die hier veranschlagten Zweckerträge aus dem Pool 
der Einnahmen der fünf Lotterien "Fußball-Toto", "Keno", den "Oddset-Wetten", 
der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und der Zusatzlotterie 
"Spiel 77" zu. 
 
Sie fördert landesweit zahlreiche Projekte des Naturschutzes sowie der Heimat- 
und Kulturpflege. 
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Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 685 10 
Zweckbestimmung: Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung 

Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 
 (ohne Verstärkung aus 

Konzessionseinnahmen) 
 

Haushaltsansatz 2020 2.500.000 EUR  

 
 
Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege   
fördert landesweit zahlreiche Projekte des Naturschutzes sowie der Heimat- 
und Kulturpflege.  
 
Über die Zweckerträge aus dem Pool der Einnahmen von fünf Lotterien hinaus, 
die bei Kapitel 10 010 Titel 685 00 veranschlagt sind, sollen der NRW-Stiftung 
zur Förderung weiterer Drittprojekte des Naturschutzes sowie der Heimat- und 
Kulturpflege die hier etatisierten Mittel zufließen.  
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Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 686 10 
Zweckbestimmung: Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organi-

sationen usw. 
   
Haushaltsansatz 2020: 182.000 EUR  

 
 
Institutionell gefördert wird: 
 
 
 
Stadt und Land e. V., Nordrhein-Westfalen 
 
Der Stadt und Land e. V. wendet sich mit seinen Aktivitäten an Lehrkräfte und 
Schulklassen. Gemeinsam mit landwirtschaftlichen Betrieben, Verbänden der 
Landwirtschaft, mit der Landwirtschaftskammer, der Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft e. V., der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sowie den 
schulischen Einrichtungen und Bezirksregierungen werden verschiedene Pro-
jekte initiiert, um das Verständnis der Menschen in Stadt und Land füreinander 
zu fördern.  
 
 
 
Mitgliedschaften: 
 
 
Plattform Ernährung und Bewegung e. V. (peb) 
 
Die Plattform Ernährung und Bewegung e. V. (peb) bündelt eine Vielzahl 
gesellschaftlicher Kräfte, die sich aktiv für eine ausgewogene Ernährung, viel 
Bewegung sowie Entspannung als wesentliche Bestandteile eines 
gesundheitsförderlichen Lebensstils von Kindern und Jugendlichen engagieren. 
Ihr Ziel ist es, der Entstehung von Übergewicht vorzubeugen. Als gemeinsame 
Initiative von Politik, Verbänden und Wirtschaft bildet peb mit über 100 
Mitgliedern ein in Europa einzigartiges Netzwerk. Nordrhein-Westfalen ist seit 
2005 Mitglied der Plattform Ernährung und Bewegung.  
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5 am Tag e. V. 
 
5 am Tag e. V. ist ein Netzwerk aus bundesweit mehr als 100 Mitgliedern 
(Wissenschaftliche Fachgesellschaften wie Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung und Deutsche Krebsgesellschaft, Krankenkassen, Ministerien, 
Stiftungen, Wirtschaftspartner), das das Ziel verfolgt, den Verzehr von Obst und 
Gemüse auf mindestens fünf Portionen täglich zu steigern und dadurch den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung in Deutschland zu erhöhen. Die 
Schirmherrschaft haben das Bundesministerium für Gesundheit sowie das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft übernommen; seit 2002 
wird die "5 am Tag"-Kampagne von der Europäischen Union gefördert. 
 

 

Agrarsoziale Gesellschaft e. V. 
 
Die Agrarsoziale Gesellschaft e. V. (ASG) setzt sich für die Menschen im 
ländlichen Raum und in der Landwirtschaft ein. Mit ihrer Arbeit will die ASG ein 
positives Klima für das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum schaffen und 
so die Anerkennung und Gleichberechtigung der ländlichen Räume innerhalb 
der Gesellschaft verbessern. 
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Kapitel 10 010 Ministerium 

Titelgruppe: 62 
Zweckbestimmung: Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE) 
   
Haushaltsansatz 2020: 25.000 EUR  

 
 
Das Zentrum für Ländliche Entwicklung (ZeLE) bietet mit Veranstaltungen, Pro-
jekten, Exkursionen und anderen Aktivitäten ein Forum für alle, die im Beruf 
und Ehrenamt mit ländlicher Entwicklung und Dorfentwicklung befasst sind. 
Das ZeLE wird dafür dezentral in den Regionen tätig. 
 
Die ländliche Entwicklung soll durch Dokumentationen und Veröffentlichungen 
des ZeLE thematisch aufbereitet werden. Dies schließt die Einrichtung, 
Erweiterung und den Betrieb der Internet-Präsenz des ZeLE ein. 
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Kapitel 10 010 Ministerium 

Titelgruppe: 64  
Zweckbestimmung: Obere Flurbereinigungsbehörde 
   
Haushaltsansatz 2020: 59.000 EUR  

 
 
Aufgabe der Oberen Flurbereinigungsbehörde ist die Wahrnehmung rechtlicher 
sowie planerischer und technischer Grundsatzangelegenheiten im Bereich Bo-
denordnung. 
 
Die Obere Flurbereinigungsbehörde ist zuständig für die Fachaufsicht über die 
Dezernate 33 der Bezirksregierungen (Bereich Bodenordnung). 
 
Darüber hinaus nimmt die Obere Flurbereinigungsbehörde eigene Vollzugsauf-
gaben nach dem Flurbereinigungsgesetz wahr. 
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Kapitel 10 011 Erledigung von Umweltaufgaben durch kommu-
nale Stellen 

  
 Einnahmen Ausgaben 
Haushaltsansatz 2020: 0 EUR 20.622.100 EUR 

 
 
Mit dem Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 
11.12.2007 wurden ab dem 01.01.2008 Aufgaben des Umweltrechts auf die 
Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Zur Aufgabenerfüllung wurden den 
Kreisen und kreisfreien Städten 296 Planstellen und Stellen (Vollzeitäquivalen-
te) zur Verfügung gestellt, und zwar 221 Beamtinnen und Beamte durch ge-
setzliche Überleitung und 75 Tarifbeschäftigte im Wege der Personalgestel-
lung. Ab dem 01.01.2011 werden als Folge der Evaluierung des Gesetzes 
27 weitere Vollzeitäquivalente zur Verfügung gestellt. 
 
Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten hierfür einen Belastungsausgleich 
gemäß dem Konnexitätsausführungsgesetz, der sich aus dem Personalauf-
wand für die übergeleiteten Beamtinnen und Beamten (Titel 613 10) und einem 
pauschalen Zuschlag i. H. v. 15 v. H. auf den Personalwand für die Beamtinnen 
und Beamten und die Tarifbeschäftigten sowie die als Nachersatz eingestellten 
Beschäftigten zusammensetzt (Titel 613 12).  
 
Die Stellen für die Tarifbeschäftigten sind mit dem Haushalt 2008 aus dem Ein-
zelplan 03 in das Kapitel 10 011 Titel 428 01 umgesetzt und kw gestellt worden. 
Die kw-Vermerke werden realisiert, sobald eine personalgestellte Tarifbeschäf-
tigte oder ein personalgestellter Tarifbeschäftigter aus dem Landesdienst aus-
scheidet. 
 
Die Beamtinnen und Beamten sind auf die Kommunen übergeleitet und die 
entsprechenden Planstellen im Einzelplan 03 abgebaut worden. Die Haus-
haltsmittel in Höhe der Bezüge für diese Planstellen, einschließlich der anteili-
gen Beihilfeansätze, wurden mit dem Haushalt 2008 nach Titel 613 10 zur Er-
stattung des Personalaufwandes an die Kreise und kreisfreien Städte umge-
setzt. 
 
Mit Ausscheiden einer oder eines personalgestellten Tarifbeschäftigten oder 
einer übergeleiteten Beamtin oder eines übergeleiteten Beamten werden die  
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entsprechenden Personalmittel nach Titel 613 11 zur Finanzierung des bei den 
Kreisen und kreisfreien Städten eingestellten Nachersatzes umgesetzt. 
 
Seit dem 01.01.2012 werden die im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallen-
den Gebühren für Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
vom Belastungsausgleich abgezogen. Grundlage ist der Mittelwert der jährlich 
weitergeleiteten Gebühreneinnahmen der Jahre 2008 bis 2011. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titel: 537 11 
Zweckbestimmung: Versuche und Untersuchungen  
   
Haushaltsansatz 2020: 175.000 EUR  

 
 
Untersuchungen im Bereich der Forstwirtschaft 
 
Projekte zur Untersuchung der Bedeutung der Sozialfunktionen (Erholung, 
Freizeit, Umweltbildung) und der Schutzfunktionen der Wälder  sowie  An-
passung von Wäldern an den Klimawandel. 
 
Wälder in Nordrhein-Westfalen haben eine hohe Bedeutung, insbesondere in 
den urbanen Räumen. Die Nutzungsinteressen und Ansprüche der Bevölke-
rung sind vielfältig. Innovative Kommunikationsstrategien, Leitprojekte sowie 
Bürger/Bürgerinnen-Beteiligung können helfen, die unterschiedlichen 
Interessen zu artikulieren und Lösungen zu entwickeln. Durch angewandte 
Untersuchungsvorhaben sollen daher weitere Themenbereiche insbesondere in 
den Schwerpunkten urbane Waldnutzung, Wald und Gesundheit, Wald-
naturschutz und Biodiversität, waldbezogene Bildung für nachhaltige 
Entwicklung bearbeitet werden. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchungen befasst sich mit begleitenden 
Forschungsprojekten zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie für den 
Wald, zur Aktivierung und Wertstellung von Ökosystemleistungen und zur 
Ökologisierung der Weihnachtsbaumproduktion. Holzwirtschaftliche Unter-
suchungen richten den Fokus auf die Verbesserung der Wertschöpfungskette 
und Logistik. 
 
Die Vermeidung von Wildschäden und ein geeignetes Monitoring sind Teil 
jagdkundlicher Untersuchungen. 
 
 
Untersuchungsvorhaben im Bereich des Naturschutzes 
 
Im Zusammenhang mit der Artenschutzprüfung nach § 44 Abs. 1 BNatschG ist 
das Risikomanagement das gutachterliche Instrument zur Sicherstellung des 
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Erfolgs von Artenschutzmaßnahmen, für die keine hohe Prognosesicherheit 
besteht. Gegebenenfalls erfolgt in diesem Zusammenhang zur Erfolgskontrolle  
auch ein begleitendes Monitoring. Ziel des Untersuchungsvorhabens ist es, die 
bestehenden Regelungen in Nordrhein-Westfalen (NRW-Leitfaden "Wirksam-
keit von Artenschutzmaßnahmen", "Methodenhandbuch Artenschutzprüfung") 
auf der Grundlage aktueller fachlicher und rechtlicher Erkenntnisse aus der 
Fachliteratur, wissenschaftlichen Gutachten und der Rechtsprechung weiter zu 
entwickeln. Das Projekt soll einen Beitrag zur Vereinfachung und 
Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in NRW leisten. 
Zielgruppe sind Planungs- und Zulassungsbehörden, Naturschutzbehörden, 
Antragsteller und Planungsbüros. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titel: 537 12 
Zweckbestimmung: Werkvertrag für ein Anreizsystem 

Wildschweinbejagung 
   
Haushaltsansatz 2020: 2.000.000 EUR  
 

 

Afrikanischen Schweinepest-Virus (ASP) breitet sich von Osteuropa kommend 

grenzüberschreitend unter den frei lebenden Wildschweinen aus. In 2018 

wurden erste Fälle im deutsch-belgischen Grenzgebiet bekannt, weitere folgten 

in 2019. Die Konsequenzen einer Infektion von Haus- oder Wildschweinen in 

Nordrhein-Westfalen wären äußerst schwerwiegend und mit massiven 

wirtschaftlichen Folgen insbesondere für die Agrarwirtschaft verbunden. Eine 

nachhaltige Reduktion der Wildschweinbestände mit jagdlichen Methoden ist 

dringend erforderlich, um das Ansteckungsrisiko zu senken. Dies soll im 

Rahmen eines mehrjährigen Anreizsystems für die Jagdausübungsberechtigten 

umgesetzt werden. Es handelt sich um eine zwingend  notwendige 

Präventionsbekämpfung zur Abwehr einer Seuche, um das Risiko für einen mit 

einem hohen volkswirtschaftlichen Schaden verbundenen Seuchenausbruch in 

Nordrhein-Westfalen zu minimieren bzw. abzuwenden. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titel: 681 00 
Zweckbestimmung: Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen 
   
Haushaltsansatz 2020: 10.000 EUR  

 
 
Vergabe von Auszeichnungen an Siegerinnen und Sieger von Schau-
veranstaltungen mit den verschiedensten Tierarten und zur Anerkennung 
hervorragender Leistungen und besonderer Verdienste auf dem Gebiet der 
Tierzucht und tierischen Erzeugung. 
 
Des Weiteren sollen wie in den Vorjahren für internationale Pferdeleistungs-
prüfungen in Nordrhein-Westfalen Ehrenpreise vergeben werden.  
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Landschaftspflege 

Titel: 685 00 
Zweckbestimmung: Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für 

Versuche und Untersuchungen 
   
Haushaltsansatz 2020: 1.056.000 EUR  

 
 
Gefördert werden Projekte der angewandten praxisnahen Forschung. Die Er-
kenntnisse dienen der Weiterentwicklung einer umweltverträglichen, tierschutz-
gerechten und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft sowie der Entwicklung der 
ländlichen Räume in Nordrhein-Westfalen. Aktuelle Fragestellungen betreffen 
vor allem die Nutz- und Haustierhaltung, besonders die Erprobung und 
Umsetzung von Erkenntnissen zur Verbesserung der Haltung von Schweinen 
und Geflügel sowie die Lösung von Zielkonflikten zwischen den Anforderungen 
des Tierschutzes und des Umweltschutzes. 
 
Weitere Fragestellungen sind: Landnutzungskonflikte, Klimawandel, Ver-
besserung der Vermarktungsstrukturen, phytosanitäre Fragen, Digitalisierung in 
der Landwirtschaft, integrierter Pflanzenschutz und Reduktion von 
Pflanzenschutzmitteln. 
 
Besonders bedeutsam ist der Wissenstransfer, um die Umsetzung der 
Erkenntnisse in die Praxis zu gewährleisten (Wissenstransfer und 
Öffentlichkeitsarbeit). 
 
Die gewonnenen Forschungsergebnisse verbreitern die erforderlichen Kennt-
nisse für Politik, Verwaltung, Beratung und landwirtschaftliche Praxis. Sie flie-
ßen in die Förderprogramme des Landes ein und tragen dazu bei, diese effi-
zient und bedarfsgerecht auszugestalten. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege  

Titel: 883 30 
Zweckbestimmung: Landesgartenschau 2020 
   
Haushaltsansatz 2020: 695.300 EUR  

 
 
Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen, dem Ministerium des 
Innern und dem Ministerium für Verkehr hat das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz mit Erlass vom 28. Januar 2014 
die Ausschreibung für Landesgartenschauen für die Jahre 2020 und 2023 
veröffentlicht. 
 
Für die Landesgartenschau 2020 wurde die Stadt Kamp-Lintfort im Kreis Wesel 
ausgewählt. 
 
Die Mittel dienen der Ausfinanzierung des Projektes. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titel: 883 31 
Zweckbestimmung: Landesgartenschau 2023 
   
Haushaltsansatz 2020: 1.300.000 EUR  

 
 
Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen, dem Ministerium des 
Innern und dem Ministerium für Verkehr hat das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz mit Erlass vom 28. Januar 2014 
die Ausschreibung für Landesgartenschauen für die Jahre 2020 und 2023 
veröffentlicht. 
 
Für die Landesgartenschau 2023 wurde die Kreisstadt Höxter ausgewählt. 
 
Die Mittel dienen der Ausfinanzierung des Projektes. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 60 
Zweckbestimmung: Ausgaben im Zusammenhang mit der Festset-

zung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlun-
gen 

   
Haushaltsansatz 2020: 2.517.000 EUR  

 
 
Kontrollkosten nach dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem 
für Flächenprämien 
 
Die EU-Kommission schreibt über ihre Verordnung zum Integrierten Verwal-
tungs- und Kontrollsystem umfangreiche Kontrollen für die Betriebsprämie, für 
Maßnahmen nach der Verordnung "Ländlicher Raum" und für Cross 
Compliance vor. Diese Kontrollen umfassen Verwaltungs- und Plausi-
bilitätskontrollen der Anträge sowie eine Überprüfung der Anträge vor Ort. 
 
 
Kosten für die Zentrale-InVeKos-Datenbank (ZiD) und die Internetplattform 
 
Das mit der Agrarreform 2003 eingeführte System der Betriebsprämien erfor-
dert eine intensive Datenüberwachung auf Landes- und Bundesebene sowie  
eine zentrale Veröffentlichung von bestimmten Empfängern von Prämien. Die 
ZiD überwacht z. B. die eindeutige Vergabe von Betriebsnummern, die 
Kontrolle von Doppelbeantragungen, die GIS-gestützte Verwaltung und Über-
wachung der Referenzparzellen, die Registrierung der Zahlungsansprüche, die 
Übertragung von Zahlungsansprüchen und die Angaben zu Cross Compliance-
Kontrollen. Die Internetplattform dient dazu, zentral für Bund und alle Länder 
Empfänger von Zahlungen zu veröffentlichen. Die Kosten für die ZiD und die 
Internetplattform sind von den Ländern anteilig zu tragen. 
 
 
Kosten für die Vergabe der Aufgaben der Bescheinigenden Stelle an ein 
externes Unternehmen 
 
Das System der EU-Agrarfinanzierung sieht eine von der Zahlstelle funktionell 
unabhängige Bescheinigende Stelle vor (Art. 9 Verordnung (EU) Nr. 
1306/2013, Art. 5 Verordnung (EU) Nr. 908/2014), die als externe 
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Prüfeinrichtung nach internationalen Prüfungsstandards und unter 
Berücksichtigung von Leitlinien der EU-Kommission die Zahlstelle während und 
nach dem Ende der betreffenden EU-Haushaltsjahre (jeweils 16. Oktober bis 
15. Oktober des Folgejahres) prüft und gegenüber der EU-Kommission den 
Jahresabschluss der Zahlstelle unter Berücksichtigung der bestehenden 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Genauigkeit der Rechnungen und die Funktionsfähigkeit des internen 
Kontrollsystems bescheinigt. Seit dem EU-Haushaltsjahr 2015 kommen im 
Rahmen der Umsetzung der Agrarreform weitere Aufgaben, insbesondere die 
Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der getätigten Zahlungen, hinzu. 
 
Wegen der gestiegenen Anforderungen hat das Land beschlossen, die 
Aufgaben der Bescheinigenden Stelle ab 2015 nicht mehr selbst 
wahrzunehmen, sondern an ein externes Unternehmen zu vergeben. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege  

Titelgruppe: 62 
Zweckbestimmung: Pferdezucht und Pferdesport 
   
Haushaltsansatz 2020: 140.000 EUR  

 
 
Landes-Reit- und Fahrschulen (Münster und Langenfeld) 
 
Für jeden Landesteil besteht eine zentrale Reit- und Fahrschule für die Aus- 
und Fortbildung von Reitlehrerinnen/Reitlehrern, Bereiterinnen/Bereitern, 
Übungsleiterinnen/Übungsleitern, Auszubildenden, Ausbilderinnen/Ausbildern, 
Turnierrichterinnen/Turnierrichtern und anderen Turnierfachleuten. Träger der 
Einrichtungen sind die Reitsportverbände. 
 
Es sollen Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer aus allen sozi-
alen Schichten teilnehmen, daher wird der Lehrgangsbetrieb durch das Land 
gefördert. 
 
 
Pferdesportveranstaltungen 
 
Zur Gleichstellung mit den über  die Staatskanzlei geförderten Sportvereinen 
erhalten Pferdesportvereine für herausragende Turniere eine Unterstützung. 
Nordrhein-Westfalen hat großes Interesse daran, dass auch nationale und 
internationale Pferdesportveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt 
werden. Ohne Unterstützung sind die Reitvereine, die gemeinnützig arbeiten, 
dazu nicht in der Lage. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege  

Titelgruppe: 63 
Zweckbestimmung: Kleingartenwesen 
   
Haushaltsansatz 2020: 550.000 EUR  

  
 
Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände Nordrhein und 
Westfalen für das Kleingartenwesen 
 
In den beiden Landesverbänden sind über 119.000 Kleingärtner (Familien) in 
rd. 1.600 Vereinen organisiert. Die Vereine sind gehalten, ehrenamtliche gärt-
nerische Fachberaterinnen und Fachberater zur Anleitung und Beratung ihrer 
Mitglieder in allen Bereichen des Freizeitgartenbaues heranzubilden. 
 
Die Ausbildung zur Vereinsfachberaterin und zum Vereinsfachberater erfolgt in 
gestuften Lehrgängen (Grund-, Aufbau-, Wiederholungslehrgang). 
 
Sie finden statt über 
 
- das Ausbildungsprogramm des Landesverbandes Rheinland der Gar-

tenfreunde e. V. und 
 
- die Landesschule des Landesverbandes Westfalen-Lippe in Lünen. 
 
Die Lehrgänge werden kostenlos angeboten, um das gewünschte Interesse 
hierfür zu wecken. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft hat ihre Schulungsarbeit verstärkt auf ökologische 
Belange (auch im Hinblick auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln) und 
die systematische Vermittlung umweltbedeutsamer und umweltverträglicher 
Maßnahmen abgestellt. 
 
 
Modellprojekte zur Umsetzung der Ergebnisse aus der Studie "Zukunft 
des Kleingartenwesens in Nordrhein-Westfalen" 
 
Aus der Studie zur Zukunft des Kleingartenwesens ergibt sich Handlungsbedarf 
in verschiedenen Themenfeldern, der durch Modellprojekte in die Wege geleitet 
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werden soll. Ziele der Modellprojekte sollen u. a. die Stärkung des Ehrenamtes, 
die Verbesserung der Kommunikation, die Einbeziehung von Kleingärten in die 
Grünflächenplanung und die Entwicklung von Integrationskonzepten für 
Migrantinnen und Migranten sein. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege  

Titelgruppe: 64 
Zweckbestimmung: Maßnahmen zur Förderung der Grünen 

Infrastruktur 
   
Haushaltsansatz 2020: 800.000 EUR  

 
 
Grüne Infrastruktur ist ein strategisch geplantes Netzwerk von natürlichen oder 
naturnahen Grün- und Freiflächen, das sowohl die verdichteten Städte und 
Ballungsräume als auch den ländlichen Raum durchzieht. Es erbringt in vielen 
Bereichen, wie Artenvielfalt, Klimaanpassung, Freizeit- und Erholung sowie 
Gesundheit wichtige Ökosystemleistungen für unsere Gesellschaft. 
Insbesondere in einem hochverdichteten und im urbanen Raum stark 
versiegelten Land wie Nordrhein-Westfalen, sind diese Leistungen vor dem 
Hintergrund des weiter voranschreitenden Flächenverbrauchs und der damit 
verbundenen Fragmentierung von Grün- und Freiflächen für die Menschen zu 
erhalten und zu erweitern. 
 
Auch der Koalititionsvertrag hat diese Bedarfe erkannt und fordert 
umweltpolitisches Handeln und integrierte Ansätze fur urbane Umweltqualität. 
Er erwähnt explizit die Bewahrung und Stärkung vorhandener "grüner" Lungen 
in den großen Städten. 
 
Unter anderem durch den EFRE Aufruf Grüne Infrastruktur NRW wird bereits 
versucht diesen Bedarfen zu begegnen. Die für das Haushaltsjahr 2020 
eingeplanten Mittel sind daher als flankierende bzw. unterstützende 
Maßnahmen im Bereich der grünen Infrastruktur vorgesehen. Beispielhaft 
finanziert werden könnten: 
 

- Investive Maßnahmen entsprechend der Fördertatbestände der 
Richtlinie Grüne Infrastruktur 
 

- Evaluierung des EFRE Aufrufs Grüne Infrastruktur NRW 
 

- Veranstaltungen 
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- Studien 

 
- Konzepte/ Strategien 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 65 
Zweckbestimmung: Überbetriebliche Maßnahmen 
   
Haushaltsansatz 2020: 2.265.000 EUR  

 
 
In der Titelgruppe sind überbetriebliche Maßnahmen zu aktuellen 
agrarwirtschaftlichen Themenschwerpunkten und Fragestellungen der 
ländlichen Regionalentwicklung etatisiert. 
 
 
 
Weiterbildung für Frauen und Jugend in der Landwirtschaft sowie im 
ländlichen Raum 
 
Im Zuge des Strukturwandels in der Landwirtschaft sind Einkommenskombina-
tionen in landwirtschaftlichen Betrieben zur eigenständigen außerlandwirt-
schaftlichen Erwerbstätigkeit von besonderer Relevanz. Landfrauen agieren 
hierbei besonders innovativ. Jugendliche mit landwirtschaftlichem Hintergrund 
und Interesse nehmen aktiv an der Gestaltung zukünftiger Entwicklungs-
prozesse in der Landwirtschaft teil.  
 
Im Rahmen von Projekten werden Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men entwickelt sowie Modelle erprobt und umgesetzt. Als Träger kommen z. B. 
die Landfrauen- oder Landjugendverbände in Betracht. 
 
 
Absatzförderung für nordrhein-westfälische Agrarprodukte 
 
Mit der Absatzförderung werden insbesondere zwei Zielsetzungen verfolgt. 
Einerseits sollen zur Steigerung der Wertschöpfung Unternehmen bei der 
Erschließung, Sicherung und Erweiterung des Marktsegments land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse unterstützt werden. Andererseits sollen 
Verbraucherinnen und Verbrauchern qualitätsrelevante Merkmale land- und 
ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse und ihrer Produktionsweisen näher 
gebracht werden. 
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Die Absatzförderungsrichtlinien bieten ein breites Bündel an Förder-
maßnahmen, die ein wirksames Marketing und effektive Absatzstrategien für 
Qualitätsprodukte unterstützen. Im Fokus aller Maßnahmen steht der Erhalt der 
regionalen Wirtschaftskraft und die Sicherung der sozialen und wirtschaftlichen 
Infrastruktur in den Regionen. Die Maßnahmen kommen vor allem klein- und 
mittelständischen Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft zu Gute. 
 
Im Einzelnen werden unterstützt: 
 
- die Teilnahme an Messen und Ausstellungen, 

 
- die Erstellung von Veröffentlichungen und Durchführung von 

Werbemaßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, 
 

- die Durchführung von und Teilnahme an Aus- und Fort-
bildungsveranstaltungen, 

 
- Werbemaßnahmen zur Förderung von Absatzaktivitäten zur 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Verbraucherinformation, 
 

- die Erarbeitung von Vermarktungskonzeptionen und Ausarbeitung von 
Anträgen auf Anerkennung von Qualitätsregelungen, 

 
- die erstmalige Teilnahme an Qualitätsregelungen. 
 
 
Markt- und Preisberichterstattung 
 
Zur Erfüllung von Datenlieferverpflichtungen gegenüber der Europäischen 
Kommission müssen Bund und Länder über Marktdaten verfügen. Die Markt- 
und Preisberichterstattung wird im Rahmen einer Bund-Länder-
Verwaltungsvereinbarung organisiert. Die etatisierten Ausgaben innerhalb der 
Titelgruppe entsprechen dem nordrhein-westfälischen Anteil. 
 
 
Maßnahmen zur Vernetzung von LEADER-Regionen 
 
Die LEADER-Vernetzungsstelle NRW dient der Stärkung der Kooperation und 
Vernetzung der LEADER-Regionen untereinander sowie auch der Verzahnung  
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der LEADER-Prozesse mit anderen Förderangeboten des Landes (EFRE, 
Dorferneuerung, Städtebauförderung etc.). Als Servicestelle für die nordrhein-
westfälischen LEADER-Regionen bietet die Vernetzungsstelle darüber hinaus 
auch unterstützende Angebote und Schulungen für die Akteure der LEADER-
Regionen an.  
 
 
Arbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof e. V. 
 
Gefördert wird die verstärkte Durchführung von unterstützenden und begleiten-
den Maßnahmen für den landwirtschaftlichen Betriebszweig "Urlaub auf dem 
Bauernhof" der o. g. Arbeitsgemeinschaft. 
 
Besonders in den landwirtschaftlich schwach strukturierten, aber landschaftlich 
reizvollen Gebieten, leisten diese Maßnahmen einen unverzichtbaren Beitrag 
zur Einkommenssicherung der landwirtschaftlichen Betriebe sowie zur nachhal-
tigen Entwicklung der ländlichen Räume. 
 
 
Maßnahmen im Zusammenhang mit einer umweltgerechten und 
tiergerechten Landwirtschaft 
 
Der ökologische Landbau orientiert sich in besonderem Maße am Prinzip der 
Nachhaltigkeit und trägt durch seinen Systemansatz, durch Synergiewirkungen 
und verminderte Produktionsintensität u. a. zum Natur-, Arten-, und Gewässer-
schutz bei. In den letzten Jahren sind der Umfang der ökologisch 
bewirtschafteten Fläche und die Zahl der Ökobetriebe in NRW stetig 
angestiegen.  Damit ist die Ökolandwirtschaft in NRW neben der 
konventionellen Landwirtschaft eine weitere Säule der nordrhein-westfälischen 
Landwirtschaft und bietet gerade kleinen und mittleren Betrieben gute 
Einkommensperspektiven in einem wachsenden Markt. 
 
Die Nachfrage nach Ökolebensmitteln wächst seit 15 Jahren in Deutschland 
ununterbrochen. Aktuell übersteigt auch in NRW die Nachfrage nach 
Ökolebensmitteln das Angebot an heimischer Ware. Daher sind gebündelte 
Aktivitäten zur Nutzung des wachsenden Biomarktes für die nordrhein-
westfälische Landwirtschaft erforderlich. 
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1. Mit Hilfe von Informationsmaßnahmen soll bei Verbraucherinnen und 

Verbrauchern das Vertrauen in die gesetzlich überwachte "Öko-Qualität" 
gestärkt sowie der Erzeuger-Verbraucher-Dialog in Nordrhein-Westfalen 
gefördert werden.  

 
2. Mehr landwirtschaftliche Betriebe sollen sachlich und neutral über die 

Chancen einer Umstellung aufgeklärt und bei entsprechender 
Entscheidung durch die Umstellungszeit begleitet werden. Hierzu sollen 
u. a. Informationsmaterialien erstellt und Veranstaltungen durchgeführt 
werden.  
 

3. Schließlich sollen Projekte zur Vernetzung der Marktakteure 
(Verarbeitung und Handel) und zur Marktbeobachtung und –entwicklung 
gefördert werden. 

 
 
Verleihung des Landesehrenpreises für Lebensmittel NRW 
 
Mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW werden Unternehmen der 
Ernährungswirtschaft aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet, die sich um 
herausragende Produktqualität bemühen und darüber hinaus jungen Menschen 
berufliche Perspektiven bieten sowie Verantwortung für die Umwelt 
übernehmen. Die Unternehmen können die Auszeichnung nutzen, die damit 
verbundenen Leistungen zu kommunizieren. 
 
Mit dem Landesehrenpreis wird das Image von Nordrhein-Westfalen als 
Standort für nachhaltige Lebensmittelproduktion gestärkt und auf die 
Bedeutung der Ernährungsbranche in und für Nordrhein-Westfalen 
hingewiesen. 
 
 
Mitveranstaltung DLG Feldtage 2020 in NRW 
 
Das Land beteiligt sich bei den 2020 in NRW stattfindenden DLG-Feldtagen als 
Mitveranstalter. Das Gastgeberland beteiligt sich an den bei der ausrichtenden 
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft anfallenden Kosten. Die DLG bietet den 
Mitveranstaltern Imageleistungen (z. B. Logo, Banner, VIP-Rundgänge) und 
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Sachleistungen (z. B. Standfläche im Versuchsfeld. Zelt, Eintrittsgutscheine, 
Medieneinträge) an und erwartet dafür eine Barleistung sowie die Ausrichtung  
 
des Begrüßungsabends. Teilweise können die Barleistungen durch Sach-
leistungen (Personal, Versuchsfeldtechnik, usw.) erbracht werden. Die DLG 
Feldtage haben hohe überregionale Bedeutung und eine große 
Öffentlichkeitswirksamkeit (350 bis 370 Aussteller, >20.000 Besucher). 
 
 
Projektförderung "Familienpolitische und telefonische Beratung als Folge 
des Strukturwandels in der Landwirtschaft" (Sorgentelefon) 
 
Die landwirtschaftliche Familienberatung und das Sorgentelefon sind wichtige 
Bausteine  der sozialen Fürsorge im ländlichen Raum. Der Landfrauentelefon 
NRW e.V., die Ländliche Familienberatung Hardehausen im Erzbistum 
Paderborn e.V. sowie die Ländlichen Familienberatung im Bistum Münster e.V. 
unterstützen landesweit Menschen vorwiegend im Bereich der Landwirtschaft 
bei der Bewältigung von persönlich-familiären oder wirtschaftlichen Krisen 
sowie bei den durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft verursachten 
Problemstellungen (Klimaveränderungen, Dürre, Afrikanische Schweinepest, 
etc). 
Mit den Haushaltsmitteln sollen unter anderem gezielt Aus- und Weiterbildung 
der Berater/innen, fallspezifische Supervisionen sowie Öffentlichkeitsarbeit 
gefördert werden. 
 
 
Projektförderung "Woher kommt unser Essen" 
 
Mit einem theorie- und praxisbasierten Bildungsprogramm "Woher kommt 
unser Essen?" für Grundschulkinder soll die Wertschätzung von Lebensmitteln 
insbesondere bei jungen Menschen gesteigert werden. Fachfrauen für 
Ernährungs- und Verbraucherbildung der Landfrauenverbände in NRW bringen 
als außerschulische Partner ihre Expertise und Authentizität in die Vermittlung 
ein. Die Kinder erhalten in fünf Projekteinheiten einen Einblick in die Nutzung 
heimischer Pflanzen als Grundlage von Lebensmitteln.  
Mit den Haushaltsmitteln sollen 1.000 Grundschulkinder erreicht werden und – 
über das Schulsetting hinaus – mittelbar auch die Elternhäuser. 
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Projektförderung "Digitalisierung DEULA" 
 
Die Digitalisierung wird zukünftig auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung 
im Garten- und Landschaftsbau eine sehr große Bedeutung haben. Es ist 
geplant, eine weitere Unterrichtswoche mit dem Schwerpunkt ‚Digitalisierung‘  
innerhalb der Überbetrieblichen Ausbildung bei den Deutschen Lehranstalten 
für Agrartechnik (DEULA) einzurichten. Mit diesen Mitteln sollen die 
erforderlichen Investitionen in den entsprechenden Projekten in diesem Bereich 
an beiden Standorten der DEULEN in Nordrhein-Westfalen (Rheinland und 
Westfalen-Lippe) und somit die Ausbildung des Berufsnachwuchses unterstützt 
werden.  
 
 



 

Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 89

Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 67 
Zweckbestimmung: Einzelbetriebliche Maßnahmen 
   
Haushaltsansatz 2020:  4.457.800 EUR  

 
 
In der Titelgruppe sind einzelbetriebliche Maßnahmen zu aktuellen agrarwirt-
schaftlichen und klimarelevanten Themenschwerpunkten und Fragestellungen 
der ländlichen Regionalentwicklung etatisiert. Im Rahmen der Maßnahmen 
werden praxisnah aktuelle Fragen im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit überprüft 
und dienen so der praxisorientierten Weiterentwicklung. Nur so können Lösun-
gen zu wichtigen agrar- und regionalwirtschaftlichen Themen wie z. B. der 
regional kritischen Belastung des Grund- und Oberflächenwassers an die 
landwirtschaftliche Praxis herangetragen und umgesetzt werden. 
 
Hier sind insbesondere zu nennen: 
 
− der agrarwirtschaftliche Wasser-, Boden- und Klimaschutz, 

 
− Projekte und Vorhaben im Bereich Tier- und umweltgerechte Nutztierhaltung, 
 
− Vorhaben zur Flankierung und Weiterentwicklung von agrarumwelt-

bezogenen Maßnahmen, 
 
− Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von 

Bienenzuchterzeugnissen, 
 
− Fördermaßnahmen zur umweltgerechten und klimaschonenden Ausbringung 

und Lagerung von Gülle, 
 

− Fördermaßnahmen im Bereich Kleintierzucht und –haltung sowie, 
 

− Vorhaben zur Unterstützung und Weiterentwicklung des Anbaus und der 
Verwertung heimischer Eiweißpflanzen im Rahmen der NRW-
Eiweißstrategie. 
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Des Weiteren werden Beratungs- und Weiterbildungsangebote des Landes-
verbandes der Gartenbauvereine Nordrhein-Westfalen e. V., der Anbau-
verbände des ökologischen Landbaus, der Landesvereinigung ökologischer 
Landbau NRW e. V. sowie die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Züch-
tungskunde e. V. unterstützt. 
 
Gefördert wird auch  die Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen 
und landwirtschaftsnahen Bereich.  
 
Darüber hinaus wird die Umsetzung regionaler bürgerschaftlich getragener 
Entwicklungsstrategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von und der 
Lebensqualität in ländlichen Regionen unterstützt; hierzu zählt insbesondere 
das Programm VITAL.NRW. 
 
 
Präsentation von Beiträgen zur nachhaltigen Landwirtschaft auf den DLG 
Feldtagen 2020 in NRW 
 
Auf den 2020 in NRW stattfindenden DLG-Feldtagen  wird NRW als 
Mitveranstalter und Gastgeberland einen eigenen NRW-Stand (5.000 m²) 
gestalten. Dazu gehören Präsentationen einzelner Landesinstitutionen im 
Zusammenhang mit acker- und pflanzenbaulichen Themen sowie Demon-
strationsflächen zu den Themenbereichen Biodiversität, Pflanzenschutz und  
gewässerschonenden Anbauverfahren/Düngung. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 70 
Zweckbestimmung: Verwendung der Fischereiabgabe 
   
Haushaltsansatz 2020: 1.113.000 EUR  
 

 
Nach § 36 Abs. 2 des Landesfischereigesetzes wird mit der Gebühr für den 
Fischereischein eine Fischereiabgabe erhoben; sie ist zweckgebunden zu 
verwenden. 
 
Die Verwendung der Fischereiabgabe erfolgt grundsätzlich nach Anhörung des 
Beirates für das Fischereiwesen. 
 
Die Zuwendungsvoraussetzungen für die Regelförderung sowie Art, Umfang 
und Höhe der Zuwendungen sind in den "Richtlinien über die Gewährung von 
Zuwendungen für Fischbesatzmaßnahmen aus Mitteln der Fischereiabgabe" 
festgelegt. 
 
Gefördert werden: 
 
− Fischbesatzmaßnahmen nach § 3 Abs. 2 Landesfischereigesetz, 
 
− Aus- und Fortbildung in der Angelfischerei, 
 
− Aufstellen von Hegeplänen, 
 
− Untersuchungen zum Bestand und zu den Lebensräumen von Fischen, 
 
− Maßnahmen zur Biotopverbesserung sowie 
 
− Sonderfälle. 
 
Zu den wichtigen Sonderfällen, die in Abstimmung mit dem Beirat für das 
Fischereiwesen gefördert werden, gehören Maßnahmen im Rahmen des Wan-
derfischprogramms Nordrhein-Westfalen. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 71 
Zweckbestimmung: Verwendung der Reitabgabe 
   
Haushaltsansatz 2020: 820.000 EUR  
 

 
Die für die Anlage und die Unterhaltung von Reitwegen sowie für Ersatzleistun-
gen nach § 59 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz (LNatschG) zweckgebundene 
Reitabgabe (§ 62 Abs. 2 Satz 2 LNatschG) wird von den Kreisen und 
kreisfreien Städten erhoben (s. Einnahmen bei Kapitel 10 030 Titel 099 12). 
 
Die Haushaltsmittel werden außer für Leistungen zum Ersatz nicht unerhebli-
cher Schäden durch das Reiten, insbesondere für den Bau und die Unterhal-
tung von Reitwegen in der freien Landschaft und im Wald verwendet; sie er-
möglichen die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur für die Freizeitrei-
terei aus selbst erbrachten Leistungen. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 72 
Zweckbestimmung: Verwendung der Mittel aus Auflagen für Was-

serrechte zum Ausgleich von Schäden in der 
Fischerei 

   
Haushaltsansatz 2020: 400.000 EUR  

 
 
Nach dem Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG), dem Landes-
wassergesetz (LWG) und dem Landesfischereigesetz (LFischG) können Maß-
nahmen, die sich auf das Fischleben auswirken, von den zuständigen Wasser-
behörden - bei Planfeststellungsverfahren auch von sonstigen Behörden -
gestattet werden.  
 
Wenn zu erwarten ist, dass der Fischbestand bei Durchführung dieser 
Maßnahmen unvermeidbar geschädigt wird, ist der Bescheid (wasserrechtliche 
Genehmigung) mit einer Auflage zu versehen, die den Ausgleich der Schäden 
regelt. Die Beträge für den Fischbesatz oder eine gleichwertige Leistung 
werden alljährlich auf der Grundlage des Wasserrechtsbescheides erhoben. 
 
Als gleichwertige Leistungen zum Fischbesatz gelten z. B. Maßnahmen oder 
vorbereitende Untersuchungen, die auf eine Verbesserung der 
Fortpflanzungsbedingungen und Lebensräume, Steigerung der fischereilichen 
Produktion und Erträge bzw. Wiederansiedlung heimischer Fischarten abzielen. 
 
Die Einnahme wird im Landeshaushalt nachgewiesen und ist zweckgebunden 
zu verwenden. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 75 
Zweckbestimmung: Forstwirtschaft 
   
Haushaltsansatz 2020: 1.334.700EUR  

 
 
In dieser Titelgruppe werden nur Ausgaben für forstliche Fördermaßnahmen 
veranschlagt, die ohne EU-Kofinanzierung im Rahmen eines Landesforst-
förderprogramms bezuschusst werden. 
 
Im Rahmen dieses Landesförderprogramms sind für forstliche Maßnahmen 
insbesondere Haushaltsmittel vorgesehen für: 
 
− Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse, 
 
− Ausgleichsbeträge für Naturschutzmaßnahmen im Wald, 
 
− Vorliefern/Rücken von Holz mit Rückepferden, 
 
− Einkommensverlustprämie nach Erstaufforstung sowie 

 
− Maßnahmen zur Bewältigung von Kalamitäten wie Borkenkäfer- und 

Sturmschäden. 
 

− Des Weiteren sind auch Haushaltsmittel für Einzelfördermaßnahmen und 
vertragliche Vereinbarungen veranschlagt. 
 
Die Mittel werden im Wesentlichen benötigt für: 
 
− Lehrgänge des Waldbauernverbandes für Waldbesitzerinnen und Wald-

besitzer sowie forstliche Zusammenschlüsse, 
 
− Zahlungen an Waldgenossenschaften aufgrund von Verträgen, 
 
− sonstige Einzelfördermaßnahmen sowie 
 
− die Nordwestdeutsche forstliche Versuchsanstalt. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 76 
Zweckbestimmung: Holzabsatzförderung 
   
Haushaltsansatz 2020: 5.500.000 EUR  

 
 
In dieser Titelgruppe werden Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des 
Holzaufkommens, der Eigenschaften von Holzprodukten, der Holzabsatz-
förderung und zur Optimierung der Holzverwendung veranschlagt, soweit sie 
nicht durch EU-Mittel kofinanziert werden. 
 
Dies sind Landesmittel für Maßnahmen zur Verbesserung des Einsatzes von 
Holz bei der Kaskadennutzung, Umsetzung der Klimaanpasssungsstrategie 
Wald, Digitalisierung, Mobilisierung, Optimierung der Logistik, Untersuchungs-
vorhaben, Beteiligung an Messen etc..  
 
Weiterhin erfolgt aus dieser Titelgruppe die Finanzierung der Betreuung von 
Forstlichen Zusammenschlüssen auf Grundlage der Richtlinie über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen. Die bisherigen Modellprojekte 
"Direkte Förderung" sind damit umfasst.  
 
Auch die Förderung  wettbewerbsfähiger Holzvermarktungsstrukturen  wird aus 
dieser Titelgruppe finanziert. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 77 
Zweckbestimmung: Holzwirtschaft 
   
Haushaltsansatz 2020: 730.000 EUR  

 
 
Die Titelgruppe dient der Verbesserung der Perspektiven und Wettbe-
werbsfähigkeit der überwiegend klein- und mittelständisch strukturierten holzbe- 
und -verarbeitenden Unternehmen in Nordrhein-Westfalen.  
 
Das Cluster "Forst und Holz" wird in Nordrhein-Westfalen durch eine Cluster-
initiative unterstützt. Durch diese wird ein Aktionsplan entwickelt, über den 
konkrete Projekte zum Zwecke einer nachhaltigen, ressourceneffizienten 
Holznutzung  und der Weiterentwicklung des Clusternetzwerkes indentifiziert, 
angestoßen und durchgeführt werden. Gefördert werden sollen insbesondere: 

 
− Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit forst- und holzwirt-

schaftlicher Unternehmen, 
 

− Aktivitäten im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie NRW,  
 

− Maßnahmen zu Erhöhung der Holzbauquote,  
 

− Maßnahmen zur Verbesserung der Rohstoffmobilisierung, 
 

− Maßnahmen zur  Steigerung der Ressourceneffizienz, 
 

− Maßnahmen zur Verbesserung der Einschlags- und Transportlogistik, 
 

− Maßnahmen zur Förderung des Clusters "Forst und Holz" in den Regionen, 
 

− Maßnahmen zur Aktivierung und Wertstellung von Ökosystemleistungen,  
 

− Maßnahmen zur Unterstützung des Clusters "Forst und Holz" bei der 
Digitalisierung, 
 

− Untersuchungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, etc. 



 

Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 97 

 

 

Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 82 
Zweckbestimmung: Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperati-

onsprojekte 
   
Haushaltsansatz 2020: 36.925.000 EUR  

 
 
Kernpunkte der Finanzierung aus dem Naturschutzhaushalt sind die Umset-
zung der Natura 2000-Richtlinien, der Aufbau und die Sicherung eines landes-
weiten Biotopverbunds (bundesgesetzlicher Auftrag), die Gebietsbetreuung 
durch die Biologischen Stationen sowie die Weiterentwicklung des National-
parks Eifel, der 12 Naturparke und der 2 Nationalen Naturmonumente im Land, 
um die Biodiversität in Nordrhein-Westfalen zu erhalten bzw. zu entwickeln so-
wie den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen. Die Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege werden  insbesondere in Form von Koope-
rationsprojekten im Einvernehmen mit den Landnutzerinnen und den Landnut-
zern durchgeführt, um die  Akzeptanz dieser Maßnahmen zu stärken.  Gleich-
zeitig wird hierdurch die Bereitschaft der Grundeigentümer und der Land- und 
Forstwirtschaft erhöht, eigene Beiträge zu erbringen.  
 
Zu den konkreten Zielen der Landesregierung zählen: 
 
− die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Erhaltungszustände 

von Arten und Lebensräumen auf der Basis der Auswertung des FFH-
Berichts (Flora, Fauna, Habitat-Bericht) nach Art. 17 FFH-RL, 

 
− die Erstellung von Maßnahmenkonzepten für die Natura 2000-Gebiete im 

Dialog mit den dortigen Landnutzern, ein angemessenes Management zur 
qualitativen Verbesserung der Gebiete  sowie die Überwachung der Schutz-
gebiete von europäischer Bedeutung gemäß der FFH- und der Vogelschutz-
Richtlinie und ihrer Kohärenzflächen, 

 
− die Erarbeitung und Umsetzung von Artenschutzprogrammen für in ihrem 

Bestand gefährdete und gesetzlich geschützte Arten, 
 

− die Umsetzung von Maßnahmen  aufgrund der EU-Verordnung zu Präventi-
on und Management von invasiven Arten, 
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− die Förderung der Biologischen Stationen insbesondere bei der Schutzge-

bietsbetreuung, 
 
− die Durchführung eines  Biodiversitätsmonitorings unter besonderer Berück-

sichtigung internationaler Verpflichtungen, 
 
− die Landes-Kofinanzierung von LIFE-Projekten im Rahmen der Umsetzung 

von Natura 2000, 
 

− die Landes-Kofinanzierung von gesamtstaatlich repräsentativen Vorhaben 
des Bundes (Naturschutzgroßprojekte), 

 
− die EU-kofinanzierte Förderung von Maßnahmen zum Naturerlebnis (Natur-

tourismus) sowie zur Umsetzung des EFRE Aufrufs "Grüne Infrastruktur" 
insbesondere zur Entwicklung der Biodiversität im urbanen Raum (s. Kapitel 
10 090 Titelgruppe 82), 

 
− die EU-kofinanzierte Förderung von investiven Maßnahmen des Biotop- und 

Artenschutzes (s. Kapitel 10 090 Titelgruppe 60), 
 

− die GAK-kofinanzierte Förderung von Maßnahmen der Wiedervernässung 
von Flächen zum Zwecke des Naturschutzes (s. Kapitel 10 080 Titelgruppen 
69 und 79), 

 
− die Förderung des EU-kofinanzierten Vertragsnaturschutzes und der EU-

kofinanzierten Ausgleichszahlungen in FFH- und Vogelschutzgebieten 
(s. Kapitel 10 090 Titelgruppe 60), insbesondere zur Akzeptanzsteigerung 
bei den Landnutzern, 

 
− die weitere Förderung von Kulturlandschaftsprogrammen der Kreise und 

kreisfreien Städte auf der Basis des Vertragsnaturschutzes, 
 
− die Weiterentwicklung des Nationalparks Eifel, der 12 Naturparke und der 2 

Nationalen Naturmonumente, 
 
− eine Fortführung der Landschaftsplanung (aufstellen und fortschreiben wei-

terer Pläne, Umsetzung bestandskraftiger Pläne) u. a. zur Umsetzung der 
FFH-Gebietsmeldungen und des Biotopverbundes, 
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− Verbesserung des städtischen Umfelds u. a. durch Altlasten- und Brachen-

sanierung im Rahmen der EFRE-Aufrufe "Grüne Infrastruktur" und "Starke 
Menschen und Starke Quartier", 

 
− die Förderung der Regionalen. 
 
 
Zur Förderung ausgewählter Projekte im Einzelnen: 
 
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Erhaltungszustände von Arten und Le-
bensräumen 
 
Unter Auswertung des FFH-Berichts wurden nach Art. 17 FFH-RL regionale 
Biodiversitätskonzepte entwickelt. Auf dieser Grundlage wurden 2016 gemein-
sam mit den Bezirksregierungen und dem LANUV Gespräche mit allen Kreisen 
und kreisfreien Städten durchgeführt. Zielsetzung ist, den Erhaltungszustand 
von solchen Arten und Lebensräumen zu verbessern, die sich nicht in einem 
günstigen Erhaltungszustand befinden. Entsprechende Maßnahmen zur Ver-
besserung der Erhaltungszustände sowie die Erarbeitung von Artenschutzpro-
grammen insbesondere für Arten, die vom Aussterben bedroht sind bzw. für die 
eine besondere Verantwortung besteht, sollen gezielt gefördert werden.  
 
 
Maßnahmenkonzepte für die Natura 2000-Gebiete 
 
Aus Art. 6 Abs. 1 der FFH-RL ergibt sich die Verpflichtung zur Erarbeitung von 
Maßnahmenkonzepten für das Management der Natura 2000-Gebiete. Mit die-
sen Konzepten sollen die Erhaltungsziele für die gebietsrelevanten FFH-Arten 
und -Lebensraumtypen in der Fläche konkretisiert werden. In den kommenden 
Jahren soll die Erarbeitung der Maßnahmenkonzepte für alle Natura 2000-
Gebiete sowie deren Umsetzung gezielt gefördert werden, auch um die Forde-
rungen der KOM zu erfüllen (laufendes Vertragsverletzungsverfahren).  
Außerdem wird durch einen landesweiten Wildnisverbund, der  auch von der 
Europäischen Union gefordert wird, die Umsetzung der FFH-Richtlinien sowie 
das Naturerleben im Wald unterstützt. 
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Förderung der Biologischen Stationen 
 
Die Biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen leisten einen zentralen Bei-
trag zum Erhalt der Biologischen Vielfalt in unserem Land z. B. durch die Be-
treuung der bestehenden Schutzgebiete. Sie haben eine bedeutende Funktion 
als Schnittstelle zwischen dem amtlichen Naturschutz und den Landnutzern, 
insbesondere im Rahmen der fachlichen Betreuung der Schutzgebiete und im 
Vertragsnaturschutz. Außerdem nehmen sie u. a. Aufgaben in Zuarbeit für das 
LANUV und die Naturschutzbehörden im Rahmen der gesetzlichen Verpflich-
tung zum Monitoring und zur biologischen Effizienzkontrolle gemäß den Euro-
päischen Richtlinien (FFH-Richtlinie) und der EG-Vogelschutz-Richtlinie wahr. 
 
 
Naturschutzgroßprojekte 
 
a) LIFE 
 

Vorgesehen ist die nationale Kofinanzierung von Naturprojekten im Rahmen 
des europäischen Finanzierungsinstrumentes LIFE. Dieses von der Euro-
päischen Kommission aufgelegte Finanzierungsinstrument dient vorrangig 
der Umsetzung von Natura 2000. Umgesetzt werden sollen insbesondere 
modellhafte, mehrjährige Vorhaben, die im regionalen Konsens auf die inte-
grierte Entwicklung von Natura 2000-Gebieten abzielen und so auch zur Ak-
zeptanzsteigerung in der ländlichen Bevölkerung für den Erhalt des europäi-
schen Naturerbes beitragen. LIFE ist das einzige EU-
Finanzierungsinstrument für die modellhafte investive Entwicklung von Natu-
ra 2000. 
 
Folgende Projekte sind in der Umsetzung: 
 
− Emmericher Ward (2012 bis 2021), 

 
− Grünlandentwicklung zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel im Vogel-

schutzgebiet Unterer Niederrhein (2012 bis 2021), 
 

− Villewälder (2014 bis 2020), 
 

− Amphibienverbund in der StädteRegion Aachen (2017 bis 2025), 
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− Lebensraumverbund für den Blauschillernden Feuerfalter (2017 bis 2022), 
 

− Länderübergreifendes integriertes LIFE Projekt zur Verbesserung der Er-
haltungszustände in der Sandlandschaft der atlantischen Region im Be-
reich von NRW und Niedersachsen (2017 bis 2026), 

 
− BOVAR – Gelbbauchunke (2018 bis 2026), 

 
− NSG Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer (2018 bis 2025), 

 
− Feuchtgebiet Emmericher Ward (2018 bis 2024) sowie 

 
− Kalktuffquellen und Bach-Oberläufe im Regionalforstamt Hochstift (2018 

bis 2023). 
 
 
b) Gesamtstaatlich repräsentative Vorhaben 

 
Wie die Europäische Kommission mit LIFE fördert auch der Bund (BMU) Na-
turschutzgroßprojekte. Als laufendes Projekt ist zum einen die "Senne" au-
ßerhalb des Truppenübungsplatzes aufzuführen. Hier fördert der Bund die 
Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes zum Schutz und zur Ent-
wicklung der naturraumtypischen Biotope in diesem Gebiet (Projektlaufzeit 
bis 2020). 
 
Zum anderen befindet sich das Naturschutzgroßprojekt "Natur- und Kultur-
landschaft zwischen Siebengebirge und Sieg" des Rhein-Sieg-Kreises seit 
2015 in der Umsetzungsphase. Mit dem Projekt wird das Ziel verfolgt, die 
vielfältige Natur- und Kulturlandschaft in diesem Gebiet zu erhalten und zu 
fördern um für Arten und Lebensräume eine optimale Entwicklung dauerhaft 
zu gewährleisten. Es hat eine Laufzeit bis 2025.  

 
 
 
Förderung der "REGIONALEN" 
 
Aktuell werden in Nordrhein-Westfalen drei REGIONALEn parallel vorbereitet: 
Die REGIONALE 2022  OWL "UrbanLand" sowie die REGIONALEn 2025 
"Südwestfalen" und "Bergisches Rheinland". Schwerpunkt der REGIONALEn 
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wird die Entwicklung  neuer Beziehungsmodelle zwischen den Städten und 
dem ländlichen Raum sein. Von hier aus sollen Projekte aus dem Bereich der 
Freiraumentwicklung mit dem Ziel der Erhöhung der Biodiversität und Verbes-
serung der Grünen Infrastruktur, insbesondere auch im Zusammenhang mit der 
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft sowie dem Städtebau, unterstützt werden.  
 
 
Förderung der Landschaftsplanung  
 
Die Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne wird 
kontinuierlich fortgesetzt. Voraussetzung für eine Förderung ist u. a., dass auch 
die Träger der Landschaftsplanung (kommunale Gebietskörperschaften) ihre 
Eigenanteile weiter verfügbar machen. 
 
 
Förderung des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW und die För-
derung von Alleen 
 
Die institutionelle Förderung des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW 
sowie der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Deutschen Waldju-
gend und die Förderung von Alleen werden ebenfalls aus dem Naturschutz-
haushalt finanziert. 



 

Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 103 

Kapitel 10 040 Verbraucherschutz 

  
 Einnahmen Ausgaben 
Haushaltsansatz 2020: 1.864.100 EUR 31.825.100 EUR 

 
 
I. Verbraucherschutz 
 
 
Zuschüsse für laufende Zwecke in Verbraucherangelegenheiten 
Institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
e. V. 
 
In einer zunehmend komplizierteren Produktwelt benötigen die Menschen ein 
verlässliches Angebot an Information und anbieterunabhängiger Beratung, um 
die Chancen der stetig steigenden Produktvielfalt besser wahrnehmen und die 
Risiken erkennen zu können. Das Informations- und Beratungsangebot der 
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V. (VZ) ist deshalb für die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen ein besonders wertvolles Angebot. Mit dem 
für 2020 vorgesehenen Haushaltsansatz hält die Landesregierung nicht nur an 
der bestehenden Finanzierungsvereinbarung fest, sondern sieht sogar eine 
darüber hinausgehende Mittelerhöhung vor. Diese dient unter anderem der 
Abdeckung der gestiegenen Personalkosten sowie dem Ausbau des 
Beratungsangebotes.  
 
 
Aktuelle verbraucherpolitische Projekte - wirtschaftlicher Verbraucher-
schutz 
 
Die Zunahme digitaler Geschäftsmodelle erfordert im Rahmen der 
Verbraucherarbeit nicht nur neue Instrumente und Beratungsansätze, sondern 
es bedarf immer wieder der Nachjustierung des Rechtsrahmens in der digitalen 
Welt. Auch im Jahr 2020 sollen daher durch den Dialog mit Experten und 
Verbraucherverbänden neue verbraucherpolitische Initiativen zu Fragen der 
Digitalisierung vorbereitet und umgesetzt werden. Thematisch stehen dabei  
z. B. neue Geschäftsmodelle auf dem Finanz- und Versicherungsmarkt 
(bargeldlose Bezahlformen, Telematiktarife, etc.), neue Instrumente zur  
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Rechtsdurchsetzung (Legal-Tech) aber auch der Einsatz von Algorithmen und  
Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt, die verbraucherfreundlich  ausgestaltet 
werden müssen, um die Akzeptanz für die Digitalisierung zu erhöhen.  
Die Stärkung von Verbraucherkompetenzen in der digitalen Welt durch gezielte 
Informations- und Beratungsangebote wird zudem zentrales Thema des 
Verbraucherschutzes in den kommenden Jahren sein.  
 
Im Fokus steht  unter anderem die Zielgruppe der älteren Menschen, die  
besondere Unterstützung und Informationsangebote zu digitalen Themen aber 
auch Fragen des Gesundheitsmarktes benötigt. Mit der Fortführung des 
Projektes "Get in! – Fit für den Konsumalltag" der Verbraucherzentrale 
NRW e. V., wird der Zielgruppe der Neuzugewanderten in lokalen 
Bildungsangeboten verbraucherrechtliches und konsumrelevantes Basiswissen 
vermittelt. 
 
Finanzkompetenz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
Nordrhein-Westfalen zu verbessern ist das Ziel des Netzwerks Finanz-
kompetenz in Nordrhein-Westfalen. Um Schulen bei der Implementierung der 
Themen Verbraucher- und Finanzbildung in dem Unterricht zu unterstützen, 
entwickelt das MULNV gemeinsam mit dem Netzwerk Finanzkompetenz und 
dem MSB entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte und führt 
entsprechende Regionalveranstaltungen durch.  
 
Beim Handlungsfeld "Energiearmut" handelt es sich um ein komplexes, 
vielschichtiges Problem, denn steigende Energiekosten stellen einkommens-
schwache Privathaushalte vor große Herausforderungen. Mit dem 
Landesprojekt "NRW bekämpft Energiearmut" wird ein zielgruppenspezifisches 
Angebot mit Rechts-, Budget- und Energiesparberatung vorgehalten, mit dem 
Ratsuchende kostenlos bei der Vermeidung von Stromsperren unterstützt 
werden. 
 
Das digitale Instrument der Fluggastrechte-App, das eine bürokratiearme, 
schnelle und unabhängige Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen 
gegenüber Fluggesellschaften ermöglicht, wird um weitere Themen aus dem 
Reiserecht wie z. B. Entschädigung bei verlorenem Gepäck ergänzt. 
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Gesunde Ernährung 
 
Gesunde Ernährung in Gemeinschaftseinrichtungen zu fördern und 
Ernährungsbildung zu stärken ist das Kernanliegen.  Zielgruppe sind dabei 
schwerpunktmäßig Verbraucherinnen und Verbraucher sowie weitere relevante 
Akteure im Bereich der Ernährung, Gemeinschaftsverpflegung und 
Ernährungsbildung. 
 
Im Fokus stehen nach wie vor die Förderung einer gesunden, ausgewogenen 
und nachhaltigen Verpflegung von Kindern und Jugendlichen und die  
Verankerung eines solchen Angebots in deren Lebenswelten Schule und 
Kindertagesstätte (KiTa).  
 
Dazu sollen die bewährten und gut nachgefragten Beratungsangebote der 
"Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung NRW" in Trägerschaft der 
Verbraucherzentrale NRW rund um eine gesunde, nachhaltige Verpflegung in 
Kitas und Schulen fortgeführt  werden.   
 
Als neue Zielgruppe soll ab 2020 die weit gefächerte Altersgruppe "65plus" mit 
ihren vielfältigen Anforderungen in das Beratungsangebot aufgenommen 
werden. Eine neue "Vernetzungsstelle Seniorenverpflegung" soll einen Beitrag 
zur Stärkung der Ernährungskompetenz selbständig lebender älterer Menschen 
sowie zur Verbesserung der Verpflegungsqualität in Pflegeeinrichtungen und 
von "Essen auf Rädern" leisten.  
 
 
Nachhaltiger Konsum & Wertschätzung von Lebensmitteln 
 
Die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen dafür, dass sowohl private 
Haushalte als auch Gemeinschaftseinrichtungen einen Beitrag zum Klima- und 
Ressourcenschutz leisten, sollen verbessert werden. Innovative Ideen und 
Projekte in den Bereichen nachhaltige, klimafreundliche Ernährung und 
Lebensmittel, Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, individuelles 
Mobilitätsverhalten und Ressourcenschonung sollen unterstützt werden. 
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Ein deutlicher Schwerpunkt liegt in der Reduzierung der Lebensmittel-
verschwendung. Der Runde Tisch "Neue Wertschätzung für Lebensmittel" an 
dem Vertreterinnen und Vertreter der gesamten Wertschöpfungskette beteiligt 
sind, soll dazu beitragen, Akteure zu vernetzen und Kooperationen zu fördern. 
Weiterhin stehen die Forschungsförderung sowie die Umsetzung von daraus 
abgeleiteten Handlungsempfehlungen und Praxisprojekte sowie 
Bildungsprojekte zur Erhöhung der Wertschätzung im Fokus. 
 
 
II. EU-Schulprogramm  
 
Die Förderung einer ausgewogenen und gesunden Schulverpflegung ist für die 
Landesregierung eine wichtige Aufgabe. Möglichst viele Kinder an Obst, 
Gemüse und Milch heranzuführen und ihr Ernährungsverhalten langfristig 
gesünder zu gestalten, ist deshalb das Ziel dieses EU-Schulprogramms für das 
Land Nordrhein-Westfalen. Das Programm wird zu 100% EU-kofinanziert 
(Kapitel 10 090 TG 71). Mit einer freiwilligen Landesfinanzierung soll die 
Aufrechterhaltung des Status quo sowie die Durchführung von flankierenden 
Maßnahmen sichergestellt werden.  
 
 
III. Veterinärwesen 
 
Die Bekämpfung von Tierseuchen und die Gesunderhaltung der Tiere haben in 
einem viehdichten Land wie Nordrhein-Westfalen einen hohen Stellenwert. Da-
bei gilt es, Tierseuchen bereits in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen. 
Daher spielen die tiergesundheitlichen Frühwarnsysteme eine zentrale Rolle bei 
der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung. 
 
Einen ebenso großen Stellenwert stellt das Tierseuchenkrisenmanagement dar. 
Hier werden Leistungen auf Abruf vorgehalten, um im akuten Seuchenfall auf 
entsprechende Kapazitäten zurückgreifen zu können. Dabei handelt es sich um 
Impfstoffe, Diagnostika, Tötekapazitäten, ein mobiles Krisenzentrum und ein 
Sachmittellager. 
 
Neben der inzwischen fast jährlich zur Grippe-Saison auftretenden Geflügelpest 
stellt derzeit die Afrikanische Schweinepest die größte Bedrohung dar. Von 
einer Einschleppung wäre sowohl der Wildschweinbestand als auch, in 
besonderem Maße, die Nutzschweine-Haltung betroffen. Die bewährten 



 

Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 107 

logistischen und organisatorischen Instrumente sind auf diese Bedrohungslage 
abzustimmen. 
 
Neben der Gesunderhaltung der landwirtschaftlichen Nutztiere sowohl durch 
Tiergesundheitsprogramme als auch im Seuchenfall durch konsequente 
Bekämpfungsmaßnahmen, steht der Schutz des Menschen vor Zoonosen 
sowie die Produktion gesunder und unbedenklicher Lebensmittel im 
Vordergrund der Anstrengungen der Veterinärverwaltung. 
 
Darüber hinaus hat auch der Tierschutz einen besonders hohen Stellenwert. 
Dies spiegelt sich insbesondere in der Förderung der Tierheimbaumaßnahmen 
wider. 
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Kapitel 10 040 Verbraucherschutz 

Titelgruppe: 72 
Zweckbestimmung: Nutztierhaltungsstrategie 
   
Haushaltsansatz 2020: 2.000.000 EUR  

 
 
Die Nutztierhaltung ist das Kernstück der Landwirtschaft in Nordrhein-
Westfalen, deren weitere Entwicklung sich aber derzeit in einer intensiven 
Diskussion befindet. Dabei geht es in erster Linie um Fragen der 
Haltungsformen, einer nachhaltigen Lebensmittelerzeugung und vor allem um 
die gesellschaftspolitische Akzeptanz der tierhaltenden Landwirtschaft 
insgesamt. Zugleich sehen sich die tierhaltenden Betriebe einem immer 
schärfer werdenden Wettbewerbs- und Preisdruck auf nationaler und 
internationaler Ebene ausgesetzt. 
 

Die von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen hierfür eingerichtete 

"Projektgruppe Nutztierstrategie" ist in ihren Themenbereichen sehr komplex 

angelegt und sieht die landwirtschaftliche Nutztierhaltung als ein integriertes 

Gesamtsystem, bei dem neben dem Tierwohl auch Belange des 

Umweltschutzes (Boden, Wasser, Luft), des Baurechts sowie auch der 

Wertschöpfung zu berücksichtigen sind.  

 

Die bislang erzielten Ergebnisse, insbesondere im Konfliktfeld Tierwohl - 

Baurecht – Immissionsschutzrecht sowie im Nährstoffmanagement lassen es 

nunmehr zu, diese Erkenntnisse modellhaft in einem "Stall der Zukunft" zu 

erproben und weiterzuentwickeln. Im ersten Schritt steht dabei auf Grund Ihrer 

Bedeutung in der hiesigen Nutztierhaltung die Schweinehaltung im 

Vordergrund. 

 

Perspektivisch stellt dieser "Stall der Zukunft" die Keimzelle für die Entwicklung 
einer "Modellregion Nutztierhaltung NRW" dar. Ziel ist es, den "Stall der 
Zukunft" zum größten Segment des Marktes machen.  
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und 
Bodenschutz 

Titel: 537 11 
Zweckbestimmung: Untersuchungen im Rahmen der 

Marktüberwachung im Abfallbereich 
   
Haushaltsansatz  2020: 25.000 EUR  

 
 
Die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Vorschriften von Produkten vom 9. Juli 2008 enthält u. a. 
Pflichten zur aktiven Marktüberwachung. Diese betreffen auch die 
Überwachung von Stoffverboten und Kennzeichnungsvorschriften, die im 
Batteriegesetz, in  der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung, in der 
Verpackungsverordnung und in der Altfahrzeugverordnung geregelt sind. 
 
Die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erfordert auch 
Laboruntersuchungen der Produkte, mit denen die Stoffverbote aus den oben 
genannten Vorschriften überwacht und insbesondere die Quecksilber-, Blei-, 
Cadmium-, Chrom VI-Gehalte sowie die Stoffe polybromierte Biphenyle und 
polybromierte Diphylether analysiert werden. 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und 
Bodenschutz 

Titel: 537 12 
Zweckbestimmung: Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung 
   
Haushaltsansatz 2020: 214.000 EUR  

 
 
Abfallwirtschaftsplanung, Umweltberichterstattung sowie umweltpolitische Ent-
scheidungen setzen entsprechend aufbereitete Daten- bzw. Planungsgrundla-
gen voraus. Zur Schaffung bzw. Bereitstellung der jeweils erforderlichen 
Grundlagen ist die gezielte Ermittlung, Aufbereitung und Analyse abfallwirt-
schaftlicher Daten erforderlich, wie z. B. Abfallbilanzen für Siedlungsabfälle und 
Daten über gefährliche Abfälle (Sonderabfälle). 
 
Die Verpflichtung zur Aufstellung von Abfallwirtschaftsplänen ergibt sich aus 
dem EU-Abfallrecht und dem nationalen Abfallrecht. Nach § 30 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) sind die Länder zuständig für die Abfall-
wirtschaftsplanung in ihrem Bereich. Abfallwirtschaftspläne sind entsprechend 
§ 31 Abs. 5 KrWG mindestens alle sechs Jahre auszuwerten und bei Bedarf 
fortzuschreiben. 
 
Der erste landesweite Abfallwirtschaftsplan für Siedlungsabfälle, der im 
März 2010 in Kraft getreten ist, wurde fortgeschrieben und durch einen neuen 
Abfallwirtschaftsplan ersetzt. 
 
Entsprechend § 31 Abs. 5 KrWG sind regelmäßige Auswertungen sowohl des 
Abfallwirtschaftsplans, Teilplan Siedlungsabfälle, als auch des Teilplans 
Sonderabfälle (gefährliche Abfälle) erforderlich.  Die Abfallwirtschaftspläne für 
Siedlungsabfälle und Sonderabfälle (gefährliche Abfälle) sind fortzuschreiben, 
sobald ein entsprechender Bedarf festgestellt wird. 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und 
Bodenschutz 

Titel: 537 13 
Zweckbestimmung: Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen  
   
Haushaltsansatz 2020: 570.000 EUR  

 
 
Altlastensanierung und Bodenschutz 
 
Die für die Ermittlung und Sanierung von Altlasten sowie für Fragen des 
Bodenschutzes zuständigen Behörden benötigen für ihre Aufgaben die 
fachliche Unterstützung des Landes, da zu den bundesrechtlichen Regelungen 
ein erheblicher zusätzlicher Konkretisierungs- und Erläuterungsbedarf besteht.  
 
Die Mittel werden zur Fortführung laufender und zur Durchführung neuer Unter-
suchungsvorhaben und Gutachten im Bereich Altlasten/Bodenschutz sowie zur 
Erarbeitung von Arbeitshilfen für die Vollzugsbehörden benötigt.  
 
 
Wasserwirtschaft 
 
Im Haushaltsjahr  2020 sind im Bereich der Wasserwirtschaft folgende Vorha-
ben vorgesehen: 
 
− Untersuchungen zu speziellen Fragen der Belastung von Oberflächengewäs-

sern und Grundwasser einschließlich Schutz der Trinkwassergewinnung, 
 
− Fortführung des Monitorings Garzweiler II und Monitoring Inden, Einführung 

eines Monitorings Hambach, 
 
− Untersuchungen zur Auswirkung von Klimaveränderungen auf das Nieder-

schlags-Abfluss-Verhalten und den Wasserhaushalt, 
 

− Gutachten zur Erarbeitung der Landesweiten Verordnung nach § 35 Absatz 
1 Satz 3 LWG, 

 
− Gutachten zur Entwicklung einer Gewässerunterhaltungsgebühr. 
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Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
 
In Zukunft sind vor allem Mittel für Untersuchungen, Versuche und 
Vorplanungen zur Verminderung von Menge und Schädlichkeit von Abfällen, 
zur Ermittlung von Qualitätszielen bei der Verwertung von Abfällen sowie zur 
Ressourcenschonung durch Abfalleinsatz vorgesehen.  
 
Zudem sind zur Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und zur 
verstärkten Nutzung von Abfällen als Rohstoffquelle zusätzliche fachliche 
Grundlagen für den Vollzug unerlässlich. 
 
Neue Wertstoffe werden in der Regel für die Nutzung konstruiert. Sie können 
jedoch Untersuchungen bezüglich der Optimierung des Recyclings erforderlich 
machen. 
 
Darüber hinaus erfordern die EG-Abfallverbringungsverordnung und das Abfall-
verbringungsgesetz zusätzliche Überwachungsmaßnahmen und eine damit 
einhergehende größere Anzahl von Abfalluntersuchungen. 
 
Weiterhin können die Mittel für Umweltuntersuchungen im Zusammenhang mit 
Deponien verwendet werden. 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und 
Bodenschutz 

Titel: 685 10 
Zweckbestimmung: Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), 

Berlin 
   
Haushaltsansatz 2020: 105.000 EUR  

 
 
Im Bereich der Prüfung von Abwasserbehandlungsanlagen und von Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen für die Erteilung von allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassungen durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) wurden nach einem Beschluss der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) in 1997 dem Institut entsprechende Aufgaben übertragen. 
 
Der von Nordrhein-Westfalen zu übernehmende Kostenanteil richtet sich nach 
dem sogenannten "Königsteiner Schlüssel". 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und 
Bodenschutz 

Titel: 685 20 
Zweckbestimmung: Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum 

für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH", 
Duisburg und Essen 

   
Haushaltsansatz 2020: 420.000 EUR  

 
 
Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH (BEW) ist 
eine Aus- und Fortbildungseinrichtung für Auszubildende und Beschäftigte in 
der Abfallentsorgung, Altlastensanierung und Wasserwirtschaft. Es unterhält 
Schulungsstätten in Duisburg (Schwerpunkt Abfall) und in Essen (Schwerpunkt 
Wasser). Alleiniger Gesellschafter ist das Land Nordrhein-Westfalen. 
 
Neben einem großen Anteil eigener Veranstaltungen führt das BEW gemein-
sam mit anderen Veranstaltungsträgern einschlägige Fortbildungsveranstaltun-
gen durch. 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und 
Bodenschutz 

Titel: 883 00 
Zweckbestimmung: Zuweisungen für Altlastenmaßnahmen und 

Maßnahmen des Bodenschutzes 
   
Haushaltsansatz 2020: 4.693.400 EUR  

 
 
Die Altlastenerkundung, -bewertung und -sanierung sind aus landes- und 
umweltpolitischen Gründen durch gezielte Landesförderung weiter 
voranzutreiben: 
 
− Industriebrachen und Konversionsflächen können nur dann zügig und mit 

leistbarem Aufwand für neue Arbeitsplätze, Wohnungsbau und Eindämmung 
des Flächenverbrauchs wieder genutzt werden, wenn Altlasten frühzeitig er-
kundet und in der kommunalen Planung situationsadäquat berücksichtigt 
werden. 
 

− Durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr müssen Betroffene vor 
Gesundheitsgefahren und die natürlichen Lebensgrundlagen (u. a. Boden 
und Grundwasser) durch Beseitigung/Sicherung von Altlasten geschützt 
werden. 

 
Die Mittel dienen der: 
 
− Förderung von dringenden kommunalen Maßnahmen zur Gefährdungs-

abschätzung, Sanierungsuntersuchung, -planung und Sanierung von 
Altlasten, die der Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren dienen, 
 

− Stärkung des Flächenrecyclings durch Fördermitteleinsatz für die 
Altlastenerfassung sowie die Erfassung von Brachflächen und 
Entsiegelungspotentialen, 
 

− Förderung von strukturpolitisch bedeutsamen Maßnahmen zur Aufklärung 
eines Altlastenverdachts für Zwecke des Flächenrecyclings, der 
Bauleitplanung und anderer kommunaler Planungen, 
 

− Projekte zur systematischen oder flächendeckenden Erfassung von Altlasten, 
altlastverdächtigen Flächen, schädlichen Bodenveränderungen, Verdachts-
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flächen zur fachlichen Weiterentwicklung der kommunalen Altlastenkataster/ 
Verzeichnisse. 
 

− Für die Kofinanzierung von Altlastenmaßnahmen im Rahmen des Ziel 2-
Programms  2014 bis 2020 sind Landesmittel im Kapitel 10 090 Titelgruppe 
82 veranschlagt. 

 
Schwerpunkt der Förderung sind Untersuchungen zur Gefährdungsabschät-
zung von altlastverdächtigen Flächen, um den Sanierungsbedarf abzuklären. In 
besonderen Fällen folgt eine Sanierungsuntersuchung. Die Förderrichtlinie ist 
durch eine Neufassung ab 2015 auch auf die Erfassung einschließlich 
Erstbewertung altlastenverdächtiger Flächen, Altlasten, schädlicher Boden-
veränderungen und Verdachtsflächen ausgedehnt, da hier insbesondere zu 
neuen Schadstoffen wie  PFC ein zusätzlicher Aufwand auf die Vollzugs-
behörden zukommt. Sanierungsmaßnahmen werden außerdem verstärkt durch 
den AAV übernommen (Kapitel 10 050 Titel 887 00). 
 
Gegenwärtig sind in Nordrhein-Westfalen als 96.352 Altlastenflächen sowie 
Flächen mit Bodenbelastungspotential/-verdacht erfasst. Die Schere zwischen 
neu ermittelten Verdachtsflächen und sanierten bzw. aus dem Verdacht 
entlassenen Flächen klafft weiter auseinander. Die Vollzugsbehörden stehen 
vor der Herausforderung, in mehr als 60 % der ermittelten Flächen eine 
Bewertung hinsichtlich des Altlastenverdachts oder nach dessen Feststellung 
eine abschließende Bearbeitung vorzunehmen. Auch wenn in der Bearbeitung 
der Fälle in mehreren Schritten Prioritätensetzungen erfolgen, bestehen doch 
noch erhebliche Unsicherheiten in der Erkennung der Gefahrenpotenziale und 
Defizite in der Abarbeitung von Altlastenrisiken. Ein unaufgeklärter 
Altlastenverdacht auf Industriebrachen und Konversionsliegenschaften ist ein 
entscheidendes Hindernis zu deren Weiterentwicklung. Das Land muss deshalb 
weiterhin Mittel zur unmittelbaren finanziellen Unterstützung der Kommunen in 
strukturpolitisch bedeutsamen oder besonders dringenden Fällen und für die 
bundesrechtlich verankerte Verpflichtung zur Amtsermittlung bereitstellen. 
 
Vor dem Hintergrund zusätzlicher Anforderungen durch neue Schadstoffe sowie 
des weiterhin bestehenden hohen Anteils unbearbeiteter Flächen bedarf die 
Altlastenbearbeitung einer Intensivierung.  Auch eine verstärkte Anmeldung von 
Fördermaßnahmen zur Brachflächenerfassung und für Untersuchungen und 
Bewertungen im Zusammenhang mit kommunalen Planungen (z. B. Bebau-
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ungspläne) sowie für die Durchführung von Gefährdungsabschätzungen wird  
erwartet. 
 
Für Maßnahmen des Bodenschutzes sind Haushaltsmittel zur Finanzierung bei 
Kreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden vorgesehen, die 
aufgrund des Bodenschutzgesetzes durchzuführen sind.  
 
Schwerpunktmäßig handelt es sich um folgende Maßnahmen: 
 
- Erstellung von großflächigen Bodenbelastungskarten zur Ermittlung von 

Hintergrundwerten, 
 

- Erstellung von großmaßstäbigen Bodenfunktionskarten zur Ermittlung von 
schutzwürdigen Böden, 
 

- Untersuchungen zur Ermittlung der Klimaschutzfunktion des Bodens  
einschließlich Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der 
Klimaschutzfunktion des Bodens, 
 

- Stärkung des Bodenschutzes durch Erhebung von Entsie-
gelungspotentialen und vorbereitende Maßnahmen zur Wiederherstellung 
natürlicher Bodenfunktionen, 
 

- Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Bodenbewusstseins. 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und 
Bodenschutz 

Titel: 887 00 
Zweckbestimmung: Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlasten-

sanierung 
   
Haushaltsansatz  2020: 7.000.000 EUR  

  
 
Die Mittel dienen der langfristigen, adäquaten Finanzierung der Aufgaben des 
AAV – Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung. Die Ausgaben 
werden aus den aufkommenden Einnahmen im Einzelplan 10 Kapitel 10 050  
Titel TG 70 (Wasserentnahmeentgelt) geleistet. 
 
Der AAV baut in der Regel auf den Ergebnissen von Fördermaßnahmen des 
Altlastenförderprogramms (Kapitel 10 050 Titel 883 00) auf. Die Mittel aus dem 
Kapitel 10 050 Titel 887 00 dienen gemäß § 2 AAV-Gesetz der Sanierung von 
sogenannten "herrenlosen" Altlasten sowie der Aufbereitung von Grundstücken 
für neue Nutzungen. Der AAV beginnt in der Regel mit einer 
Sanierungsuntersuchung und -planung und führt danach die Sanierung und 
Aufbereitung der Grundstücke durch. 
 
Mit einer Förderung aus den Jahren 2016 und 2017 zur Finanzierung der 
Identifikation und Aufbereitung von Brachflächen für Flüchtlingsunterkünfte und 
dauerhaften Wohnraum leistet der AAV einen wichtigen Beitrag zur 
Unterstützung der Kommunen bei der Flächenbereitstellung für dauerhaften 
neuen Wohnraum, ohne gleichzeitig die Flächensparkonzepte der 
Landesregierung in Frage zu stellen. 
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 Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und 
Bodenschutz 

Titelgruppe: 66 
Zweckbestimmung: Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche 

Vorarbeiten, Umsetzung der EG-
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, 
Überschwemmungsgebiete, naturnaher 
Wasserbau, Ökologische Verbesserung im 
Emscher-Lippe-Raum 

   
Haushaltsansatz 2020: 56.704.200 EUR  

 
 
Vorsorgender ökologischer Hochwasserschutz ist in dem dicht besiedelten und 
hoch industrialisierten Nordrhein-Westfalen unverzichtbar. Dies gilt 
insbesondere für den Rhein, aber auch für die vielen anderen Gewässer im 
Land. Das "Hochwasserschutzkonzept" bietet Lösungen für das gesamte 
Spektrum möglicher Hochwasserereignisse an den großen und kleinen 
Gewässern an. 
 
Sowohl für den Rhein als auch für die kleineren Gewässer im Lande werden im 
Hochwasserschutzkonzept Maßnahmen bzw. Planungsinstrumente zur Ver-
besserung des Hochwasserschutzes aufgezeigt.  
Am Rhein stehen die Sanierung der Hochwasserschutzanlagen und der Bau 
von Deichrückverlegungen und Rückhalteräumen im Vordergrund. Der im 
Oktober 2014 von den Akteuren gemeinsam verabredete "Fahrplan 
Deichsanierung" hat zum Ziel, bis Ende 2025 alle Hochwasserschutzanlagen 
am Rhein an die heutigen technischen Regeln anzupassen.  
Für die vielen hochwasserrelevanten Fließgewässer in der Fläche bietet das 
Land neben der finanziellen Unterstützung technischer 
Hochwasserschutzmaßnahmen Planungsinstrumente für die Hochwasser-
schutzpflichtigen an, mit denen kostengünstige und effektive Maßnahmen und 
Strategien zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes 
aufgezeigt werden. 
 
Die Anforderungen der seit März 2010 in das Wasserhaushaltsgesetz des 
Bundes übernommenen EG-Hochwasserrichtlinie unterstützen das 
Hochwasserschutzkonzept des Landes. Hierzu gehören insbesondere: 
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− die Ermittlung und Festsetzung von weiteren Überschwemmungsgebieten, 
 

− die Überarbeitung der erstellten Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikenkarten sowie 
 

− die Umsetzung der Maßnahme der aufgestellten 
Hochwasserrisikomanagementpläne. 

 
Daneben ist für die hochwassergefährdeten Gewässer der Aufbau einer 
Hochwassermeldezentrale erforderlich. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert zudem gezielt die naturnahe Ent-
wicklung von Gewässern, wo sich neben der ökologischen Verbesserung auch 
Synergieeffekte in Bezug auf die Reduzierung des Wasserstandes bei 
Hochwasser ergeben. 
 
Im Emscher- und Lipperaum erfolgt die ökologische Verbesserung der 
Fließgewässer im Rahmen der entsprechenden Umbauprogramme zur 
wasserwirtschaftlichen Entflechtung der Wasserläufe. 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und  
Bodenschutz 

Titelgruppe: 69 
Zweckbestimmung: Zukunftsfragen der Wasserwirtschaft 
   
Haushaltsansatz 2020: 1.025.000 EUR  

 
 
Die wasserwirtschaftlichen Infrastrukturen sind Teil der Daseinsvorsorge und 
ein wichtiger Faktor für die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. 
Sie tragen außerdem dazu bei, Nutzungskonflikte zu mindern und die natürli-
chen Wasserressourcen möglichst zu schützen. Die großen Veränderungen 
erfordern Anpassungen der Wasserwirtschaft, damit sie den an sie gestellten 
Anspruch auch in der Zukunft erfüllen kann.  
 
Die Themen Fachkräftemangel, Digitalisierung und Innovation in der Wasser-
wirtschaft sind wichtige Zukunftsfragen des Landes. Es ist Aufgabe des Lan-
des, die Kommunen durch günstige Rahmenbedingungen und das Vorantrei-
ben der Querschnittsaufgaben bei der Bewältigung der großen Herausforde-
rungen zu unterstützen.  
 
 
Digitalisierung der Wasserwirtschaft 
 
Die Chancen der Digitalisierung der Wasserwirtschaft sollen agil genutzt wer-
den; die Risiken weitgehend minimiert werden. Dazu soll ein Kompetenzzent-
rum Digitale Wasserwirtschaft eingerichtet und betrieben werden mit Mitteln 
des Landes und mit Mitteln von Wasserwirtschaftsunternehmen. Außerdem soll 
ein Forum Digitale Wasserwirtschaft durchgeführt werden. 
 
 
Sicherung von Fachkräften für die Wasserwirtschaft 
 
In der Wasserwirtschaft steht ein Generationswechsel an; gleichzeitig werden 
die wenigen jungen technisch interessierten Nachwuchskräfte stark von ande-
ren Branchen umworben. In der Konkurrenz um Fachkräften muss die Was-
serwirtschaft einschließlich der Wasserwirtschaftsverwaltungen als Arbeitgeber 
sichtbarer werden und die Qualifizierungsangebote müssen zukunftsgerichtet 
weiterentwickelt werden.  
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2019 ist von den Fachverbänden der Wasserwirtschaft, der Arbeitsgemein-
schaft der Wasserwirtschaftsverbände und einigen Sozialpartnern gemeinsam 
mit dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
eine Fachkräfteinitiative unterzeichnet worden. Wirksame Maßnahmen zur 
Fachkräftesicherung und –qualifizierung sollen unterstützt werden. 
 
 
Erhöhung der Innovationsdynamik 
 
Über 750 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen in über 90 Grup-
pen rund ums Wasser. Gleichzeitig suchen viele Unternehmen der Wasserwirt-
schaft nach neuen, besseren und zukunftsfähigen Lösungen. Das vorhandene 
Innovations- und Transferpotenzial in der Wasserwirtschaft kann noch besser 
ausgeschöpft werden. Es ist ein Beitrag des MULNV zu  Vernetzungsinitiativen 
vorgesehen. 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und 
Bodenschutz 

Titelgruppe: 70 
Zweckbestimmung: Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und 

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) 

   
Haushaltsansatz 2020: 74.250.000 EUR  

 
 
Mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind für alle Gewässer Ziele be-
züglich der ökologischen Funktionsfähigkeit, des Stoffhaushalts und des men-
genmäßigen Zustands zu erreichen. Die Ziele werden über Bewirtschaftungs-
pläne definiert. Der zweite Bewirtschaftungsplan umfasst die Jahre 2015 bis 
2021. Die Pläne und die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele sind der EU-
Kommission regelmäßig zu berichten. 
 
Im Jahr 2020 wird die Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele fortgesetzt. Dazu werden umsetzungsreife Maßnahmen 
zur ökologischen Gewässerentwicklung durch das Land gefördert bzw. an 
bestimmten Gewässern selbst durchgeführt. Daneben werden zur Reduzierung 
einer stofflichen Belastung der Gewässer Maßnahmen im Bereich 
Abwasserbeseitigung durchgeführt. Zur Umsetzung von Maßnahmen im 
Bereich der Landwirtschaft und zur Etablierung weitergehender zielführender 
Maßnahmen wird ein Beratungskonzept fortgesetzt.  
 
Zur Erfolgskontrolle und Steuerung der ökologischen Maßnahmen wie der 
weiteren zur Umsetzung der WRRL erforderlichen Maßnahmen sind 
kontinuierlich ein Gewässermonitoring und eine aktivierende Öffentlichkeits-
beteiligung durchzuführen. 
 
Folgende wesentliche Aufgaben sind zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie vorzusehen: 
 
− Förderung bzw. Durchführung von umsetzungsreifen Maßnahmen zur 

ökologischen Entwicklung der Gewässer und zur Verbesserung der 
Durchgängigkeit,  
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− WRRL-konforme Datenerhebung zur Beurteilung und transparenten Dar-
stellung des Zustandes der Oberflächengewässer und des Grundwassers 
(Monitoring), 

 
− Erarbeitung eines WRRL-Bewirtschaftungsplans alle 6 Jahre, 
 
− aktivierende Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Programmierarbeiten zur 

Erfassung von Daten über Planungen und Maßnahmen sowie zu deren 
Darstellung im Internet. 

 
Im Einzelnen: 
 
Zur ökologischen Verbesserung des Gewässerzustands ist das Programm 
"Lebendige Gewässer" umzusetzen. Der Umfang von erforderlichen Maßnah-
men, der die hohe Bevölkerungsdichte und den hohen Nutzungsdruck auf die 
Gewässer in Nordrhein-Westfalen widerspiegelt, wird inkl. Kostenschätzungen 
im zweiten Bewirtschaftungsplan für den Zeitraum 2016 bis 2021 umfassend 
beschrieben. Zur Maßnahmenumsetzung ist eine Unterstützung der 
Maßnahmenträger durch Fördermittel des Landes sowie die Durchführung von 
Maßnahmen an Gewässern in Zuständigkeit des Landes vorgesehen. Der weit 
überwiegende Teil der Haushaltsmittel wird damit zur konkreten ökologischen 
Umgestaltung der Gewässer verwendet. 
 
Wo Unsicherheiten über die Ursache von Gewässerbelastungen bestehen, sind 
Sonderuntersuchungsprogramme bzw. Modellierungen oder Gutachten 
erforderlich. Außerdem sind Konzepte zur operativen und effizienten 
Umsetzung des Maßnahmenprogramms fortzuschreiben bzw. zu entwickeln.  
 
Für den Bewirtschaftungszeitraum 2022 bis 2027 muss Ende 2021 ein WRRL-
Bewirtschaftungsplan in Kraft treten. Der Entwurf dieses Bewirtschaftungsplans 
muss Ende 2020 vorliegen und veröffentlicht werden. 2020 erfolgt somit die 
Erarbeitung des Entwurfs. 
 
Ein wichtiges Element der EG-Wasserrahmenrichtlinie ist die Forderung nach 
Transparenz und aktivierender Öffentlichkeitsbeteiligung. Dazu ist die Pflege 
der Internetseiten unter www.flussgebiete.nrw.de sowie der zugehörigen  
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Datenbanken erforderlich, um den Prozess umfassend für die Öffentlichkeit 
darstellen zu können. Hinzu kommen verschiedene Aktivitäten der 
Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Bewusstseinsbildung und der 
Partizipation, die vom Land selbst durchgeführt bzw. unterstützt werden.  
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und  
Bodenschutz 

Titelgruppe: 71 
Zweckbestimmung: Verwendung der Abwasserabgabe 
   
Haushaltsansatz 2020: 47.580.000 EUR  

 
 
Nach dem Abwasserabgabengesetz (AbwAG) ist seit dem 01.01.1981 für das 
Einleiten von Abwasser in ein Gewässer im Sinne des § 3 Nummer 1 bis 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) eine Abgabe zu entrichten. Die Höhe der 
Abgabe richtet sich nach der Schädlichkeit und der Menge des eingeleiteten 
Abwassers und stellt damit ein verursachergerechtes Äquivalent zur nachteili-
gen Inanspruchnahme der Umwelt dar. 
 
Die Abwasserabgabe ist ein flankierendes Instrument der Wassergesetze. Sie 
dient einer weitergehenden Verminderung bis hin zur Vermeidung von Schad-
stoffen im Abwasser. Zum einen schafft sie einen Anreiz für den Abwasserein-
leiter die Menge und Schädlichkeit seines Abwassers, und damit die Höhe der 
Abwasserabgabe, zu vermindern. Zum anderen unterliegen die Mittel der Ab-
wasserabgabe nach § 13 Abs. 2 AbwAG einer Zweckbindung. Sie sind len-
kungsorientiert für Maßnahmen einzusetzen, die der Erhaltung oder Verbesse-
rung der Gewässergüte dienen. 
 
Die Einnahmen aus der Abwasserabgabe werden dem entsprechend zur Ent-
wicklung fortschrittlicher Verfahren zur Vermeidung und Behandlung von Ab-
wasser, sowie für deren Einführung in die Praxis verwendet. Wesentliches 
Element der Verwendung der Abwasserabgabe stellt die fortgeschriebene För-
derrichtlinie "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW" (ResA II) dar. 
 
Auch wenn die Qualität vieler Gewässer in Nordrhein-Westfalen in den vergan-
genen Jahren bereits deutlich verbessert werden konnte, besteht weiterhin 
Handlungsbedarf. 
 
Eine besondere Herausforderung für die Abwasserbeseitigung und damit ein 
Schwerpunkt für die Verwendung von Mitteln aus der Abwasserabgabe ergibt 
sich aus der zunehmenden Bedeutung von anthropogenen Spurenstoffen und 
Mikroverunreinigungen für die qualitative Beurteilung der aquatischen Umwelt.  
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Für die überwiegende Anzahl an Mikroschadstoffen gilt, dass sie maßgeblich 
über kommunale Kläranlagen in die Gewässer eingetragen werden. Neben 
Spurenstoffen sind Fragestellungen zu Belastungen mit Mikroplastik und multi-
resistenten Keimen aktuell im Fokus.  
 
Daneben zeigt sich, dass auch die diskontinuierlichen Misch- und Regenwas-
sereinleitungen erhebliche Bedeutung für die Gewässergüte haben, so dass 
auch diesem Bereich große Aufmerksamkeit zu widmen ist. 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und  
Bodenschutz  

Titelgruppe: 72 
Zweckbestimmung: Flächenkooperation 
   
Haushaltsansatz 2020: 1.480.000 EUR  

 
 
In Nordrhein-Westfalen sind seit fast 30 Jahren Kooperationen zwischen Land-
wirtschaft und Wasserwirtschaft etabliert. Diese auf den Trinkwasserschutz 
ausgerichteten Kooperationen haben sich als Erfolgsmodell erwiesen und sol-
len schrittweise auch auf Bereiche außerhalb von Wasserschutzgebieten aus-
gedehnt werden. Ergänzend sollen neben dem Grundwasser verstärkt auch 
Oberflächengewässer mit in den Fokus genommen werden um die Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. 
 
Der Kooperationsgedanke und die "freiwillige Verbindlichkeit" soll Leitgedanke 
der Maßnahmenumsetzung werden und Vorrang vor ordnungsrechtlichem Vor-
gehen haben. 
 
In diesem Sinne sollen die Kooperationen sich umfassend mit den Fragestel-
lungen an der Schnittstelle zwischen landwirtschaftlicher Bewirtschaftung und 
wasserwirtschaftlichen Anforderungen befassen und örtlich/regional abge-
stimmte Maßnahmenkonzepte für die Begrenzung von Nährstoff-, Sediment- 
und Pflanzenschutzmitteleinträge sowie zur Bereitstellung von Flächen für die 
Gewässerentwicklung diskutieren, entwickeln und umsetzen. 
 
Zur Finanzierung von Maßnahmen soll grundsätzlich die Inanspruchnahme von 
Mitteln aus Agrarumweltmaßnahmen, Agrarinvestitionen oder von GAK-Mitteln 
vorrangig geprüft werden. Die veranschlagten Mittel sind für die Ausweitung 
von Gestaltungsspielräumen (Flexibilisierung, neue Maßnahmenansätze) aber 
auch für Grundlagenermittlung-und Organisationskosten vorgesehen. 
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Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titel: 537 13 
Zweckbestimmung: Werkverträge im Umweltbereich 
   
Haushaltsansatz 2020: 150.000 EUR  

 
 
Flächenschutz 
 
Die Flächeninanspruchnahme, d. h. die Inanspruchnahme freier Flächen für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke soll auf Bundesebene bis 2030 auf unter 30 
Hektar pro Tag gesenkt werden (Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016). 
Nordrhein-Westfalen wird zur Erreichung des Bundesziels einen angemesse-
nen Beitrag leisten. 
 
In Nordrhein-Westfalen bewegte sich die Inanspruchnahme von Flächen für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke seit 2009 zwischen 9 und 10 ha pro Tag. Ziel 
ist es, die Neuinanspruchnahme von Freiräumen kontinuierlich zu senken, um 
zum einen einen angemessenen Beitrag zur Erreichung des Bundesziels zu 
leisten und zum anderen langfristig eine Flächenkreislaufwirtschaft zu errei-
chen, wie es die Zielsetzung der Europäischen Kommission und der Klima-
schutzplan der Bundesregierung bis 2050 vorsieht. Davon ist Nordrhein-
Westfalen noch  weit entfernt. 
 

Speziell landwirtschaftliche Flächen sind von der zunehmenden Flächeneuin-
anspruchnahme betroffen. Die Landwirtschaftsfläche hat in Nordrhein-
Westfalen in den letzten Jahren weiter drastisch abgenommen. Allein im Jahr 
2016 hat die landwirtschaftliche Fläche in Nordrhein-Westfalen um weitere  
69,2 km² abgenommen. Dies waren im Wesentlichen ackerbaulich genutzte 
Flächen (13 ha/ Tag) und Grünlandflächen (7 ha/ Tag). Seit dem Jahr 1996 
wurden damit insgesamt 1.256 km² fruchtbare Acker- und Grünlandflächen auf 
wertvollen Böden für andere Flächennutzungen in Anspruch genommen. Bezo-
gen auf den Zeitraum der letzten 20 Jahre entspricht dies einer täglichen Ab-
nahme von 17,2 ha Landwirtschaftsfläche pro Tag. Die Flächeninanspruch-
nahme ist die unwiederbringliche Zerstörung natürlichen Grund und Bodens 
und der unumkehrbare Verlust unverbauter Landschaftsräume. Dadurch wer-
den nicht nur landwirtschaftliche Produktionsmöglichkeiten vernichtet, sondern  



 

Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 130 

 

die weitere Flächeninanspruchnahme wirkt sich negativ auf Biotop-, Land-
schafts- und Naturschutz aus, verringert die Erholungs-, Ruhe- und Frischluft-
bereiche durch seine zersiedelnden Eigenschaften und verstärkt durch die ent-
stehenden dispersen Siedlungsstrukturen die spürbaren Folgen des Klimawan-
dels. Das Ziel der Landesregierung ist es aus dem Grund dem stetig zuneh-
menden Verbrauch landwirtschaftlicher Nutzflächen entgegenzusteuern. 
 
Aus den genannten Gründen ist es weiterhin eine vorrangige politische Aufga-
be, ein wirksames Maßnahmenpaket zur Begrenzung der Flächeninspruch-
nahme zu ergreifen. Dabei fällt den Kommunen eine Schlüsselrolle zu, weil sie 
bei ihren Entwicklungsplanungen die wesentlichen flächenrelevanten Entschei-
dungen treffen. Als Instrumente eines auf Nachhaltigkeit angelegten Flächen-
schutzes kommen z. B. kommunale Flächen- und Ressourcenmanagementsys-
teme, die Zertifizierung nachhaltiger flächensparender Kommunen, die Fortbil-
dung kommunaler Bediensteter zu zertifizierten Innenentwicklungsmanagern 
oder der Flächenzertifikatehandel in Frage. 
 
Das Ministerium wird durch gezielte Untersuchungen und Projekte den Schutz 
der Fläche unterstützen. Zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen sind weiter-
gehende Untersuchungen notwendig.  
 
 
Andere Werkverträge im Umweltbereich 
 
Darüber hinaus können auch andere Werkverträge aus dem Umweltbereich 
(Fachübergreifendes Umweltrecht: UVP, Raumordnung, ökonomische Steue-
rungsinstrumente, Nachhaltigkeitsfragen, Umwelttrends, Klimaanpassungs-
maßnahmen etc.) aus dem Titel finanziert werden. 
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Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, 
Klimawandel, Umwelt und Gesundheit 

Titel: 537 17 
Zweckbestimmung: Beratungsleistung und Werkverträge  

zur Qualifizierung des bürgerschaftlichen 
Engagements 

   
Haushaltsansatz 2020:  248.500 EUR  

 
 
Im Titel 537 17 sind die Mittel für Beratungsleistungen und Werkverträge 
zusammengefasst, die eine Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements 
in Nordrhein-Westfalen befördern sollen. Damit können entsprechende 
Leistungen für alle relevanten Handlungsfelder des Ministeriums im Rahmen 
des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements auch 
fachübergreifend erbracht werden. 
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Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titel: 538 00 
Zweckbestimmung: Ausgaben für Datenverarbeitung 
   
Haushaltsansatz 2020: 340.000 EUR  

 
 
Veranschlagt sind Mittel zur Fortentwicklung, Pflege und Aktualisierung des be-
hördeninternen Informationssystems "Informationsportal technischer Umwelt-
schutz". Das Portal trägt mit aktuellen Informationen aus den Bereichen Immis-
sionsschutz, Wasser, Abfall und Bodenschutz sowie zu fachübergreifenden 
Fragestellungen dazu bei, einen gleichen Informationsstand bei den Vollzugs-
behörden auf kommunaler und auf staatlicher Ebene sicherzustellen, der zu-
gleich auch einen landesweit einheitlichen Standard beim Vollzug gewährleistet.  
Eingeplant sind außerdem Mittel für die Weiterentwicklung u. a. folgender EDV-
Programme als unterstützende Werkzeuge in der technischen Umweltverwal-
tung:  
 
-  "Informationssystem Stoffe und Anlagen" (ISA), hier u. a. die Fortent-
 wicklung der Module "Genehmigungsverfahren" und "sonstige Verfahren" 
 (Anzeigen): Die IT-Architektur beider Module ist infolge der Umsetzung 
 der Seveso-III-Richtlinie in nationales Recht anzupassen, Ziel ist es 
 dabei auch, entsprechende EU-Berichtspflichten erfüllen zu können, so
 wie Anpassungen für den Aufbau des Registers für mittelgroße Feuer-
 ungsanlagen (44. BImSchV), 
   
- Vollzugsdatenbank Gentechnik,  
 
- Stoffdatenbank "Informationssystem für gefährliche Stoffe" (IGS) sowie 
 
-  die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Entwicklung und 
 Durchführung von Softwareprojekten mit Schwerpunkt Ertüchtigung der 
 DV-Fachverfahren im E-Governmentbereich. 
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Die Erfassung und Beurteilung der Luftqualität ist eine Pflichtaufgabe der 
Bundesländer zur Umsetzung der EU-Vorgaben. Die Mittel sind sowohl für 
flächenrepräsentative Untersuchungen als auch für Ermittlungen an 
Belastungsschwerpunkten und Wirkungsuntersuchungen erforderlich. Dafür 
sind messtechnische Erhebungen, Modellrechnungen und Trendabschätz-
ungen notwendig. Die Beurteilung der Luftqualität bildet die Grundlage für die 
Luftreinhalteplanung. In den bei Grenzwertüberschreitungen aufzustellenden 
Plänen zur Luftreinhaltung (Luftreinhalteplänen) müssen Maßnahmenkonzepte 
bzw. Strategien zur Sicherstellung einer nachhaltig positiven Entwicklung der 
Luftqualität aufgezeigt und Minderungsmaßnahmen zur Sicherstellung der 
Grenzwerteinhaltung festgelegt werden.  
 
Ausgaben fallen insbesondere für folgende Bereiche an: 
 
- Erfassung und Beurteilung der Luftqualität, Messungen, Modellrechnungen 

und Analysen zu Luftschadstoffen und deren Wirkungen, 
 

- kontinuierliche Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Luftqualitäts-
überwachungssystems LUQS, 
 

- Versuche und Untersuchungsvorhaben sowie Modellprojekte zur 
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinie und zur Luftreinhalteplanung,  
 

- Fachaufsichtliche Unterstützung bei der Erstellung von Luftreinhalteplänen, 
auch im Zuge von diesbezüglichen Klageverfahren, 

 Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, 
Klimawandel, Umwelt und Gesundheit 

Titelgruppe: 60 
Zweckbestimmung: Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissions-

schutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 
2008/50/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa" und weiterer Luftrein-
haltevorschriften 

   
Haushaltsansatz 2020: 1.160.000 EUR  
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- Erarbeitung und Umsetzung von Emissionsminderungsstrategien zur 
Luftreinhaltung. 
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 Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titelgruppe: 61 
Zweckbestimmung: Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissions-

schutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 
2002/49/EG des Rates über die Bewertung und 
die Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 
25.06.2002 (Umgebungslärmrichtlinie) und wei-
tere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung und zum 
Schutz vor anderen physikalischen Einwirkun-
gen 

    
Haushaltsansatz 2020: 855.000 EUR  

 
 
Die Lärmbelastungen der Bürgerinnen und Bürger in den Ballungsräumen 
Nordrhein-Westfalens nehmen in weiten Teilen gesundheitsschädliche Ausma-
ße an. Deshalb spielt der Lärmschutz in Nordrhein-Westfalen eine wichtige Rol-
le. Mit einer umfassenden Lärmminderungsstrategie soll der Lärmschutz in 
Nordrhein-Westfalen systematisch vorangebracht werden. Wichtige Bausteine 
sind: 
 

1. Die konsequente und einheitliche Umsetzung der EU-Umgebungslärm-
richtlinie. Diese verpflichtet die Kommunen, die Lärmbelastung in Ballungsräu-
men, an wichtigen Verkehrswegen und an großen Flughäfen zu erfassen und 
darauf aufbauend Lärmaktionspläne aufzustellen. Das Land setzt die Hilfestel-
lung für die Städte und Gemeinden bei der Lärmkartierung und Lärmaktionspla-
nung weiterhin fort.  

Für die 4. Runde der Lärmaktionsplanung stellt das Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz das akustische Modell auf die neue EU-weit ein-
heitliche Berechnungsmethode CNOSSOS um. Dies betrifft sowohl das DV-
System wie auch die Ausbreitungssoftware. Auch müssen neue Daten mit aus-
reichender Qualität erhoben werden.  

 

2. Erarbeitung von Ansätzen zur Gesamtlärmbetrachtung: Durch die zuneh-
mende Verdichtung der Innenstädte sind die Bürgerinnen und Bürger häufig 
Mehrfachbelastungen durch verschiedenartige Quellen ausgesetzt. Der Schutz  
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vor Gesamtlärm ist bisher jedoch nicht zufriedenstellend geregelt, Konzepte 
müssen entwickelt werden. Hierzu erfolgt eine Auswertung der vorhandenen 
Ansätze, die u. a. in einem Untersuchungsvorhaben des MULNV erarbeitet 
wurden.  

 

3. Umsetzung des Fluglärmschutzgesetzes. Es müssen mit umfangreichen Re-
chenverfahren die bereits bestehenden Lärmschutzzonen evaluiert und gege-
benenfalls neu ausgewiesen werden.  

 

4. Die Einführung der neuen Mobilfunktechnik nach dem 5G-Standard, die ab 
2020 zu erwarten ist, wird zunehmend öffentlich diskutiert. Es werden weitere 
Untersuchungen durchgeführt, um zu ermitteln, inwieweit die Bevölkerung der 
Strahlung ausgesetzt ist.  

 

5. Moderne Lichtquellen finden eine immer stärker werdende Verbreitung in der 
Umwelt. Es sollen weitere Untersuchungen zur Lichtverschmutzung durchge-
führt werden.  

 

6. Das "Aktionsbündnis NRW wird leiser" soll weiter umgesetzt werden. Ge-
meinsam mit den Bündnispartnern werden Maßnahmen verfolgt, um den freiwil-
ligen Lärmschutz in NRW voranzubringen.  
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Die Haushaltsmittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen und Aktivitäten 
für die Entwicklung, Koordinierung und Umsetzung der Umweltwirtschaftsstra-
tegie und Finanzierung von Maßnahmen und Aktivitäten aus dem Bereich Um-
weltwirtschaft oder Nachhaltiges Wirtschaften 
 

Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit  

Titelgruppe: 63  
 

Zweckbestimmung: Umweltwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften 
   
Haushaltsansatz 2020: 1.750.000 EUR  



 

Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 138 
 
 
 

 
Kapitel 10 060  Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 

Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titelgruppe: 64 
Zweckbestimmung: Umwelt und Gesundheit, Gentechnik 
   
Haushaltsansatz 2020: 865.300 EUR  

 
 
Der umweltbezogene Gesundheitsschutz hat in Nordrhein-Westfalen aufgrund 
der besonderen Situation bzgl. Siedlungs- und Verkehrsdichte sowie Industria-
lisierungsgrad eine hohe Bedeutung. Es gilt die umweltbedingten Gesundheits-
risiken zu minimieren. Dies geschieht im Einklang mit Strategien der Weltge-
sundheitsorganisation und der EU-Kommission. Die Haushaltsmittel dienen 
daher der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Bereichen Um-
weltmedizin, Umwelt und Gesundheit sowie Trinkwasser mit dem Ziel, den um-
weltbezogenen Gesundheitsschutz in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. 
 
Schwerpunkte der Umweltmedizin sind die Bewertung von Umwelteinwirkun-
gen auf den Menschen, und zwar sowohl durch anthropogene Luftverunreini-
gungen und Chemikalien wie PCB als auch durch physikalische Einflüsse wie 
Lärm, Erschütterungen und ionisierende und nichtionisierende Strahlung sowie 
die Weiterentwicklung und Bereitstellung von Informationssystemen zur Unter-
stützung der umweltmedizinischen Beratungstätigkeit der unteren Gesund-
heitsbehörden und niedergelassenen Ärzteschaft. Dazu gehören human-
medizinische Wirkungsuntersuchungen und umweltepidemiologische Untersu-
chungen sowie Publikationen zur Information der Öffentlichkeit. 
 
Zur Stärkung und Verbesserung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes 
sind integrierte Handlungsaktivitäten auf Landes- und kommunaler Ebene er-
forderlich. In diesem Sinne ist der Masterplan "Umwelt und Gesundheit 
NRW" ein integriertes Handlungskonzept – primär für das behördliche Verwal-
tungshandeln. Zur Verbesserung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes 
gehört die Erarbeitung von bspw. Leitfäden sowie Handlungskonzepten und 
deren Umsetzung. Fach- und ressortübergreifende Ansätze sind auch zur Be-
wältigung der aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Thema-
tik Antibiotikaresistenzen erforderlich.  
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Daher wird im Sinne des One-Health-Ansatzes (Mensch - Tier - Umwelt) auch 
die Thematik Antibiotika / antibiotikaresistente Bakterien im Rahmen des Mas-
terplans Umwelt und Gesundheit NRW bearbeitet. 
 
Der Schutz von Mensch und Umwelt ist auch bei der Thematik Gentechnik zu 
gewährleisten. Insbesondere im Zusammenhang mit Neuen Techniken im Be-
reich der Gentechnik ist auch eine fundierte Technik-Folgenabschätzung erfor-
derlich, um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu erwerben, zu bewerten 
und mögliche Handlungsoptionen zu beurteilen. 
 
Die Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung und ihrer Ressourcen 
ist im Hinblick auf Umwelthandeln, Gesundheitsvorsorge und Verbraucher-
schutz in Nordrhein-Westfalen von großer Bedeutung. Um eine gleichbleibend 
hohe Trinkwasserqualität gewährleisten zu können, ist die Durchführung von 
trinkwasserrelevanten Maßnahmen und Projekten zwingend notwendig. Die 
Maßnahmen und Projekte dienen z. B. dem Erwerb, dem Austausch und dem 
Transport neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Vorrangig gilt es, eine wei-
tere Reduzierung von organischen Spurenstoffen vor allem in den Gewässern, 
die zur Trinkwassergewinnung genutzt werden, zu erreichen. 
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Um die Treibhausgas (THG)-Minderungsziele und Klimaanpassungsziele zu 
erreichen, ist eine Förderung und Finanzierung von Klimamaßnahmen vorge-
sehen, sowie Instrumente zur Information, Beratung und Öffentlichkeitarbeit.  
 
Ein besonderer Fokus wird dabei auf Synergieeffekte zwischen Klimaschutz, 
Klimaanpassung, Umwelt- und Naturschutz und Grüner Infrastruktur gelegt. 
Synergieeffekte treten beispielsweise im Verkehrssektor, in der Flächen- und 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung, Freiraum- und Gebäudeplanung  sowie in 
der Landwirtschaft auf. Städtische grüne Infrastruktur verringert den Effekt des 
Klimawandels. Dies geht über Erhöhung des Grünanteils in Straßen und Frei-
räumen über die Begrünung und natürliche Kühlung von Gebäuden, der Erhö-
hung des Anteils offener Gewässer in der Stadt bis hin zur Beschattung von 
Freiräumen und Wegen. Solche Synergieeffekte sollen aufbereitet, Umset-
zungsakteure informiert und beraten und  Pilotinitiativen gefördert werden. Eine 
wichtige Zielgruppe für diese Maßnahmen sind die Kommunen in Nordrhein-
Westfalen, die unterstützt werden sollen. 
 
.  
 
 

Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titelgruppe: 65 
 

Zweckbestimmung: Klimamaßnahmen 
   
Haushaltsansatz 2020: 638.300 EUR  
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Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, 
Klimawandel, Umwelt und Gesundheit 

Titelgruppe: 66 
Zweckbestimmung: Nachhaltige Entwicklung 
   
Haushaltsansatz 2020: 1.350.500 EUR  

 
 
In der Titelgruppe 66 sind u. a. Mittel für Maßnahmen zusammengefasst, die 
eine nachhaltige Entwicklung in Nordrhein-Westfalen befördern sollen. 
Schwerpunkte liegen im Bereich Weiterentwicklung und Umsetzung der NRW-
Nachhaltigkeitsstrategie und der Strategie "Bildung für nachhaltige Entwicklung 
– Zukunft Lernen NRW (2016 – 2020)", zur Verankerung der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in den verschiedenen Bildungsbereichen. 
 
 
Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung und Umsetzung 
 
Die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie wurde im Juni 2016 verabschiedet. Am 
19. März 2018 hat die Staatssekretärskonferenz "Eckpunkte zur Weiter-
entwicklung der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie" beschlossen. Im Rahmen 
dieser Fortentwicklung und der anschließenden Strategieumsetzung werden 
Tagungen (z. B. die jährlichen NRW-Nachhaltigkeitstagung), Workshops oder 
andere Veranstaltungen insbesondere auf regionaler Ebene durchgeführt. Die 
Öffentlichkeit wird durch das  NRW-Nachhaltigkeitsportal 
(www.nachhaltigkeit.nrw.de) sowie weitere Publikationen informiert. Zudem 
werden Gutachten zu Einzelthemen in Auftrag gegeben sowie einzelne Pilot- 
und Forschungsprojekte gefördert.  
 
 
Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeit 
 
Die Kommunen sind für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele des Landes ein 
unabdingbarer Partner. Daher werden kommunale Nachhaltigkeitsaktivitäten 
unterstützt, insbesondere durch Förderung von Netzwerkprojekten. 
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Umwelttrends 
 
Mit einer strategischen Früherkennung von neuen Umwelttrends sollen die 
Handlungsmöglichkeiten des Landes vergrößert und die Kosten verringert 
werden. Dazu sollen u. a. Workshops organisiert, wissenschaftliche Projekte 
gefördert und Gutachten in Auftrag gegeben werden. 
 
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)  
 
Im Juni 2017 wurde der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung des 
Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung beschlossen. Darin 
werden auch die Länder zu weiteren Anstrengungen aufgefordert, BNE in allen 
Bildungsbereichen strukturell zu verankern und umzusetzen. Vor diesem 
Hintergrund sind unterschiedliche akteursbezogene Kommunikationsvorhaben 
geplant, um BNE in die Breite zu tragen und landesweit voranzubringen. 
Zudem soll die BNE-Agentur NRW als Fach- und Koordinierungsstelle  
dauerhaft in der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) etabliert und 
organisatorisch in das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV) integriert werden. Die Landeskampagne "Schule der Zukunft – 
Bildung für Nachhaltigkeit (2016-2020)" wird fortgesetzt und das 2018 
eingeführte Regelangebot einer BNE-Zertifizierung als freiwilliges Instrument 
der Qualitätsentwicklung und zur Auszeichnung der Arbeit interessierter 
außerschulischer Partner und Einrichtungen auf dem Gebiet der BNE verstetigt.  
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Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titelgruppe:   67 
Zweckbestimmung: Regionale Klimaanpassungsmaßnahmen (LIFE) 
   
Haushaltsansatz  2020: 175.000 EUR  

 
 
Die Regionale Ebene ist ein wichtiges und unverzichtbares verknüpfendes 
Element zwischen der kommunalen Ebene und der Landesebene. Die regiona-
le Ebene ist geeignet, kommunale Aktivitäten im planerischen und investiven 
Bereich vorzubereiten. Die nötige Vernetzung, die auf kommunaler Ebene  wei-
tergeführt und konkretisiert werden muss, wird hier vorbereitet. Die erforderliche 
Fachkompetenz wird auf regionaler Ebene durch interdisziplinäre und transdis-
ziplinäre Kooperationen (Wissenschaft und Praxis) in der erforderlichen Breite 
und Aufbereitung zur Verfügung gestellt.  Die Querschnittsorientierung und 
Vernetzung im regionalen Bereich unterstützt auch die Arbeit wichtiger Projekte 
der Landesregierung. Netzwerkarbeit kann über längere Zeiträume hinweg auf 
regionaler Ebene aufrechterhalten werden. Grundlageninformationen können 
für den jeweiligen Natur- bzw. Wirtschaftsraum passgenau bereitgestellt, An-
passungspfade und -maßnahmen entwickelt werden. Die Landesebene bildet 
hierfür den erforderlichen Rahmen. 
 
Eine planerisch-strategische Ausrichtung der Klimafolgenanpassung ist für viele 
Themenbereiche mit hoher Bedeutung am besten auf regionaler Ebene zu leis-
ten. Eine Vernetzung unterschiedlicher Akteure und Themen ist auf regionaler 
Ebene besser möglich als auf kommunaler Ebene und Landesebene. Die Nut-
zung von Synergieeffekten zwischen den räumlichen Ebenen (Kommune, Re-
gion, Land) ist eine große Chance. 
 
Die Regionen des Landes Nordrhein-Westalen sollen entsprechend der 
Klimapolitik des Landes bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt 
werden.   
 
Die Mittel sind für die Finanzierung von Beratungs- und Begleitangeboten, Auf-
schließungsmaßnahmen und konkreten Projekten auf regionaler Ebene vorge-
sehen (u. a. Vernetzung) und können zur Kofinanzierung im Rahmen Bundes- 
oder EU-Förderungen außerhalb von EFRE (u. a. LIFE) eingesetzt werden. 
 



 

Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 144 

Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, 
Klimawandel, Umwelt und Gesundheit  

Titelgruppe: 68 
Zweckbestimmung: Ressourceneffizientes Wirtschaften 
   
Haushaltsansatz 2020: 5.850.000 EUR  

 
 
Effizienz-Agentur NRW (EFA) 
 
Die EFA NRW unterstützt insbesondere kleine und mittlere produzierende 
Unternehmen (KMU) in Nordrhein-Westfalen bei der Entwicklung von 
Maßnahmen und Strategien im Sinne der Ressourceneffizienz in der Pro-
duktion, bei Produkten und bei Dienstleistungen. Als Impulsgeber zeigt die EFA 
NRW dem Mittelstand Ansatzpunkte zur Steigerung der Ressourceneffizienz 
und daraus folgend zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch ihr 
Fachwissen, ihr an den Bedürfnissen der Unternehmen orientiertes 
Instrumentarium und durch ihre Schnittstellenfunktion zwischen Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft, auf.  
 
Entwicklungsfelder sind: 

- Ressourceneffizienz und Digitalisierung/Industrie 4.0 sowie 
- Ressourceneffizienz und Circular Economy. 

 
 
Ressourceneffizienz und Umweltmanagementsysteme 
 
Ressourceneffizienz bietet die Chance, erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung und 
den Schutz der Umwelt miteinander zu verknüpfen. Ein schonender und 
effizienter Umgang mit Ressourcen ist angesichts knapper werdender 
Rohstoffe auf dem Weltmarkt nicht nur eine ökologische, sondern auch eine 
ökonomische Notwendigkeit.  
 
Die Steigerung der Ressourceneffizienz in nordrhein-westfälischen 
Unternehmen und Einrichtungen ist daher ein Kernelement der Umsetzung der 
Leitlinie "Ressourcenschonendes Europa" der EUROPA 2020 – Strategie der 
Europäischen Kommission durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen.   
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Die Umsetzung erfolgt durch die Finanzierung/Förderung von Projekten im 
Bereich des ressourceneffizienten Wirtschaftens, der Circular Economy sowie 
von Umweltmanagementsystemen und betrieblichem Umweltschutz, wie z. B. 
ÖKOPROFIT.  
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Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titelgruppe: 69 
Zweckbestimmung: Umweltberichterstattung 
   
Haushaltsansatz  2020: 150.000 EUR  

 
 
Die Haushaltsmittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen und Aktivitäten 
zur Umsetzung des Umweltinformationsgesetzes NRW. Zu nennen sind in die-
sem Zusammenhang unter anderem die Erstellung des Umweltberichts NRW, 
die Weiterentwicklung des Umweltportals NRW bzw. der Kartenanwendung 
Umweltdaten vor Ort und die Berechnungen des Umweltindikatorensets für 
Nordrhein-Westfalen sowie der INSPIRE-Richtlinie. 
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Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, 
Klimawandel, Umwelt und Gesundheit  

Titelgruppe: 70 
Zweckbestimmung: Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen 
   
Haushaltsansatz 2020: 295.000 EUR  

 
 
In ihren Auslandsaktivitäten legt die Landesregierung einen Schwerpunkt auf 
die Förderung des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes, der Land- und 
Forstwirtschaft sowie des Verbraucherschutzes. Dazu unterstützt sie einen 
Austausch mit ausländischen Partnern, insbesondere in Europa, Asien und 
Amerika. Zudem fördert die Landesregierung auch den europapolitischen 
Austausch zu diesen Themen mit anderen Stakeholdern. 
 
Die Haushaltsmittel sind vor allem bestimmt für: 
 
− die Betreuung ausländischer Gäste, 
 
− die Pflege der Beziehungen zu den Generalkonsulaten, Botschaften und 

anderen Einrichtungen der ausländischen Partnerländer im Inland, 
 
− Reisen und Veranstaltungen im Ausland (z. B. in Brüssel),  
 
− sonstige Ausgaben im Rahmen internationaler und europapolitischen 

Zusammenarbeit (u. a. Gastgeschenke, Dolmetscher-, Übersetzungskosten) 
und  

 
− das China-Austauschprogramm. 
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Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titelgruppe: 72 
Zweckbestimmung: Stiftung Umwelt und Entwicklung 
   
Haushaltsansatz 2020: 4.843.900 EUR  

 
 
Die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2001 
durch das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Ziel gegründet, die umwelt- und 
entwicklungspolitischen Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen im Bewusstsein und 
im praktischen Engagement der Bevölkerung dauerhaft zu verankern.  
 
Sie fördert innerhalb von Nordrhein-Westfalen Projekte von Organisationen, die 
sich ehrenamtlich für den Nord-Süd-Dialog, den Umwelt- und Naturschutz, und 
das interkulturelle Lernen einsetzen, die Umsetzung der globalen 
Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals/SDGs) fördern sowie den 
Prozess der nachhaltigen Entwicklung im Land Nordrhein-Westfalen 
unterstützen.  
 
Ziel ist es auch, verschiedenste Akteure aus Politik und Gesellschaft an einen 
Tisch zu bringen, um neue Kooperationen zu initiieren. Darüber hinaus soll der 
Dialog zwischen Nicht-Regierungsorganisationen, Wirtschaft, Politik und 
Öffentlichkeit gefördert und intensiviert werden. Handlungsorientierte, 
praxisnahe Bildungs- und Informationsarbeit wird vorrangig gefördert.  
 
Die Stiftungsarbeit wird durch 2.000.000 EUR Landesmittel und 
zweckgebunden aus dem Aufkommen der Lotterieeinnahmemittel des Landes  
finanziert. 
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Kapitel 10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titel/ Titelgruppe: 75 
Zweckbestimmung: Anpassung an den Klimawandel, nachhaltiger 

Flächenschutz 
   
Haushaltsansatz 2020: 515.000 EUR  

 
 
Der Klimawandel ist in Nordrhein-Westfalen angekommen. Seit 1881 ist die 
Jahresmitteltemperatur in NRW um 1,5° C angestiegen. Die regionalen Klima-
projektionen für Nordrhein-Westfalen zeigen, dass bis Mitte dieses Jahrhun-
derts mit einer weiteren Erwärmung und deutlichen Niederschlagsänderungen 
zu rechnen ist. Eine frühzeitige Anpassung an die nicht mehr abwendbaren 
Folgen dieser klimatischen Entwicklungen gilt daher neben dem Klimaschutz 
als zweite wichtige Säule der Klimapolitik des Landes. Das MULNV als feder-
führendes Ressort koordiniert die Fragen der Klimaanpassung innerhalb der 
Landesregierung. 
 
Basierend auf dem Klimaschutzgesetz wurde mit dem Aufbau des zugehörigen 
Monitoring für den Bereich Klimaanpassung  begonnen. Daneben werden wei-
tere Aktivitäten verfolgt, um die Anpassung an den Klimawandel voran zu trei-
ben. Dazu gehören die Sensibilisierung und Unterstützung der Akteure im Be-
reich Klimaanpassung durch  Information, Beratung Netzwerkarbeit, Bildung, 
etc. sowie die Erarbeitung von fehlenden Grundlageninformationen über Stu-
dien und Pilotprojekte auf Landesebene.  
 
Die Weiterentwicklung des Themenbereichs Klimaanpassung soll insbesondere 
auch dem landesweiten Aufbau der Resilienz gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels und der Weitergabe der gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrun-
gen an relevante Akteure auf der Umsetzungsebene dienen. 
 
Sowohl die Klimaanpassung als auch die Verringerung des Flächenverbrauchs 
sind zentrale politische Herausforderungen für das Land Nordrhein-Westfalen. 
Ein weiterer Baustein zwischen diesen Themen ist die Grüne Infrastruktur. 
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Die Kommunen sind besonders von den Folgen des Klimawandels und der  
weiter steigenden Flächeninanspruchnahme betroffen. Daraus ergibt sich, dass 
sie die wesentlichen Akteure für eine wirkungsvolle Umsetzung von Klimaan-
passungsmaßnahmen und Flächenschutz in Nordrhein-Westfalen, unter Einbe-
ziehung der Möglichkeit der Erhöhung der Grünen Infrastruktur, sind. Es ist 
wichtig, die Kommunen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre zu-
künftigen Aufgaben qualifiziert zu schulen und beratend zu unterstützen. 
 
Insgesamt dienen intelligente nachhaltige städtebauliche und verkehrstechni-
sche Maßnahmen, Instrumente und Konzeptionen dazu, einen stringenten 
nachhaltigen Flächenschutz in den Kommunen zu betreiben sowie auf den Kli-
mawandel zu reagieren. 
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Kapitel 10 060   Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, 
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klima-
wandel, Umwelt und Gesundheit 

Titelgruppe: 77 
Zweckbestimmung: Umweltbildungseinrichtungen und Bildung für 

nachhaltige Entwicklung 
   
Haushaltsansatz 2020: 2.475.100 EUR  

 
 
In der Titelgruppe 77 sind die Mittel für Maßnahmen zusammengefasst, die 
dem Aufbau und der Sicherstellung einer landesweiten Netzstruktur von 
Umweltbildungseinrichtungen dienen, die ihre pädagogische Arbeit am Konzept 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ausrichten. Mit Hilfe einer 
landesgeförderten Netzstruktur soll die Weiterentwicklung und tiefere 
Durchdringung von BNE in der außerschulischen Umweltbildung vorangebracht 
werden. Zugleich soll im Wege dieser Projektförderung die finanzielle Situation 
der am Netz beteiligten Einrichtungen zur Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit 
verbessert werden. 
 
Der Landesförderung liegt ein Fachkonzept zugrunde, das den Hintergrund, die 
verfolgte Zielsetzung sowie die einzelnen Strukturelemente des Netzes und 
deren Aufgaben beschreibt. Es enthält einen Kriterienkatalog der anzulegenden 
Qualitätsmerkmale, die von den am Netz teilnehmenden Einrichtungen zu 
erfüllen sind. Zur fachlichen Unterstützung beim Auf- und Ausbau des Netzes 
ist mit der BNE-Agentur NRW in der Natur- und Umweltschutzakademie NRW 
(NUA NRW) eine Landeskoordination eingerichtet. Bei der BNE-Agentur NRW 
handelt es sich um eine pilotierte Arbeitseinheit, die schrittweise in das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) integriert 
werden soll. 
 
Die Gewährung der Landeszuwendung erfolgt auf der Grundlage der 
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Umweltbildungseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinien BNE-/Umweltbildungseinrichtungen 
NRW  – FöBNE).  
 
In 2020 ist vorgesehen, die im Vorjahr erreichte Netzstruktur zu konsolidieren.  
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Kapitel 10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
   
 Einnahmen Ausgaben 
Haushaltsansatz 2020: 61.225.700 EUR 90.645.500  EUR 

 
 
Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" (GAK) ist das zentrale Instrument zur Stärkung einer 
umweltgerechten und wettbewerbsfähigen Land- und Forstwirtschaft und 
Entwicklung des gesamten ländlichen Raums. Sie ermöglicht eine Teilhabe 
aller Regionen an der Agrarstrukturförderung und dient damit der Umsetzung 
des Verfassungsziels, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. 
 
Die nordrhein-westfälische Politik trägt allen Belangen von Nachhaltigkeit in 
abgewogener Form Rechnung und zielt darauf ab, Agrar- und Umweltpolitik so 
aufeinander abzustimmen, dass nachhaltig wirtschaftende, leistungs- und 
wettbewerbsfähige Betriebe erhalten und weiterentwickelt werden. Zudem 
werden umweltverträgliche und standortangepasste Formen der Land-
bewirtschaftung gefördert sowie wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen 
für eine nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum geschaffen. 
 
Gemäß dieser Zielausrichtung umfasst die GAK folgende Förderbereiche: 

 
− Maßnahmen der einzelbetrieblichen Förderung einschließlich Ausgleichszu-

lage, 
 

− Maßnahmen zur markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung 
sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnatur-
schutz und Landschaftspflege, 
 

− Maßnahmen im Bereich Wasserwirtschaft, 
 

− Maßnahmen zur Förderung der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte, 

 
− Entwicklungskonzepte und Maßnahmen zum Regionalmanagement und zur 

Strukturentwicklung ländlicher Räume, 
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− Maßnahmen zur  Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume 
sowie 

 
−  Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. 
 
Die einzel- und überbetrieblichen Maßnahmen greifen ineinander und ergänzen 
sich. Synergieeffekte ergeben sich insbesondere durch die Einbindung einzel-
ner Maßnahmen der GAK in das NRW-Programm "Ländlicher Raum" (s. auch 
Kapitel 10 090 Titelgruppen 60 und 61). 
 
Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Kassenmittelansatz, da bei den 
Vorhaben des Sonderrahmenplans "Maßnahmen des präventiven 
Hochwasserschutzes" aufgrund der in diesem Jahr umzusetzenden Teilprojekte 
ein geringeres Mittelvolumen projektiert ist. 
 
 
Einzelbetriebliche Förderung 
 
 
Teil A: Agrarinvestitionsförderungsprogramm 
 
Ziel des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP) ist es, möglichst vielen 
entwicklungsfähigen Betrieben Mittel für ein Bestehen im verschärften 
Wettbewerb an die Hand zu geben. Es soll die Entwicklung einer möglichst 
großen Zahl bäuerlicher Betriebe gefördert werden, die die Erhaltung der 
Kulturlandschaft durch flächendeckende Bewirtschaftung auf Dauer 
sicherstellen. 
 
Die Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten für die Betriebe soll 
gestärkt werden, wobei zusätzlich besondere Anforderungen in Bezug auf Tier-, 
Umwelt-, Klima- oder Verbraucherschutz erfüllt sein müssen. 
Die Förderung von Junglandwirten ist in das AFP integriert. Die Prämie dient 
dazu, die Eigenkapitalbasis der Junglandwirte zu stärken. 
 
 
Teil B: Förderung von Investitionen zur Diversifizierung 
 
Gefördert werden Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen 
im ländlichen Raum. Landwirtschaftliche Betriebe können u. a. Zuwendungen 
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für Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem Vermögen, 
Kauf von neuen Maschinen und Anlagen der Innenwirtschaft erhalten. 
 
 
Ausgleichszulage 
 
Die Ausgleichszulage für Betriebe in den benachteiligten Gebieten hat ihre be-
sondere Bedeutung bei der Erhaltung landwirtschaftlicher Betriebe und bei der 
flächendeckenden Bewirtschaftung unter schwierigen natürlichen Verhältnissen. 
Die Höhe der Ausgleichszulage ist gestaffelt und abhängig vom Ausmaß der 
wirtschaftlichen Nachteile. 
 
 
Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung sowie umwelt-
gerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und 
Landschaftspflege 
 
Im Rahmen dieses GAK-Fördergrundsatzes werden zentrale Teile der 
Agrarumweltmaßnahmen und der ökologische Landbau gefördert. Landwirt-
schaftliche Betriebe erhalten hierbei einen Ausgleich für Produktionsverfahren, 
die über das übliche Maß hinausgehend mit den Belangen des Schutzes der 
Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes besonders gut 
vereinbar sind. 
 
Gefördert werden: 
 
− die extensive Nutzung des Grünlands, 
 
− die Einführung oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren im 

Gesamtbetrieb, 
 
− vielfältige Kulturen im Ackerbau und 

 
− Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten. 
 
Im Rahmen des o. g. GAK-Grundsatzes können darüber hinaus bestimmte 
Tierschutzmaßnahmen gefördert werden. In Nordrhein-Westfalen wird auf 
dieser Basis die Weidehaltung von Milchvieh gefördert.  
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Im Rahmen des investiven Naturschutzes sollen Maßnahmen zur Schaffung, 
Wiederherstellung und Entwicklung von wiedervernässten Flächen, die zwecks 
landwirtschaftlicher Nutzung trockengelegt wurden, einschließlich der 
Erarbeitung von entsprechenden Konzepten, Voruntersuchungen und 
baubegleitenden Arbeiten umgesetzt werden. Die Maßnahmen dienen der 
Umsetzung von Natura 2000 und dem Erhalt der biologischen Vielfalt im 
Offenland. 
 
 
Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen 
 
Gefördert werden neben den Maßnahmen zur Umsetzung des Nationalen 
Hochwasserschutzprogramms des Bundes insbesondere Maßnahmen zur 
Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Verhütung von 
Hochwasserschäden für Menschen, Anlagen und Landwirtschaft im ländlichen 
Raum. Dieses schließt auch geeignete Maßnahmen zur Wasserrückhaltung ein. 
Im ländlichen Raum wird auch die naturnahe Entwicklung der Gewässer 
gefördert, um die Bewirtschaftungsziele gemäß § 25 a) - d) WHG zu erreichen. 
Zu der inhaltlichen Ausrichtung wird auf die Aussagen zu Kapitel 10 050 
Titelgruppe 66 hingewiesen. 
 
Des Weiteren werden Zuschüsse für den Neubau und die Erweiterung von 
Wasser sparenden überbetrieblichen Einrichtungen zur Entnahme, Speicherung 
und Zuleitung von Wasser für Beregnungszwecke bis zur Übergabestelle an 
das jeweilige einzelbetriebliche Bewässerungsnetz gefördert. 
 
 
Förderung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte 
 
Die Förderung zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der 
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
Erzeugerzusammenschlüsse zu verbessern, um auf diese Weise zur 
Absatzsicherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene 
beizutragen. Sie soll auch einen Beitrag dazu leisten, die Erfassung, 
Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im 
Hinblick auf Art, Menge und Qualität des Angebots an die Erfordernisse des 
Marktes anzupassen. Darüber hinaus soll die Förderung einen Beitrag zur 
Verbesserung der Effizienz des Ressourceneinsatzes – insbesondere von 
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Wasser oder Energie – leisten und damit die ressourcensparende Verarbeitung 
und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen entsprechend den 
Anforderungen des Marktes unterstützen. 
 
 
Entwicklungskonzepte und Maßnahmen zum Regionalmanagement 
 
Um attraktive und lebenswerte ländliche Räume zu stärken gilt es, die 
Bedingungen für Bürger und Wirtschaft zu verbessern und für deren 
Engagement die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. 
 
Hierzu gehören die Förderung von Wegenetzkonzepten  sowie Maßnahmen zur 
Flurbereinigung und zur Strukturentwicklung ländlicher Räume. 
 
 
Breitbandversorgung ländlicher Räume 
 
Im Rahmen der Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume soll die 
Nutzung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien in 
bislang, aufgrund wirtschaftlicher Erwägung oder technischer Restriktionen, 
unterversorgten ländlichen Gebieten ermöglicht werden. 
 
 
Forstwirtschaftliche Maßnahmen 
 
Die Maßnahmen zielen darauf ab, eine möglichst nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung zu etablieren und gleichzeitig die bestehenden Holzein-
schlagpotenziale zu nutzen.  
 
Schwerpunkte sind: 
 
− Die Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung einschließlich 

Bodenschutzkalkung, 
 

− die Erstaufforstung bislang nicht forstlich genutzter Flächen,  
 

− die Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur, 
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− Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetter-
ereignisse wie Sturm und Borkenkäferbefall verursachten Folgen im Wald.  
 

 
Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere 
 
Die Förderung zielt darauf ab, die Gesundheit und Robustheit 
landwirtschaftlicher Nutztiere züchterisch zu verbessern. Dabei werden 
relevante Merkmale erhoben, aufbereitet und ausgewertet und Zuchtwerte 
ermittelt. Ziel ist es, die Vitalität der landwirtschaftlichen Nutztiere zu 
verbessern. 
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Kapitel 10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft 
(EG) 

   
 Einnahmen Ausgaben 
Haushaltsansatz 2020: 110.410.000 EUR 162.051.600 EUR 
 
 
In diesem Kapitel sind die Landes- sowie EU-Mittel veranschlagt, die den von 
der EU kofinanzierten Projekten zufließen. Die Fördersätze sind in den 
jeweiligen Programmen festgeschrieben. In der Regel liegen von der EU 
genehmigte Finanzpläne vor (= Förderzusagen der EU). 
 
Das NRW-Programm "Ländlicher Raum" setzt die ELER-Verordnung  
(ELER = Europäischer Landwirtschafsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums) auf Landesebene um und beinhaltet eine Vielzahl von 
Fördermaßnahmen der Land- und Forstwirtschaft sowie für den ländlichen 
Raum insgesamt. Die Maßnahmen dienen der Umsetzung der Prioritäten, die in 
der ELER-Verordnung vorgegeben sind. 
 
Die Maßnahmen, die in Titelgruppe 61 aufgeführt sind, werden in der Regel 
mit 45 % EU-Mitteln finanziert. Der Anteil der Landesmittel zur Kofinanzierung 
der EU-Mittel findet sich in Titelgruppe 60. Kapitel 10 080 führt die darüber 
hinaus eingesetzten Kofinanzierungsmittel auf, die aus der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" kommen. Die veranschlagten nationalen Mittel werden zur 
Kofinanzierung der im Rahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" von 
der EU-Kommission genehmigten EU-Mittel benötigt. 
 
 
In der Titelgruppe 71 (EU-Mittel) sind Titel für das neue "Schulprogramm" 
(bisher Schulobstprogramm) etatisiert. Die Europäische Union hat die 
bisherigen Programme "Schulobst/-gemüse" und "Schulmilch" in einem neuen 
"Schulprogramm" zusammengeführt. Es wird zu 100% aus EU-Mitteln finanziert 
und ist nicht mehr kofinanzierungspflichtig. Daher wird die bisherige Titelgruppe 
70 nicht mehr fortgeführt. Eine freiwillige Landesfinanzierung ist aber weiter 
zulässig. Die Förderung einer ausgewogenen und gesunden Schulverpflegung 
ist für die Landesregierung eine wichtige Aufgabe. Möglichst viele Kinder an 
Obst, Gemüse und Milch heranzuführen und ihr Ernährungsverhalten langfristig 
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gesünder zu gestalten, ist deshalb das Ziel dieses EU-Schulprogramms für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 
 
 
In den Titelgruppen 80 (Landesanteil) und 81 (EU-Anteil) sind die Mittel für die 
Förderung von Strukturmaßnahmen der EU im Bereich der Fischerei und 
Aquakultur sowie der Verarbeitung und Vermarktung der entsprechenden Er-
zeugnisse veranschlagt. Die Kriterien und Grundsätze der Förderung sind in 
der VO (EG) Nr. 508/2014 vom 15.05.2014 über den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds (EMFF) sowie den zugehörigen Durchführungs-
bestimmungen festgelegt. Das Programm hat eine Laufzeit von 2014 bis 2020. 
Gefördert werden Maßnahmen in den Bereichen Aquakultur, Binnenfischerei, 
Schutz der Wasserfauna und -flora, Verarbeitung und Vermarktung, neue 
Märkte und Pilotprojekte sowie Technische Hilfe.  
 
Weitere Landesmittel wie Fischereiabgabe (Kapitel 10 030 Titelgruppe 70), 
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titelgruppe 71), Mittel aus Auflagen für 
Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei (Kapitel 10 030 
Titelgruppe 72) und Wasserbaumittel (Kapitel 10 050 Titelgruppe 66) kommen 
für eine Kofinanzierung bestimmter Vorhaben in Betracht. 
 
 
In der Titelgruppe 82 ist der Landesanteil zur Kofinanzierung des EFRE.NRW 
2014 bis 2020 etatisiert.  
 
In der Förderperiode 2014 bis 2020 wurden die europäischen Fonds EFRE, 
ELER und ESF inhaltlich aufeinander abgestimmt und mit den landes-
politischen Zielen des Koalitionsvertrages in Einklang gebracht.  
 
Für die EU-Förderprogramme in Nordrhein-Westfalen sind durch Kabinett-
beschluss vom 27.03.2012 fünf Leitthemen vorgesehen (bestätigt durch einen 
Kabinettbeschluss vom 16.07.2013): 
 
- Forschung & Innovation (einschließlich Umweltwirtschaft), 
 
- Wettbewerbsfähigkeit von KMU (einschließlich Ressourceneffizienz); 

Bildungs- und Kompetenzentwicklung, Beschäftigungs- und 
Fachkräftesicherung, 
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- Energieeffizienz und Klimaschutz, 
 
- Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut sowie 
 
- Umweltschutz, Nachhaltige Nutzung der Ressourcen, Ländlicher Raum. 
 
Die Leitthemen sind in die Erstellung des Operationellen Programms Nordrhein-
Westfalen für die Förderung von Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP EFRE NRW) mit 
eingeflossen.  
 
Das OP EFRE NRW  konzentriert sich daher auf vier thematische 
Schwerpunkte (Prioritätsachsen 1 bis 4): 
 
1. Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation, 
 
2. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU,  
 
3. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2–Emissionen, 
 
4. Nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung / Prävention. 
 
Um die Ziele aus den Prioritätsachsen zu erreichen, werden  in Form von Wett-
bewerben und Projektaufrufen die besten Projekte in Nordrhein-Westfalen 
ausgewählt. Daneben werden in besonderen Fällen kriteriengesteuerte 
Einzelfallentscheidungen getroffen. 
 
Innerhalb der Prioritätsachse 1 werden zur Steigerung der Innovationsfähigkeit 
von nordrhein-westfälischen Unternehmen in acht Leitmärkten sogenannte 
Leitmarktwettbewerbe durchgeführt. Aus Titelgruppe 82 werden insbesondere 
Projekte im Leitmarkt "Energie und Umweltwirtschaft" gefördert.  
 
In Prioritätsachse 2 werden insbesondere Ressourceneffizienzmaßnahmen und 
Nachhaltigkeitsaktivitäten in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
gefördert. 
 
Für das MULNV werden aus der Prioritätsachse 3 u. a. mit MehrWertKonsum 
und Energie 2020 zwei Großprojekte der Verbraucherzentrale NRW gefördert.  
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In Prioritätsachse 4 wird hieraus u. a. das Ökologieprogramm sowie Projekte 
zur Altlastensanierung und Entwicklung und Aufbereitung von Brach- und 
Konversionsflächen sowie Bodenschutzmaßnahmen zu stadtentwicklungs-
politischen bzw. ökologischen Zwecken gefördert.  
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Kapitel 10 170 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
und Direktor der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen als Landesbeauftragter 

   
 Einnahmen Ausgaben 
Haushaltsansatz 2020: 13.056.600 EUR 126.878.000 EUR 

 
 
Nach § 6 Abs. 2 LOG ist die Direktorin/der Direktor der Landwirtschaftskammer 
als Landesbeauftragte/Landesbeauftragter Landesoberbehörde und nach § 9 
Abs. 2 LOG die Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer der Kreisstellen der 
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragte im Kreise untere Landesbehör-
den. In dieser Eigenschaft nehmen sie Landesaufgaben wahr. Da sie dafür 
nicht über eigenes Personal verfügen, regeln §§ 18 Abs. 4, 24 Abs. 5 des Ge-
setzes über die Errichtung der Landwirtschaftskammer, dass die Landwirt-
schaftskammer der Direktorin/dem Direktor der Landwirtschaftskammer bzw. 
den Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern der Kreisstellen als Landesbeauf-
tragte im Kreise die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Dienstkräfte 
und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen haben. 
 
Die Landesbeauftragten nehmen im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr: 
 
− Durchführung von Bundes- und Landesgesetzen sowie von EG-Vorschriften, 
 
− Beteiligung in Planungs-, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

anderer Behörden, 
 
− Abwicklung zahlreicher Förderprogramme des Landes. 
 
Aufgrund der gemeinsam eingeführten Ausrichtung der Kammerfinanzierung 
erfolgt die Finanzierung mit der Zahlung nach Fallpauschalen, also nach 
erbrachter Leistung für das Land. 
 
Die Mittel werden aufgabenbezogen und nicht als pauschaler Anteil an den 
Gesamtausgaben berechnet und gezahlt. 
 



 

Erläuterungen zum Einzelplan 10 Seite 163 
 
 
 

In den Entwurf für den Haushaltsplan 2020 sind daher 126,9 Mio. EUR für die 
Landwirtschaftskammer an Ausgaben etatisiert worden. Unter Gegenrechnung 
der Einnahmen durch die Landwirtschaftskammer in Höhe von 13,1 Mio. EUR 
entspricht die Nettozahlung 113,8 Mio. EUR. 
 
Für die Aufgabe "Umsetzung der Beratung landwirtschaftlicher Betriebe gemäß 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)" sind insgesamt 3,0 Mio. EUR als 
Verwaltungskostenerstattung (Landesaufgaben) etatisiert. Des Weiteren stehen 
zusätzlich bei Kapitel 10 050 Titel 671 70 Mittel in Höhe von  2,92 Mio. EUR für 
diesen Zweck zur Verfügung. 
 
Die Landwirtschaftskammer wurde beauftragt für Gebiete außerhalb von Was-
serschutzgebieten ein weitergehendes Beratungskonzept für Gewässerschutz-
fragen (Fortbildung, Schulung, Beratung, betriebliche Maßnahmen) 
umzusetzen. Hierfür sind 420.000 EUR als Verwaltungskostenerstattung 
(Landesinitiativen) etatisiert.  
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Kapitel 10 260 Landesforstverwaltung 
   
 Einnahmen Ausgaben 
Haushaltsansatz 2020: 987.800 EUR 69.755.800EUR 

 
 
Die Aufgaben der Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalen ergeben sich 
insbesondere aus dem Bundeswaldgesetz und dem Landesforstgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 
 
Die Landesforstverwaltung ist seit dem 01.01.2005 zweistufig organisiert: Sie 
besteht aus der Obersten Forstbehörde (MULNV) und dem Landesbetrieb 
Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Der Landesbetrieb Wald und Holz hat in 
den Jahren 2005 bis 2007 eine Reorganisation durchlaufen und zum 
01.01.2008 den Echtbetrieb in der neuen Struktur mit 14 Regionalforstämtern, 
einem Lehr- und Versuchsforstamt in Arnsberg und dem Nationalparkforstamt 
Eifel aufgenommen.  
 
Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen bearbeitet die 
Geschäftsfelder: 
 
− Landeseigener Forstbetrieb, 
 
− Dienstleistung, 
 
− Hoheit. 
 
 
Geschäftsfeld 1: Landeseigener Forstbetrieb 
 
Das Geschäftsfeld 1, Landeseigener Forstbetrieb, umfasst die Bewirtschaftung 
des Staatswaldes des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
Der Staatswald hat eine Flächengröße von ca. 117.676 ha (Stichtag 
31.12.2018); hiervon sind ca. 112.151 ha Holzboden und   5.525 ha nicht 
bestockte Flächen. Über 44 % der Staatswaldfläche ist als NATURA 2000 Ge-
biet, überwiegend  FFH-Gebiet ausgewiesen. Ca. 7.300 ha Staatswald sind im  
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Nationalpark Eifel gelegen. Darüber hinaus wurden 7.800 ha Staatswald als 
Wildnisentwicklungsgebiete ausgewiesen.  
 
Der Anteil der Landesforsten an der Gesamtwaldfläche des Landes Nordrhein-
Westfalen beträgt rd. 13 v. H., ca. 60 % der Fläche ist mit Laubholz, vorwiegend 
Buche und Mischbeständen aus Laub- und Nadelholz bestockt. Beim Nadelholz 
hat die Fichte den größten Flächenanteil. 
 
Darüber hinaus hat die Landesforstverwaltung ca. 1.851 ha Waldfläche 
angepachtet. 
 
Insbesondere nachstehende Aufgaben werden gemäß Betriebssatzung des 
Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen erledigt: 
 
− Bewirtschaftung des Staatswaldes nach neuzeitlichen forstwirtschaftlichen 

Grundsätzen, einschließlich Nutzung der grundstücksgleichen Rechte wie 
Jagd und Fischerei, 

 
− besondere Leistungen im Bereich der Waldökologie und des Naturschutzes 

im Wald und 
 

− Liegenschaftsmanagement. 
 
 
Geschäftsfeld 2: Dienstleistung 
 
Durch das Landesforstgesetz sind dem Landesbetrieb Wald und Holz die forst-
lichen Dienstleistungsaufgaben übertragen worden. Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer werden bei Bedarf durch tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung 
des Waldes unterstützt. Hierfür ist dem Landesbetrieb Wald und Holz ein 
Entgelt zu zahlen, welches sich entsprechend der jeweils gültigen 
Entgeltordnung gestaltet. Rat und Anleitung sind für alle Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer kostenlos. 
 
Diese indirekte Förderung des Waldbesitzes wird seit 2019 auf eine direkte 
Förderung umgestellt. Dies bedeutet, dass der Waldbesitz zukünftig sowohl 
finanzielle Förderung zur Betreuung als auch beim Aufbau von 
wettbewerbsfähigen Strukturen der Holzvermarktung erhalten kann. 
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Die Fördermittel sind in Kapitel 10 030 Titelgruppe 76 veranschlagt. 
 
 
Geschäftsfeld 3: Hoheit 
 
Dem Landesbetrieb Wald und Holz wurde durch das Landesforstgesetz in Ver-
bindung mit dem Landesorganisationsgesetz die Wahrnehmung von hoheitli-
chen Aufgaben zugewiesen. 
Insbesondere nachstehende Aufgaben werden gemäß Betriebssatzung des 
Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen im Bereich der  
Hoheitsaufgaben  erledigt: 
 
− Forstaufsicht zur Sicherung des Waldes und seiner Funktionen nach Maß-

gabe der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich Betretungs-
recht, Kahlhieb, Waldumwandlung, Wiederaufforstung, Brandschutz, 

 
− Forstschutz und Ordnungswidrigkeitsverfahren, 
 
− Sicherung der Waldfunktionen durch Beteiligung bei allen behördlichen und 

kommunalen raumwirksamen Planungen und Vorhaben, 
 
− Entwicklung und Betreuung von rechtlich ausgewiesenen Schutzgebieten 

(Naturschutzflächen im Wald, Nationalparke, FFH-Gebiete, EG-Vogelschutz-
gebiete, Naturwaldzellen), 

 
− Betreuung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie forstlicher Zusam-

menschlüsse durch Rat und Anleitung bei der Bewirtschaftung des Waldes, 
 
− Durchführung forst- und holzwirtschaftlicher Förderprogramme, 

 
− Erfassung der Waldeigenschaft gemäß § 60 Landesforstgesetz, 
 
− Entwicklung des Clusters Forst und Holz, 
 
− forst- und holzwirtschaftliche Forschung und Entwicklung, forstliche Standort-

kartierung und Inventur, 
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− Durchführung der Aufgaben nach Pflanzenschutzgesetz, phytosanitäre Kon-
trollen und Beratungen, 

 
− Umweltbildung im Wald, Öffentlichkeitsarbeit, 
 
− Betrieb von Jugendwaldheimen, 
 
− Ausbildung, gehobener und höherer Forstdienst, Forstwirtin/Forstwirt, 

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement, 
 
Für die Aufgabenerledigung im Auftrag des Landes, mit der keine oder nur  
teilweise Erträge erzielbar sind, erhält der Landesbetrieb Zuführungsbeträge 
des Landes für laufende Zwecke sowie für Investitionen. 
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Kapitel 10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz 

  
 Einnahmen Ausgaben 
Haushaltsansatz 2020: 5.796.200 EUR 130.414.800 EUR 

 
 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) nimmt lan-
desweit bedeutsame Verbraucherschutz- und Umweltaufgaben, insbesondere 
im Rahmen der Fachbereiche Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, 
Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Klimaschutz und Klimawandel, 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie Wasserwirtschaft wahr. In den 
vorgenannten Bereichen nimmt das LANUV wissenschaftliche Aufgaben und 
die Beratung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz, der Dienststellen seines Geschäftsbereichs und, soweit 
erforderlich, die Beratung der Träger öffentlicher Belange und der Gerichte 
wahr. 
 
Darüber hinaus nimmt das LANUV im Bereich des Verbraucherschutzes, ins-
besondere auf dem Gebiet Veterinärangelegenheiten sowie der Lebensmittel- 
und Futtermittelüberwachung sowie der Agrarmärkte, nach Maßgabe beste-
hender Zuständigkeitsvorschriften landesweit bedeutsame hoheitliche Aufga-
ben wahr. Die Aufgaben und Aufsichtsbefugnisse auf dem Gebiet Veterinär-
angelegenheiten, der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung nimmt das 
LANUV als Sonderordnungsbehörde im Sinne des § 12 Ordnungsbehördenge-
setz wahr. Im Rahmen der Marktüberwachung sowie zum Vollzug von Bundes- 
und EU-Recht in den Arbeitsfeldern Vieh und Fleisch, Eier und Geflügel, Dün-
gemittel, Saatgut und Qualitätskontrolle von Milch überwacht das LANUV 
Unternehmen der Ernährungswirtschaft. 
 
Zum Aufgabenkatalog des LANUV gehören zudem die Überwachung der 
Umweltradioaktivität und (unter Fachaufsicht der atomrechtlichen Aufsichts-
behörde MWIDE) die Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen. 
 
Das LANUV orientiert sich am Wohl der jetzigen und künftigen Generationen 
und unterstützt damit die Attraktivität des Standortes Nordrhein-Westfalen 
durch: 
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- den Ansatz, Klimaschutz als eine der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen anzusehen und dazu beizutragen, die Klimaschutzziele 
der Landesregierung zu erreichen, 

 
- Umweltinformation, Umweltbildung und vorsorgende Planung als Bausteine 

einer transparenten und bürgernahen Umweltpolitik, 
 
- die Unterstützung nachhaltigen Wirtschaftens, von Ressourceneffizienz und 

die Förderung von Umwelttechnologien, 
 
- Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität sowie den 

Schutz vor Lärm und anderen physikalischen Einwirkungen, 
 
- die Förderung einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung mit dem Ziel, 

Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts zu erhalten und zu entwickeln 
sowie den Schutz vor Hochwasser zu gewährleisten, 

 
- die Erarbeitung von Grundlagen, Maßnahmen und Konzepten zur Bewah-

rung und Entwicklung der landes- und regionaltypischen Biodiversität, 
 
- die Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft zu einer ressourcenschonenden 

Kreislaufwirtschaft unter Vermeidung negativer Umweltauswirkungen, 
 
- die Sicherung und Verbesserung der Bodenqualität mit den Mitteln des 

vorsorgenden Bodenschutzes und der Altlastensanierung, 
 
- die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Agrar- und 

Ernährungswirtschaft, 
 
- die Gewährleistung von Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, die Vermei-

dung bzw. Bekämpfung von Tierseuchen, die Sicherung der Tiergesundheit 
und eine Förderung des Tierschutzes sowie 

 
- durch Erhöhung der Kompetenz für Verbraucherinnen und Verbraucher in 

einem transparenten Markt mit eigenverantwortlichen Akteuren. 
 
Hierzu schafft das LANUV effiziente Verwaltungsstrukturen und wirkt aktiv an 
der nationalen und internationalen Rechts- und Normsetzung mit. 
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Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche stellt das Land die Leistungen 
der ländlichen Dorf- und Regionalentwicklung unter Beteiligung regionaler 
Akteure dar. 
 
Die Mittel für die Aufgabe "Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der 
Milcherzeugnisse" sind in der Titelgruppe 60 etatisiert. Die Förderung der 
Milchwirtschaft und der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsar-
beit erfolgt aus zweckgebundenen Mitteln der Umlage nach § 22 des Milch- und 
Fettgesetzes i. H. v. 0,10 Cent je kg angelieferter Milch. 
 
Die Mittel für die Aufgabe "Forschungsstelle für Jagdkunde und 
Wildschadenverhütung" wurden in 2020 aus dem Kapitel 10 261 in das Kapitel 
10 400 verlagert. Zu den Aufgaben der Forschungsstelle gehören u. a. die 
Erforschung der Lebens- und Umweltbedingungen des Wildes, der 
Wildkrankheiten sowie Möglichkeiten ihrer Bekämpfung. Ferner werden neue 
Möglichkeiten der Jagdausübung auch zur Verhütung und Verminderung von 
Wildschäden erforscht. 
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Kapitel 10 410 Integrierte Untersuchungsanstalten 

   
 Einnahmen Ausgaben 
Haushaltsansatz 2020: 0 EUR 40.739.200 EUR 

 
 
Die Chemischen- und Veterinäruntersuchungsämter Westfalen (CVUA 
Westfalen), Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW), Ostwestfalen-Lippe (CVUA-
OWL), Münsterland-Emscher (CVUA-MEL) sowie Rheinland (CVUA Rheinland) 
sind Einrichtungen des Landes, teilweise im Verbund mit den Kommunen, in 
denen im Rahmen der amtlichen Veterinär- und Lebensmittelüberwachung mit 
modernen, aufwendigen Laboreinrichtungen Untersuchungen durchgeführt und 
Gutachten erstellt werden. In begrenztem Umfang wird auch zweckgebunden 
wissenschaftlich gearbeitet. 
 
Die Aufgaben der Anstalten definieren sich aus zahlreichen Gesetzen, 
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, die in der Sammlung 
Ministerialblätter (SMBl. 2125 bzw. 7830) zusammengefasst sind. 
 
Das CVUA-MEL sowie das CVUA-OWL sind 1986 zusätzlich als amtliche 
Radioaktivitätsmessstellen bestimmt worden. 
 
Schwerpunktaufgaben der Anstalten sind die Bereiche des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes mit aufwendiger Rückstandsanalytik und die Diagnostik 
von Tierseuchen. 
 
Die Ergebnisse der Untersuchungen der amtlich entnommenen Proben müssen 
schnell vorliegen und zuverlässig sein, denn sie sind Grundlage für entspre-
chendes ordnungsbehördliches Handeln, das ggf. mit erheblichen Konsequen-
zen für die Betroffenen verbunden ist: Tötungsanordnungen und großräumige 
Sperrmaßnahmen bei Tierseuchen, Tierbestandssperren bei Rückstandsnach-
weisen, Beschlagnahme, Rückruf, öffentliche Warnungen bei gesundheitsge-
fährdenden Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen. 
 
Die Finanzierung erfolgt, soweit gesetzlich vorgesehen, durch Gebühren, im 
Übrigen von den Trägern, weiteren beteiligten Kommunen und einem  
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Landesentgelt. Darüber hinaus sind durch das Land Beschaffungen und 
Verbrauchsmaterialien für Untersuchungen zu finanzieren, die außerhalb der 
Entgeltvereinbarung liegen.  
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Kapitel 10 460 Nordrhein-Westfälisches Landgestüt 
   
 Einnahmen Ausgaben 
Haushaltsansatz 2020: 1.972.000 EUR 5.740.200 EUR 

 
 
Aufgabe des Landgestüts ist es im Wesentlichen für die Pferdezucht eine 
genetisch breit angelegte Zuchtgrundlage zu erhalten und dadurch in ihrer 
Entwicklung zu fördern.  
 
Das Landgestüt trägt durch die gezielte Förderung des Kaltblutpferdes dazu 
bei, ein wertvolles Kulturgut unseres Landes zu erhalten. Das Rheinisch-Deut-
sche Kaltblutpferd drohte auszusterben und steht heute noch auf der Roten 
Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Die Nachfrage nach Kaltblutpferden 
aus der Land- und Forstwirtschaft - diese verwendet sie umweltschonend zu 
Holzrück- und Waldarbeiten - hat leicht zugenommen. In jüngster Zeit findet der 
Kaltblüter als unkompliziertes Hobby- und Freizeitpferd (Planwagenfahrten 
usw.) neue Freunde. 
 
An dem international anerkannt hohen Niveau der Pferdezucht unseres Landes 
hat das Nordrhein-Westfälische Landgestüt entscheidenden Anteil.  
 
Mit der Deutsche Reitschule wird in erster Linie eine überregionale 
Ausbildungs-, Prüfungs- und Fortbildungsstätte für Auszubildende, 
Bereiterinnen und Bereiter, Pferdewirtschaftsmeisterinnen und 
Pferdewirtschaftsmeister nach dem Berufsbildungsgesetz und für 
Turnierfachleute am Landgestüt vorgehalten. Darüber hinaus verfügt die 
Deutsche Reitschule über eine hohe internationale Anerkennung. 
 
Im Zusammenhang mit den europäischen Tierschutzrichtlinien, aber auch den 
Anforderungen, die sich an eine moderne Verwaltung u. a. durch E-Govern-
ment, Datenschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement ergeben, sind 
Erweiterungen und Anpassungen im Personalhaushalt erforderlich geworden. 
 
Das Betreiben des Deckstellennetzes, welches zwingend erforderlich ist, um 
vor allem auch in den ländlichen Regionen eine angemessene 
Züchterbetreuung sowie -beratung gewährleisten zu können, macht es 
erforderlich die Mobilität der Mitarbeitenden durch den Einsatz von 
Dienstwagen zu gewährleisten. 



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz  
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf 
Telefon: 0211 – 4566-0 
poststelle@mulnv.nrw.de 
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